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1 Vorwort
Der vorliegende Datenreport 2005 veranschaulicht die Strukturen kommunaler Haus-
halte und zeigt langfristige Entwicklungen auf, welche die kommunale Selbstverwal-
tung zunehmend gefährden. Angesichts steigender Ausgaben, schwankender Einnah-
men und einer erheblichen Schuldenlast sind viele Städte und Gemeinden kaum noch 
in der Lage, ihren Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nachzukommen. 
Echte Handlungsspielräume – eigentlich Kern einer jeden Selbstverwaltung – gibt es 
kaum noch.
Der Deutsche Städte-  und Gemeindebund will mit diesem Datenreport 2005 einen Bei-
trag für mehr Transparenz der Kommunalfinanzen leisten und den politischen Entschei-
dungsträgern gleichzeitig Daten zur Analyse und zur strategischen Arbeit zur Verfügung 
stellen.
Die Zusammenstellung der Daten beruht fast ausschließlich auf Veröffentlichungen 
des Statistischen Bundesamtes. An dieser Stelle sei den Mitarbeitern des Statistischen 
Bundesamtes herzlich gedankt, ohne deren vielfältige Unterstützung der Datenreport 
2005 nicht möglich gewesen wäre.
Einige Übersichten zeigen den voraussichtlichen Verlauf von Haushaltsdaten im 
Finanzplanungszeitraum bis 2008. Die Prognosen basieren auf Daten des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen und des Finanzplanungsrates (BMF- Projektion) zur Entwicklung der 
öffentlichen Haushalte.
Die Daten basieren auf dem Stand Dezember 2004.

Dr. Gerd Landsberg
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2   Zusammenfassung:
 Strukturelle Schieflage und Explosion der Sozialhaushalte gefährden
 Haushaltskonsolidierung
Die Kommunalfinanzen befinden sich in der Krise. Die 
Steuerausfälle infolge schwacher Konjunktur-  und 
Arbeitsmarktentwicklung sowie die Steuerentlastun-
gen decken die seit langem bestehende Schieflage des 
Gemeindefinanzsystems auf und nehmen den Städten 
und Gemeinden die Luft zum Atmen. Die auf der Basis der 
Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen verab-
schiedeten Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen 
(Absenkung der Gewerbesteuerumlage und Zusammen-
legung von Arbeitslosen-  und Sozialhilfe im SGB II) brin-
gen zusätzliches Steueraufkommen und sollen Entlastun-
gen auf der Ausgabenseite schaffen, ändern aber an der 
strukturellen Schieflage nichts.
Für die kommunalen Aufgaben stehen einerseits immer 
weniger Einnahmen zur Verfügung, andererseits steigen 
die Ausgaben – vor allem im Sozialbereich – stetig an. Seit 
1998 hatten die Kommunen im Durchschnitt jährliche 
Steuer-  und Zuweisungsverluste von - 600 Millionen 
Euro zu verkraften. Da sie auf der anderen Seite ihrer 
Haushalte gesetzlich fixierte Aufgaben und Leistungen 
erfüllen müssen, konnten diese Einnahmeausfälle nicht 
abgefedert werden. Allein für Sozial-  und Jugendhilfeleis-
tungen mussten die Kommunen seit 1998 jährlich fast 
+ 900 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. Sie versuch-
ten gegenzusteuern, indem sie ihre Investitionen kürzten: 
diese gingen seit 1998 um jährlich durchschnittlich - 650 
Millionen Euro zurück. Eine fatale Entwicklung.
Die hohen und weiter steigenden Sozialausgaben 
verstärken die strukturelle Schieflage des Gemeindefi-
nanzsystems jährlich weiter. Vor allem die sogenannten 
Hilfen in besonderen Lebenslagen nehmen bedrohliche 
Dimensionen an. Dies gilt insbesondere für die beiden 
Leistungsbereiche „Hilfe zur Pflege“ und „Eingliederungs-
hilfe für Behinderte“. Allein die Zahl der Empfänger/
- innen von Eingliederungshilfe stieg zwischen 1998 
und 2003 um jährlich durchschnittlich + 3,7 Prozent auf 
593.000 Menschen.
Höhere Fallzahlen schlagen sich in höheren Ausgaben 
nieder. Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Behin-
derte stiegen seit 1998 jährlich um durchschnittlich + 6,5 
Prozent von knapp acht Milliarden Euro im Jahr 1998 auf 
elf Milliarden im Jahr 2003. Obwohl die Einführung der 
Pflegeversicherung die Kommunen einmalig entlastete, 
bereiten die Hilfen zur Pflege den Städten und Gemein-
den angesichts der demografischen Entwicklung weiter 
große Sorgen. Nicht nur die Zahl der pflegebedürftigen 
Menschen nimmt zu. Auch bei den Pflegekosten zeigt der 
Trend nach oben.
Alles in allem mussten die Kommunen seit 1998 jährlich 
etwa zwei Milliarden Euro Mehrbelastungen in Form von 
Einnahmeausfällen oder Mehrbelastungen im Sozial-
bereich schultern. Trotz großer Konsolidierungserfolge 
– stärker als Bund und Länder bauten die Kommunen 
Stellen ab – konnten die Städte und Gemeinden diese 
zwei Milliarden jährlich nicht auffangen. Der kommunale 

Schuldenberg wurde größer. Er wuchs um zwei Milliarden 
Euro jährlich. 
Die richtige Therapie für das Gemeindefinanzsystem 
muss sich am Befund orientieren. Wegen des struk-
turellen Ungleichgewichts mit Schwerpunkt auf der 
Ausgabenseite reichen Maßnahmen nicht aus, die nur 
die Einnahmeseite im Blick haben. Allein ein Anspringen 
der Konjunktur und hohe Wachstumsraten beseitigen 
nicht die strukturelle Schwäche des Gemeindefinanzsys-
tems. Geeignete Maßnahmen müssen mit geringeren 
Ausgabeverpflichtungen einhergehen. Die Kommu-
nen müssen von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben 
entlastet werden. Die Finanzierungslasten für die Pflege 
pflegebedürftiger Menschen oder die Förderung behin-
derter Menschen dürfen nicht nur allein den Kommunen 
aufgebürdet werden.
Die Sprengkraft der sozialen Leistungen in den Kommu-
nalhaushalten ist enorm. In den Jahren 2003 und 2004 
gaben die Städte und Gemeinden 65 Prozent ihrer Steuer-
einnahmen für soziale Leistungen aus; 1998 lag die Quote 
noch bei „nur“ 54 Prozent. Die Pro- Kopf- Ausgaben für 
soziale Leistungen kletterten von 343 Euro im Jahr 1998 
auf gut 420 Euro im Jahr 2004 und werden im Jahr 2005 
bei etwa 480 Euro liegen.
Die Leistungen für Sozial-  und Jugendhilfe stellen das 
kommunale Engagement im Sozialbereich jedoch nur 
unvollständig dar. Für die eigentlichen Hilfeleistungen 
geben die Kommunen jährlich mehr als dreißig Milliarden 
Euro aus. Hinzu kommen die Kosten für die kommunalen 
Einrichtungen (z. B. Wohn-  und Pflegeheime, Kinderta-
gesstätten) von gut 17 Milliarden. Kosten für Verwaltung 
sowie für andere Träger der Wohlfahrtspflege schlagen 
mit weiteren fünf Milliarden Euro zu Buche.
Der Sozialbereich verschlingt derzeit fast fünfzig Milliar-
den Euro. Um das derzeitige Niveau der sozialen Leistun-
gen aufrecht erhalten zu können, muss jeder erwerbstäti-
ge Steuerpflichtige1 jährlich ca. 1.700 Euro seiner Steuern 
zahlen. Weitere Lasten sind ohne Einschnitte an anderer 
Stelle nicht finanzierbar.
Dies gilt auch für den Ausbau der Kinderbetreuungs-
möglichkeiten. Bereits heute geben die Kommunen fast 
elf Milliarden Euro für Kindertageseinrichtungen aus. 
Dieser Betrag wird weiter steigen, wenn die Kommu-
nen vermehrt Betreuungsplätze auch für Kleinstkinder 
schaffen. Zusätzliche Betreuungsplätze sind auf Dauer 
nicht ohne nachhaltige Entlastungen an anderer Stelle zu 
finanzieren.
Die hohen Sozialausgaben gehen zu Lasten der Investiti-
onen. Diese befinden sich seit 1998 auf Talfahrt. Während 
die Kommunen 1998 noch knapp 25 Milliarden Euro 
investierten, waren es fünf Jahre später nur noch etwa 
21,5 Milliarden Euro. Die Pro- Kopf- Investitionen sanken 
damit von 300 Euro im Jahr 1998 auf nur noch 260 Euro 
im Jahr 2003 und weiter auf 248 Euro im Jahr 2004. Der 

1  Erwerbstätige, die Lohn-  und Einkommensteuer abführen; Zahl der Lohn-  und 
Einkommensteuerpflichtigen 1998: 28,3 Millionen.
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Bundesfinanzminister ist optimistisch und prognostiziert 
für das Jahr 2005 eine Trendumkehr. Erstmals soll wieder 
mehr investiert werden als noch im Vorjahr (253 Euro je 
Einwohner).
Vor allem finanzschwache Kommunen reagieren sehr 
empfindlich auf Kürzungen der investiven Zuweisungen 
der Länder. Die Investitionszuweisungen gingen seit 1998 
von 8,6 auf 7,7 Milliarden Euro zurück. Auf einen Euro 
Zuweisungskürzungen aus Landesmitteln reagierten 
die Gemeinden im Osten mit etwa 2,50 Euro geringeren 
Investitionen. Eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung 
kommt damit nicht nur den Kommunen, sondern auch 
den Ländern zu, deren Zuweisungen erheblichen Einfluss 
auf die kommunale Investitionstätigkeit haben.
Kommunale Investitionen fließen vor allem in den Bau, 
Ausbau und Erhalt von Straßen (30 %). Weitere 17 Prozent 
kommen unmittelbar Schulen zugute. Infrastruktur und 
Bildung sind Wachstumsgrundlagen. Deshalb ist es unter 
dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit problematisch, 
dem Standort Deutschland auf Dauer diese Wachstums-
grundlage zu entziehen.
Um Spielräume zu gewinnen, führen die Städte und Ge-
meinden die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen 
im Jahr 2005 fort. Stärker als Bund und Länder bauten die 
Gemeinden in der Vergangenheit Stellen ab. Im unmittel-
baren öffentlichen Dienst („Kernhaushalte und Sonder-
rechnungen“) setzten die Kommunen seit 1991 jährlich 
(durchschnittlich) bei 48.900 Stellen [d1]den Rotstift an 

(- 2,9 % p.a.). Bei den Ländern fielen jährlich etwa 34.800 
Stellen (- 1,5 % p.a.) dem Rotstift zum Opfer. Auch unter 
Einbeziehung der Beschäftigten, die nicht unmittelbar 
zum „Kernhaushalt“ gehören (Unternehmen privater 
Rechtsform, Zweckverbände; mittelbarer Landesdienst) 
liegen die Kommunen mit einem durchschnittlichen Stel-
lenabbau von jährlich - 2,3 Prozent über dem der Länder 
(- 1,5 Prozent, Vollzeitäquivalent).
Der Personalabbau vollzieht sich schwerpunktmäßig in 
jenen Bereichen, in denen die Kommunen Spielräume ha-
ben. Dies sind die Bereiche Gesundheit, Sport, Erholung, 
aber auch öffentliche Einrichtungen und Verkehrsbetrie-
be. Besonders betroffen sind vom Personalabbau auch die 
Schulen, sowie der Kulturbereich.
Die strukturelle Krise des Gemeindefinanzsystems be-
steht trotz des Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens 
auch im Jahr 2005 fort. Die Finanzierung der kommu-
nalen Haushalte 2005 steht auf wackligen Beinen. Die 
Verschuldung schreitet fort. Noch lässt sich der Prozess 
aufhalten. Der Grundstein für eine mutige Reform muss 
jetzt gelegt werden. Alle Elemente des sozialen Siche-
rungssystems gehören auf den Prüfstand und müssen 
zukunftsgerecht umgestaltet werden. Prioritäten müssen 
neu gesetzt werden, um die Aufgaben und Lasten fair 
und zukunftsgerecht zu verteilen. Dies gilt nicht nur für 
Bund, Länder und Gemeinden, sondern auch für die Men-
schen in Deutschland.

3  Einführung
Im Datenreport 2005 werden Strukturen des Gemeindefi-
nanzsystems sowie der Verlauf wichtiger Haushaltsdaten 
dargestellt. Es werden Tendenzen der zurückliegenden 
Jahre herausgearbeitet und – soweit Daten verfügbar 
sind – die voraussichtliche Entwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum skizziert. Zur Betrachtung längerer Zeit-
reihen wird auf jahresdurchschnittliche Veränderungsra-
ten abgestellt. 
Auch ein Vergleich mit Bund und Ländern wird vorge-
nommen. Daten zum Steueraufkommen, zu den Sozial-
ausgaben sowie zur Verschuldung aller drei Haushaltse-
benen wurden gegenübergestellt.
Transparenz im Haushaltswesen lässt Verschiebebahn-
höfe leichter erkennen und hilft sie zu vermeiden. Die 
umfassende Darstellung aller wichtigen Haushaltsbe-
reiche beantwortet die Frage nach weiterem Konsolidie-
rungspotenzial der Städte und Gemeinden und macht 
deutlich, dass auf der politischen Bühne zumeist einseitig 

diskutiert wird. Beispielsweise werden die Kommunen 
zur Finanzierung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
(„Kleinstkinderbetreuung“) auf rechnerische Einsparun-
gen durch „Hartz IV“ verwiesen. Außer Acht gelassen 
werden jedoch Belastungen, die die Kommunen heute 
schon tragen und die einem weiter steigenden Trend 
unterliegen. Mehrbelastungen, die von den Kommu-
nen bereits heute nicht aufgefangen werden können, 
ohne die Verschuldung weiter voranzutreiben, werden 
ebenso oft vergessen. Dazu gehören z. B. die steigenden 
Ausgaben der Sozialhaushalte für pflegebedürftige und 
behinderte Menschen.
Weiter bleibt die Frage, ob die „freien“ Mittel überhaupt 
noch ausreichen, um notwendige Infrastrukturinvestiti-
onen zu finanzieren. Nicht zuletzt sind das hohe Finan-
zierungsdefizit der letzten beiden Jahre zu sehen und der 
rasante Anstieg der Kassenkredite, der die kommunale 
Finanznot eindrucksvoll widerspiegelt.

4  Einnahmen
Die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind 
seit der deutschen Einheit weniger stark gewachsen als 
die Ausgaben. Im Durchschnitt legten die Einnahmen von 
1991 bis 2003 um + 2,5 Prozent jährlich zu; die Ausgaben 
verzeichneten ein jährliches Plus von + 2,8 Prozent. Das 
Defizit des öffentlichen Gesamthaushalts (einschließlich 

Sondervermögen des Bundes) lag im Jahr 2003 bei siebzig 
Milliarden Euro, im Jahr 2004 wird es den Schätzungen 
des Finanzplanungsrates zufolge auf etwa 74 Milliarden 
Euro klettern. Für das Jahr 2005 wird ein optimistischer 
Wert in der Größenordnung von 54 Milliarden Euro 
unterstellt.
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4.1  Einnahmen der Kommunen 
im Vergleich mit Bund und 
Ländern

Die Einnahmen von Bund, Ländern 
und Gemeinden entwickelten sich 
nicht einheitlich. Die kommunalen 
Einnahmen verliefen ungünstiger 
als die Einnahmen von Bund und 
Ländern. Während seit 1998 im 
Durchschnitt die Einnahmen der 
Kommunen um - 0,5 Prozent und die 
der Länder um - 0,3 Prozent jährlich 
zurückgingen, verzeichnete der Bund 
ein leichtes Plus von + 0,6 Prozent 
(Abb. 1).
Unterschiede gab es nicht nur zwi-
schen den Haushaltsebenen, sondern 
auch zwischen West und Ost. Die 
Einnahmen der West- Länder lagen 
mit knapp 185 Milliarden Euro im 
Jahr 2003 auf dem Niveau des Jahres 
1998 (+ 0,04 % p.a.), die Einnahmen 
der Ost- Länder befanden sich mit 48 
Milliarden Euro im Jahr 2003 1,3 Milli-
arden Euro unter dem 1998er Niveau 
(- 0,5 % p.a.).
Ausgehend von den Werten des 
Jahres 2003 muten die Zukunftswer-
te des Finanzplanungsrates recht 
optimistisch an (Abb. 1). Im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2008 sollen die 
Einnahmen von Bund und Ländern 
um jährlich durchschnittlich + 2 Pro-
zent steigen, die Gemeinden sollen 
sich sogar über jährliche Zuwächse 
von + 2,3 Prozent freuen können.
Zweifel daran sind angebracht. 
Dafür sprechen die Erfahrungen der 
Vergangenheit. In den zurückliegen-
den Jahren mussten die erwarteten 
Steuereinnahmen weit überwiegend 
nach unten korrigiert werden, da bei 
den Schätzern eher eine Tendenz zu 
optimistischeren als zu pessimisti-
scheren Zukunftsszenarien besteht 
(4.3.1, Seite 5).

4.2  Einnahmen der Kommunen in 
West-  und Ostdeutschland

Die Einnahmen der Kommunen 
entwickelten sich in Ost und West 
unterschiedlich. Im Osten verlief die 
Einnahmeentwicklung schlechter als 
im Westen. Den Ost- Gemeinden stan-
den mit 24,6 Mrd. Euro im Jahr 2003 
- 1,7 Mrd. Euro weniger zur Verfügung 
als noch im Jahr 1998 (- 1,4 % p.a.) 
(Abb. 3). Die West- Gemeinden hatten 

Abb. 1: Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Haushalte und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1998-2003 und 2003-2008

 * Länder einschließlich Stadtstaaten, bis 2000 Länder Ost einschließlich Berlin-Ost, ab 2001 Länder West 
einschließlich Berlin-Ost, Einmaleffekt in 2000 beim Bund: Erlöse aus Verkauf der UMTS-Lizenzen (50,8 
Mrd. Euro), Gemeinden einschließlich Zuweisungen.

 ** Ab 2004 Schätzung, ab 2005 einschließlich „Hartz IV“ (14.6.2004) sowie Mehreinnahmen aus Abschaf-
fung der Eigenheimzulage.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates

Abb. 2: Bereinigte Einnahmen der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003
 * Ohne Stadtstaaten, einschließlich Zuweisungen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates

Abb. 3: Bereinigte Einnahmen der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003
 * Ohne Stadtstaaten, einschließlich Zuweisungen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

im Jahr 2003 116,8 Mrd. Euro zur Ver-
fügung und damit 1,6 Milliarden Euro 
weniger als noch 1998 (- 0,3 % p.a).

Die kommunalen Einnahmen reichen 
nicht aus, um die Ausgaben zu 
decken. Das Finanzierungsdefizit 
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lich zurückgingen, verzeichnete der Bund ein 

leichtes Plus von +0,6 Prozent (Abb. 1).

Unterschiede gab es nicht nur zwischen den 

Haushaltsebenen, sondern auch zwischen 

West und Ost. Die Einnahmen der West-

Länder lagen mit knapp 185 Milliarden Euro 

im Jahr 2003 auf dem Niveau des Jahres 

1998 (+0,04 % p.a.), die Einnahmen der Ost-

Länder befanden sich mit 48 Milliarden Euro 

im Jahr 2003 1,3 Milliarden Euro unter dem 

1998er Niveau (-0,5 % p.a.). 

Ausgehend von den Werten des Jahres 2003 

muten die Zukunftswerte des Finanzpla-

nungsrates recht optimistisch an (Abb. 1). Im 

Finanzplanungszeitraum bis 2008 sollen die 

Einnahmen von Bund und Ländern um jähr-

lich durchschnittlich +2 Prozent steigen, die 

Gemeinden sollen sich sogar über jährliche 

Zuwächse von +2,3 Prozent freuen können. 

Zweifel daran sind angebracht. Dafür spre-

chen die Erfahrungen der Vergangenheit. In 

den zurückliegenden Jahren mussten die 

erwarteten Steuereinnahmen weit überwie-

gend nach unten korrigiert werden, da bei 

den Schätzern eher eine Tendenz zu optimis-

tischeren als zu pessimistischeren Zukunfts-

szenarien besteht (4.3.1, Seite 10).

Einnahmen der öffentlichen Haushalte 1998 bis 2008*

211,3 217,3

230,5 227,0

144,7 141,4

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004** 2005** 2006** 2007** 2008**

Mrd. €

Bund
Länder
Gemeinden

Bisherige Einnahmeentwicklung
Jahresdurchschnitt 1998-2003*

-0,3%

0,6%

-0,5%-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%

Bund Länder Gemeinden

Geschätzte Einnahmeentwicklung in der 
Zukunft

Jahresdurchschnitt 2003-2008*

2,3%
2,0% 2,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%
Bund Länder Gemeinden

Abb. 1: Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Haushalte u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998-2003 u. 2003-2008 
 * Länder einschließlich Stadtstaaten, bis 2000 Länder Ost einschl. Berlin-Ost, ab 2001 Länder West einschl. Berlin-Ost, Ein-

maleffekt in 2000 beim Bund: Erlöse aus Verkauf der UMTS-Lizenzen (50,8 Mrd. €), Gemeinden einschließlich Zuweisungen. 
 ** Ab 2004 Schätzung, ab 2005 einschl. „Hartz IV“ (14.6.2004) sowie Mehreinnahmen aus Abschaffung der Eigenheimzulage. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.
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ten verlief die Einnahmeentwicklung schlech-

ter als im Westen. Den Ost-Gemeinden stan-

den mit 24,6 Mrd. Euro im Jahr 2003 

-1,7 Mrd. Euro weniger zur Verfügung als 
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noch im Jahr 1998 (-1,4 % p.a.) (Abb. 2). Die 

West-Gemeinden hatten im Jahr 2003 

116,8 Mrd. Euro zur Verfügung und damit 

1,6 Milliarden Euro weniger als noch 1998 

(-0,3 % p.a). 

Die kommunalen Einnahmen reichen nicht 

aus, um die Ausgaben zu decken. Das Fi-

nanzierungsdefizit aller kommunalen Haus-

halte wird im Jahr 2004 bei etwa fünf Milliar-

den Euro liegen. Für das Jahr 2005 ist mit 

einem Betrag in ähnlicher Größenordnung zu 

rechnen.
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Abb. 2: Bereinigte Einnahmen der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
 * Ohne Stadtstaaten, einschließlich Zuweisungen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

4.3 Steuereinnahmen 
Die Handlungsspielräume und der Grad an 

Haushaltsautonomie der Gebietskörperschaf-

ten werden maßgeblich geprägt von der Ent-

wicklung der Steuereinnahmen. Wegbre-

chende Steuereinnahmen bei konstantem 

Aufgaben- bzw. Ausgabenvolumen fördern 

die Verschuldung und machen dringend not-

wendige Investitionen nahezu unmöglich. Die 

heutige Staatsverschuldung verringert die 

Handlungsspielräume und den Wohlstand 

künftiger Generationen. 

Die Steuereinnahmen des öffentlichen Ge-

samthaushalts sind seit 1999 rückläufig. Ur-

sache hierfür sind geringes wirtschaftliches 

Wachstum, hohe Arbeitslosigkeit sowie Ent-

lastungen der Steuerpflichtigen (Steuerent-

lastungsgesetz, Gesetze zur Reform der Un-

ternehmensbesteuerung, Familienförde-

rungsgesetze). Im Jahr 2004 scheint eine 

Trendumkehr erreicht; die Steuereinnahmen 

bewegen sich etwa auf dem Vorjahresniveau. 

Für das Jahr 2005 erwarten die Steuerschät-

zer erstmalig wieder einen Anstieg. Die Steu-

ereinnahmen von Bund, Ländern und Ge-

meinden sollen um ca. ein Prozent gegen-

über dem Jahr 2004 zunehmen. Damit wer-

den den öffentlichen Haushalten im Jahr 

2005 voraussichtlich 427 Milliarden Euro 

Steuereinnahmen zur Verfügung stehen.
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Abb. 3: Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden (netto) und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 
2003 und 2003 bis 2008 

 * Gemeinden mit, Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten, Bund und Länder ab 1993 nach BEZ, ab 1996 nach BEZ 
und ÖPNV, Gebietsstand: bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. 

 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.

Betrachtet man die heutige Entwicklung im 

Kontext der letzten Jahrzehnte, wird deutlich 

dass der Verfall der Kommunalfinanzen nicht 

erst seit Ende der neunziger Jahre die Haus-

haltslage prägt, sondern bereits früher 

Fehlentwicklungen eingeleitet wurden, die die 

Grundlage für die heute bestehende kommu-

nale Finanzkrise bilden. Der Verlauf der So-

zialausgaben zeigt vor dem Hintergrund der 

weniger dynamisch gewachsenen gemeindli-

chen Steuereinnahmen, dass im Laufe der 

Jahre ein immer größerer Teil der Steuerein-

nahmen für soziale Leistungen „gebunden“ 

wurde und damit für andere Aufgaben nicht 

mehr zur Verfügung stand (Abb. 18 und 

Abb. 19, Seite 30). 

Anders gesagt: Sollen Steuern ohne gleich-

zeitige Ausweitung der Staatsverschuldung 

gesenkt werden, kommt Einsparungen im 

Sozialbereich eine zentrale Rolle zu.  

Die Politik steht vor einer Herausforderung: 

Will sie tatsächlich weitere Steuersenkungen 

vornehmen, dann muss sie zuvor die Ausga-

benverpflichtungen aller öffentlichen Haushal-

te deutlich verringern. Man wird also nicht 

umhin kommen, die Aufgaben auch der 

kommunalen Seite kritisch auf ihre Notwen-

digkeit zu überprüfen. Deshalb ist es notwen-

dig, politische Prioritäten bei den öffentlichen 

Aufgaben zu setzen und diese neu auszurich-

ten.

Der gemeindliche Anteil an den Steuerein-

nahmen lag in den Anfangsjahren der Bun-

desrepublik noch bei 14,3 Prozent. Mit Aus-

nahme der „schlechteren Jahre“ vor der Ge-

meindefinanzreform im Jahre 1969 schwank-

te er bis 1990 um 14 Prozent. Nach der deut-
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aller kommunalen Haushalte wird im 
Jahr 2004 bei etwa fünf Milliarden 
Euro liegen. Für das Jahr 2005 ist mit 
einem Betrag in ähnlicher Größenord-
nung zu rechnen.

4.3  Steuereinnahmen
Die Handlungsspielräume und der 
Grad an Haushaltsautonomie der 
Gebietskörperschaften werden maß-
geblich geprägt von der Entwicklung 
der Steuereinnahmen. Wegbrechende 
Steuereinnahmen bei konstantem 
Aufgaben-  bzw. Ausgabenvolumen 
fördern die Verschuldung und ma-
chen dringend notwendige Investiti-
onen nahezu unmöglich. Die heutige 
Staatsverschuldung verringert die 
Handlungsspielräume und den Wohl-
stand künftiger Generationen.
Die Steuereinnahmen des öffentlichen 
Gesamthaushalts sind seit 1999 rück-
läufig. Ursache hierfür sind geringes 
wirtschaftliches Wachstum, hohe 
Arbeitslosigkeit sowie Entlastungen 
der Steuerpflichtigen (Steuerentlas-
tungsgesetz, Gesetze zur Reform der 
Unternehmensbesteuerung, Famili-
enförderungsgesetze). Im Jahr 2004 
scheint eine Trendumkehr erreicht; die 
Steuereinnahmen bewegen sich etwa 
auf dem Vorjahresniveau. Für das Jahr 
2005 erwarten die Steuerschätzer erst-
malig wieder einen Anstieg. Die Steu-
ereinnahmen von Bund, Ländern und 
Gemeinden sollen um ca. ein Prozent 
gegenüber dem Jahr 2004 zunehmen. 

Damit werden den öffentlichen Haus-
halten im Jahr 2005 voraussichtlich 
427 Milliarden Euro Steuereinnahmen 
zur Verfügung stehen.

4.3.1  Gemeindliche Steuereinnahmen 
im Vergleich
mit Bund und Ländern

Kaum ein Tag verging in den zurück-
liegenden Jahren „knapper Kassen“, 
an dem nicht Bund, Länder oder 
Gemeinden in den Medien über eine 
unzureichende Aufkommensentwick-
lung ihrer Steuereinnahmen klagten.
Im föderativen Steuersystem 
Deutschlands gibt es neben den Steu-
ern, die jeweils nur einer Haushaltse-
bene zustehen, die Gemeinschaft-
steuern (beispielsweise Lohn-  und 
Einkommen- , Körperschaft-  und 
Umsatzsteuer) die Bund, Ländern und 
Gemeinden gemeinsam zustehen. 
Das Aufkommen bei Bund, Ländern 
und Gemeinden richtet sich nach der 
Entwicklung der jeweiligen ihnen 
zustehenden Steuerarten sowie nach 
deren Anteilen an den Gemeinschaft-
steuern.
Ein Blick zurück auf die Aufkom-
mensentwicklung der einzelnen 
Haushaltsebenen zeigt den Verlauf, 
den die Steuereinnahmen von Bund, 
Ländern und Gemeinden genommen 
haben. Seit Bestehen der Bundesre-
publik entwickelten sich die Steuer-
einnahmen von Bund und Ländern 
dynamischer als die der Gemeinden 

(Abb. 4). Bis Ende der 50er Jahre 
verlief die Entwicklung auf allen drei 
Haushaltsebenen etwa parallel. In 
den 60er Jahren fielen die Gemein-
den zurück. In den 70er Jahren wirkte 
die Gemeindefinanzreform des Jahres 
1969 stabilisierend, aufholen ließ sich 
der Rückstand jedoch nicht. In den 
80er Jahren gerieten die Gemeinden 
erneut etwas ins Hintertreffen, auch 
in den 90er Jahren entwickelten sich 
die gemeindlichen Steuern nur unter-
durchschnittlich.
Betrachtet man die heutige Ent-
wicklung im Kontext der letzten 
Jahrzehnte, wird deutlich dass der 
Verfall der Kommunalfinanzen nicht 
erst seit Ende der neunziger Jahre 
die Haushaltslage prägt, sondern 
bereits früher Fehlentwicklungen 
eingeleitet wurden, die die Grundlage 
für die heute bestehende kommu-
nale Finanzkrise bilden. Der Verlauf 
der Sozialausgaben zeigt vor dem 
Hintergrund der weniger dynamisch 
gewachsenen gemeindlichen Steuer-
einnahmen, dass im Laufe der Jahre 
ein immer größerer Teil der Steuer-
einnahmen für soziale Leistungen 
„gebunden“ wurde und damit für 
andere Aufgaben nicht mehr zur 
Verfügung stand (Abb. 19 und Abb. 20, 
Seite 14 und 15).
Anders gesagt: Sollen Steuern 
ohne gleichzeitige Ausweitung der 
Staatsverschuldung gesenkt werden, 
kommt Einsparungen im Sozialbe-
reich eine zentrale Rolle zu. 
Die Politik steht vor einer Herausfor-
derung: Will sie tatsächlich weitere 
Steuersenkungen vornehmen, 
dann muss sie zuvor die Ausgaben-
verpflichtungen aller öffentlichen 
Haushalte deutlich verringern. Man 
wird also nicht umhin kommen, die 
Aufgaben auch der kommunalen Sei-
te kritisch auf ihre Notwendigkeit zu 
überprüfen. Deshalb ist es notwendig, 
politische Prioritäten bei den öffent-
lichen Aufgaben zu setzen und diese 
neu auszurichten.
Der gemeindliche Anteil an den Steu-
ereinnahmen lag in den Anfangsjah-
ren der Bundesrepublik noch bei 14,3 
Prozent. Mit Ausnahme der „schlech-
teren Jahre“ vor der Gemeindefinanz-
reform im Jahre 1969 schwankte er 
bis 1990 um 14 Prozent. Nach der 
deutschen Einheit rutschte er auf 

Abb. 4: Steueraufkommen von Bund, Ländern und Gemeinden (netto) und Entwicklung im Jahresdurchschnitt 
der Jahre 1998 bis 2003 und 2003 bis 2008

 * Gemeinden mit, Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten, Bund und Länder ab 1993 nach BEZ, 
ab 1996 nach BEZ und ÖPNV, Gebietsstand: bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.

 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 
Mai-Schätzung 2004).

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuer-
schätzungen.
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4.3.2 Gemeindliche Steuereinnahmen in West- und Ostdeutschland 

Die wirtschaftlichen Bedingungen in West- 

und Ostdeutschland sind nach wie vor sehr 

unterschiedlich. Je Einwohner liegen die ge-

meindlichen Steuereinnahmen im Osten bei 

nur 45 Prozent des Westniveaus. Diese Rela-

tion wird auch in den nächsten Jahren den 

Aufkommensunterschied zwischen West und 

Ost prägen, wie aus der Prognose des 

Arbeitskreises Steuerschätzungen 

hervorgeht. Nennenswerte Steuereinnahmen, 

die den Ländern und Gemeinden im Osten 

Finanzautonomie böten und sie finanziell auf 

eigene Füße stellten, sind nicht in Sicht 

(Abb. 4).
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Abb. 4: Steueraufkommen d. Gemeinden u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1998 bis 2003 u. 2003 bis 2008 
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto, d.h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.

Zwar registrierten die Gemeinden im Osten 

seit 1998 im Durchschnitt jährlich einen leich-

ten Zuwachs ihrer Steuereinnahmen (+0,7 % 

p.a.). Angesichts der schwachen Steuerbasis 

im Osten handelt es sich dabei jedoch nur um 

den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen 

Stein.

Die Gemeinden im Westen Deutschlands 

mussten seit 1998 jährliche Einschnitte ihrer 

Steuereinnahmen um etwa -0,9 Prozent hin-

nehmen.

Deutlich zu optimistisch erscheinen vor dem 

Hintergrund der trüben Entwicklung in der 

Vergangenheit und angesichts der Tendenz 

zu optimistischer Erwartungen die hohen Zu-

wachsraten für die Zukunft. Im Jahresdurch-

schnitt der Jahre 2003 bis 2008 sollen die 

gemeindlichen Steuern im Westen um 

+4,6 Prozent zunehmen. Der Osten bleibt mit 

+4,4 Prozent geringfügig dahinter zurück. 

Während die steuerlichen Pro-Kopf-

Einnahmen in den ostdeutschen Gemeinden 

in den zurückliegenden Jahren langsam aber 
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13,4 Prozent ab. Inzwischen ist er bei 
nur noch 12,3 Prozent im Jahr 2003 
angekommen. Nach den jüngsten 
Ergebnissen der Steuerschätzung wird 
er ab dem Jahr 2004 zwischen 13,1 
und 13,3 Prozent liegen. Hinsichtlich 
der Entwicklung ihrer Steuereinnah-
men schnitten die Gemeinden in der 
Vergangenheit im Vergleich zu Bund 
und Ländern schlechter ab (Abb. 4). 
Während in den Jahren 1998 bis 2003 
das Steueraufkommen des Bundes 
um jährlich durchschnittlich + 1,9 
Prozent zunahm und die Länder mit 
+ 0,2 Prozent einen leichten Zuwachs 
verzeichneten, gingen die gemeindli-
chen Steuereinnahmen Jahr für Jahr 
um - 0,7 Prozent zurück. Angesichts 
dieser Ausgangslage erscheint die 
Prognose des Arbeitskreises Steuer-
schätzungen für die nächsten fünf 
Jahre zu optimistisch: Den Gemeinden 
wird ab dem Jahr 2003 ein jährlicher 
Anstieg ihrer Steuereinnahmen von 
durchschnittlich + 4,5 Prozent prog-
nostiziert. Zwar muss dieser Zuwachs 
vor dem Hintergrund der relativ 
schwachen Ausgangsbasis gesehen 
werden. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass die mittelfristigen Einnahmen 
schlechter verlaufen werden als bei 
der Prognose unterstellt.
Der Bundesrechnungshof weist in 
seinem jüngsten Bericht auf die eher 
zu optimistischen Steuereinnahmeer-
wartungen der Schätzer hin2. In der 
Vergangenheit wurden die Auswir-
kungen steuergesetzlicher Änderun-
gen sowie die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung meist zu optimistisch 
beurteilt, klagen die Prüfer. Vorsichti-
gere Schätzungen seien notwendig, 
um die Haushalts-  und Finanzplanun-
gen nicht zu gefährden.
Insgesamt mussten die Einnahmeer-
wartungen in 16 von 22 früheren 
Steuerschätzungen zurückgenom-
men werden (Tabelle 1). Dabei waren 
nicht nur Haushaltsjahre, in denen 
die wirtschaftliche Entwicklung 
stagnierte oder rückläufig war, von 
Korrekturen nach unten betroffen, 
sondern auch Jahre mit einem durch-
aus günstigen Wirtschaftswachstum.
Die jüngste Steuerschätzung ergab 
für die Gemeinden eine Schätz-
abweichung nach oben (+ 1,5 Mrd. 
Euro für 2004 und + 1,1 Mrd. Euro für 
2005), während Bund und Länder ihre 

Tabelle 1: 
Schätzabweichungen* gegenüber den Ergebnissen der jeweils 
letzten Steuerschätzung
Steuerschätzungen Abweichungen für Bund, Von den
im Zeitraum Mai 1994 Länder und Gemeinden** Abweichungen
bis November 2004  betroffene Jahre

 Mrd. Euro

Mai 1994 - 43 1994- 1997
November 1994 + 3 1994/1995

Mai 1995 + 8 1995- 1998
November 1995 - 28 1995/1996

Mai 1996 - 141 1996- 1999
November 1996 - 7 1996/1997

Mai 1997 - 59 1997- 2000
November 1997 - 21 1997/1998

Mai 1998 - 52 1998- 2001
November 1998 + 4 1998/1999

Mai 1999 - 15 1999- 2002
November 1999 + 5 1999/2000

Mai 2000 + 9 2000- 2003
November 2000 + 7 2000/2001

Mai 2001 - 34 2001- 2004
November 2001 - 17 2001/2002

Mai 2002 - 64 2002- 2005
November 2002 - 37 2002/2003

Mai 2003 - 141 2003- 2006
November 2003 - 19 2003/2004

Mai 2004 - 81 2004- 2007
November 2004 - 3 2004/2005

* Aus gesamtwirtschaftlichen Gründen und infolge unvorhergesehener Verhaltensänderungen der Wirtschafts-
subjekte.
** Bezogen auf die letzte Steuerschätzung für die jeweils erfassten Haushaltsjahre, einschließlich EU.
Quelle: Bundesrechnungshof und Arbeitskreis Steuerschätzungen.

Einnahmeerwartungen nach unten 
korrigieren mussten (zusammen - 3,1 
Mrd. Euro für 2004 und - 3 Mrd. Euro 
für 2005). Zurückzuführen ist die gute 
Prognose für die Gemeinden auf den 
aktuellen Anstieg der Gewerbesteuer. 
Die Gewerbesteuer entwickelt sich 
infolge leicht höherer Unterneh-
mensgewinne und einer breiteren 
Bemessungsgrundlage (Steuerrechts-
änderungen), vor allem aber wegen 
höherer Nach-  und Vorauszahlungen 
derzeit relativ gut. Gegenüber der 
Mai- Schätzung 2004 erwarten die 
Schätzer für die Gewerbesteuer (net-
to) im Jahr 2004 ein um 1,8 Milliarden 
Euro und im Jahr 2005 ein um 1,2 
Milliarden Euro höheres Aufkommen. 
Jedoch sollten die Städte und Ge-
meinden angesichts der vergangenen 
Erfahrungen zurückhaltend optimis-
tisch sein und ihre Finanzplanungen 
am „Vorsichtsprinzip“ ausrichten.

4.3.2  Gemeindliche Steuereinnahmen 
in West-  und Ostdeutschland

Die wirtschaftlichen Bedingungen 
in West-  und Ostdeutschland sind 
nach wie vor sehr unterschiedlich. Je 
Einwohner liegen die gemeindlichen 
Steuereinnahmen im Osten bei nur 
45 Prozent des Westniveaus. Diese 
Relation wird auch in den nächsten 
Jahren den Aufkommensunterschied 
zwischen West und Ost prägen, wie 
aus der Prognose des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen hervorgeht. 
Nennenswerte Steuereinnahmen, 
die den Ländern und Gemeinden im 
Osten Finanzautonomie böten und 
sie finanziell auf eigene Füße stellten, 
sind nicht in Sicht (Abb. 4, Seite 5).
 Zwar registrierten die Gemeinden 
im Osten seit 1998 im Durchschnitt 
jährlich einen leichten Zuwachs ihrer 
Steuereinnahmen (+ 0,7 % p.a.). An-

2  Bundesrechnungshof, S. 70ff.
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gesichts der schwachen Steuerbasis 
im Osten handelt es sich dabei jedoch 
nur um den sprichwörtlichen Tropfen 
auf den heißen Stein.
Die Gemeinden im Westen Deutsch-
lands mussten seit 1998 jährliche 
Einschnitte ihrer Steuereinnahmen 
um etwa - 0,9 Prozent hinnehmen. 
Deutlich zu optimistisch erscheinen 
vor dem Hintergrund der trüben 
Entwicklung in der Vergangenheit 
und angesichts der Tendenz zu opti-
mistischer Erwartungen die hohen 
Zuwachsraten für die Zukunft. Im 
Jahresdurchschnitt der Jahre 2003 
bis 2008 sollen die gemeindlichen 
Steuern im Westen um + 4,6 Prozent 

Abb. 5: Steuereinnahmen der Gemeinden je Einwohner
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto, Einwohner jeweils per 31.12.
  ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 

Mai-Schätzung 2004) und des DStGB anhand der Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschät-

zungen.

zunehmen. Der Osten bleibt mit + 4,4 
Prozent geringfügig dahinter zurück.
Während die steuerlichen 
Pro- Kopf- Einnahmen in den ostdeut-
schen Gemeinden in den zurücklie-
genden Jahren langsam aber stetig 
zugenommen haben, fielen sie in den 
westdeutschen Gemeinden nach ei-
nem kurzen „Zwischenhoch“ deutlich 
zurück. Im Jahre 2003 erhielten die 
Gemeinden im Westen je Einwohner 
675 Euro, im Osten waren es nur 303 
Euro (Abb. 5).
Die ostdeutschen Gemeinden sind 
allein mit dem niedrigen Steuerauf-
kommen nicht in der Lage, ihre Aufga-
ben zu erfüllen. Deshalb müssen die 

Steuereinnahmen aufgestockt wer-
den über Zuweisungen des Bundes 
und der Länder. Letztere wiederum 
speisen sich zu einem Großteil aus 
dem Länderfinanzausgleich und wer-
den von den finanzstarken westlichen 
Ländern und Gemeinden aufgebracht. 
Da in Ost-  und Westdeutschland 
der kommunale Aufgabenkatalog 
weitgehend vergleichbar ist, müssen 
auch die notwendigen Finanzmittel 
in etwa gleicher Höhe zur Verfügung 
stehen. Deshalb sind die Zuweisun-
gen quasi das Spiegelbild der Steu-
ereinnahmen. Sie sind je Einwohner 
im Osten etwa fünfmal höher als im 
Westen (Abb. 14, Seite 11). Insgesamt 
stehen den Kommunen in Ost-  wie 
Westdeutschland annähernd die 
gleichen Finanzmittel zur Verfügung. 
Allerdings sind im Osten die Mittel 
zur Förderung kommunaler Investiti-
onen deutlich höher als im Westen.

4.3.3  Gemeindliche Steuerstruktur
Die beiden wichtigsten Steuerarten für 
die Gemeinden sind die Gewerbesteu-
er und die Einkommensteuer. Ende der 
neunziger Jahre lagen beide Steuern 
mit einem Aufkommen von jeweils 
etwa 22 Milliarden Euro noch auf 
annähernd gleichem Niveau. Spätes-
tens seit dem Jahre 2001 befinden sich 
beide Steuerarten auf Talfahrt, wobei 
die Gewerbesteuer (netto) nahezu 
erdrutschartig abgestürzt ist (Abb. 6). 
In den Jahren 1998 bis 2003 ging das 
Nettoaufkommen der Gewerbesteuer 
um jährlich durchschnittlich - 3,8 Pro-
zent zurück, der Einkommensteueran-
teil verzeichnete mit + 0,2 Prozent p.a. 
ein leichtes Plus und lag im Jahr 2003 
etwa auf dem 1998er Niveau.
Stetig zugenommen haben – aller-
dings auf der Basis eines deutlich 
geringeren Ausgangsniveaus – die 
Grundsteuer (+ 3,2 % p.a.) und der 
gemeindliche Umsatzsteueranteil 
(+ 2,1 % p.a.). Die Grundsteuer A hat 
mit knapp einem Prozent jährlich zu-
gelegt. Sie spielt aufkommensmäßig 
jedoch bei der Gemeindefinanzierung 
eine untergeordnete Rolle, wenn-
gleich sie für einzelne Gemeinden von 
großer Bedeutung sein kann.

4.3.4 Gewerbesteuer
Nach dem Anstieg Mitte der neun-

Abb. 6: Steuerstruktur der Gemeinden und Entwicklung der Einzelsteuern im Durchschnitt der Jahre 1998 bis 
2003

 * Einschließlich Gemeindesteuern der Stadtstaaten.
  ** Einschließlich Grunderwerbsteuer.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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stetig zugenommen haben, fielen sie in den 

westdeutschen Gemeinden nach einem kur-

zen „Zwischenhoch“ deutlich zurück. Im Jah-

re 2003 erhielten die Gemeinden im Westen 

je Einwohner 675 Euro, im Osten waren es 

nur 303 Euro (Abb. 5).
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Abb. 5: Steuereinnahmen der Gemeinden je Einwohner 
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto, Einwohner jeweils per 31.12. 
  ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004) und des 

DStGB anhand der Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes. 
Quelle: Berechung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen. 

Die ostdeutschen Gemeinden sind allein mit 

dem niedrigen Steueraufkommen nicht in der 

Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Deshalb 

müssen die Steuereinnahmen aufgestockt 

werden über Zuweisungen des Bundes und 

der Länder. Letztere wiederum speisen sich 

zu einem Großteil aus dem Länderfinanzaus-

gleich und werden von den finanzstarken 

westlichen Ländern und Gemeinden aufge-

bracht. Da in Ost- und Westdeutschland der 

kommunale Aufgabenkatalog weitgehend 

vergleichbar ist, müssen auch die notwendi-

gen Finanzmittel in etwa gleicher Höhe zur 

Verfügung stehen. Deshalb sind die Zuwei-

sungen quasi das Spiegelbild der Steuerein-

nahmen. Sie sind je Einwohner im Osten et-

wa fünfmal höher als im Westen (Abb. 14,

Seite 24). Insgesamt stehen den Kommunen 

in Ost- wie Westdeutschland annähernd die 

gleichen Finanzmittel zur Verfügung. Aller-

dings sind im Osten die Mittel zur Förderung 

kommunaler Investitionen deutlich höher als 

im Westen.

4.3.3 Gemeindliche Steuerstruktur 

Die beiden wichtigsten Steuerarten für die 

Gemeinden sind die Gewerbesteuer und die 

Einkommensteuer. Ende der neunziger Jahre 

lagen beide Steuern mit einem Aufkommen 

von jeweils etwa 22 Milliarden Euro noch auf 

annähernd gleichem Niveau. Spätestens seit 

dem Jahre 2001 befinden sich beide Steuer-

arten auf Talfahrt, wobei die Gewerbesteuer 

(netto) nahezu erdrutschartig abgestürzt ist 

(Abb. 6). In den Jahren 1998 bis 2003 ging 

das Nettoaufkommen der Gewerbesteuer um 

jährlich durchschnittlich -3,8 Prozent zurück, 

der Einkommensteueranteil verzeichnete mit 

+0,2 Prozent p.a. ein leichtes Plus und lag im 

Jahr 2003 etwa auf dem 1998er Niveau. 

Stetig zugenommen haben – allerdings auf 

der Basis eines deutlich geringeren Aus-
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gangsniveaus – die Grundsteuer (+3,2 % p.a.) 

und der gemeindliche Umsatzsteueranteil 

(+2,1 % p.a.). Die Grundsteuer A hat mit 

knapp einem Prozent jährlich zugelegt. Sie 

spielt aufkommensmäßig jedoch bei der Ge-

meindefinanzierung eine untergeordnete Rol-

le, wenngleich sie für einzelne Gemeinden 

von großer Bedeutung sein kann. 
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Steuereinnahmen* 

21,621,4

17,0

20,6

9,3

8,0

2,9
2,6

0,78 0,68
0,33 0,34

0

5

10

15

20

25

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mrd. €

Einkommensteueranteil

Gewerbesteuer (netto)

Grundsteuer B

Umsatzsteueranteil

Sonst. Steuern**

Grundsteuer A

Entwicklung der gemeindlichen 
Steuereinnahmen

Jahresdurchschnitt 1998-2003*

0,2%

-3,8%

3,2%

2,1%

-2,8%

0,9%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%
Ein

kom
m

en
st

euer

Gew
er

bes
te

uer
(n

et
to

)

Gru
nd

st
euer

 B

Um
sa

tzs
te

uer

Sonst. 
Ste

uer
n**

Gru
ndst

euer
 A

Abb. 6: Steuerstruktur der Gemeinden und Entwicklung der Einzelsteuern im Durchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
 * Einschließlich Gemeindesteuern der Stadtstaaten. 
  ** Einschließlich Grunderwerbsteuer. 
Quelle: Berechung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

4.3.4 Gewerbesteuer 

Nach dem Anstieg Mitte der neunziger Jahre 

befindet sich die Gewerbesteuer seit dem 

Jahr 2000 auf Talfahrt. Das Aufkommen in 

den Kassen der Städte und Gemeinden ist im 

Jahr 2003 mit 17 Milliarden Euro auf den 

tiefsten Stand seit der deutschen Einheit ge-

fallen. Dies hat im wesentlichen zwei Gründe: 

Zum einen lässt die konjunkturelle Entwick-

lung zu wünschen übrig. Damit einher geht 

eine allgemeine Gewinn- und Steuerschwä-

che der Unternehmen und Gewerbetreiben-

den. Zum anderen wurde die Gewerbesteu-
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ziger Jahre befindet sich die Gewer-
besteuer seit dem Jahr 2000 auf 
Talfahrt. Das Aufkommen in den Kas-
sen der Städte und Gemeinden ist im 
Jahr 2003 mit 17 Milliarden Euro auf 
den tiefsten Stand seit der deutschen 
Einheit gefallen. Dies hat im wesent-
lichen zwei Gründe: Zum einen lässt 
die konjunkturelle Entwicklung zu 
wünschen übrig. Damit einher geht 
eine allgemeine Gewinn-  und Steu-
erschwäche der Unternehmen und 
Gewerbetreibenden. Zum anderen 
wurde die Gewerbesteuerumlage 
im Zuge der Steuerreformmaßnah-
men auf einem überhöhtem Niveau 
festgesetzt, denn den Berechnungen 
des BMF- Finanztableaus lagen zu 
optimistische Werte zugrunde. Mit 
der erhöhten Gewerbesteuerumlage 
wurden Einnahmen in die Kassen von 
Bund und Ländern gespült. In den 
Haushalten der Städte und Gemein-
den aber fehlten die veranschlagten 
Gewerbesteuereinnahmen schmerz-
lich. Um die Ausfälle in den gemeind-
lichen Haushalten abzufedern, hat 
die Bundesregierung inzwischen die 
Gewerbesteuerumlage auf Druck 
der kommunalen Spitzenverbände 
deutlich reduziert. So werden seit 
dem Jahr 2004 nicht mehr 30 Prozent 
der Gewerbesteuer an Bund und 
Länder abgeführt, sondern nur noch 
20 Prozent (Abb. 7).
Das gesamtdeutsche Gewerbesteu-
eraufkommen entfällt – wegen der 
anhaltenden wirtschaftlichen und 
strukturellen Schwierigkeiten in Ost-
deutschland – zu neunzig Prozent auf 
die Städte und Gemeinden des frü-
heren Bundesgebietes (Abb. 8). Hier 
sind die gewinn-  und steuerstarken 
Unternehmen angesiedelt, darüber 
hinaus haben die Konzernzentralen 
ihren Sitz allesamt im Westen, was 
sich entsprechend günstig für den 
Westen auf den einzelgemeindlichen 
Zerlegungsbetrag bei der Gewerbe-
steuerzerlegung auswirkt. Außerdem 
gibt es hier die für das Steuerauf-
kommen maßgeblichen mittelstän-
dischen Strukturen, die im Osten 
weitgehend fehlen.
Der Einbruch der Gewerbesteuer, der 
seit 2000 zu beobachten ist, betrifft 
daher in besonderem Maße die 
Städte und Gemeinden im Westen 
Deutschlands. Im Durchschnitt der 

Abb. 7: Gewerbesteuereinnahmen brutto und netto der Gemeinden
 * Einschließlich Stadtstaaten, Gewerbesteuer netto = GewSt brutto minus an Bund und Länder abzufüh-

rende GewSt- Umlage.
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 

Mai-Schätzung 2004).
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschät-

zungen.

Abb. 8: Gewerbesteuereinnahmen (netto) der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1998- 2003 und 2003- 2008 

 * Einschl. Stadtstaaten, Gemeinden Ost einschließlich Berlin- Ost, Gemeinden West einschließlich Ber-
lin- West, GewSt netto = GewSt brutto minus an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage.

 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 
Mai-Schätzung 2004).

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschät-
zungen

Jahre 1998 bis 2003 brach das Gewer-
besteueraufkommen in den west-
deutschen Gemeinden um mehr als 
vier Prozent jährlich ein, während es 
im Osten mit - 0,2 Prozent nur ein ge-
ringes jährliches Minus gab (Abb. 8). 
Für die nächsten Jahre des Finanzpla-
nungszeitraums sind die Steuerschät-
zer optimistisch und rechnen mit 
hohen Gewerbesteuerzuwächsen. 
Anlass zu diesem Optimismus ist die 
Aufkommensentwicklung im ersten 
Halbjahr 2004, die den Gemeinden 
bereits höhere Einnahmen in die 
Kassen spült als im Vorjahreszeitraum 
und auf einen Stopp des bisherigen 
Abwärtstrends hinzudeuten scheint. 
Im November 2004 korrigierten die 
Steuerschätzer das Netto- Gewerbe-
steueraufkommen im Vergleich zur 
Mai- Schätzung 2004 nach oben: für 
das Jahr 2004 um 1,8 Mrd. Euro und 
für das Jahr 2005 um 1,2 Mrd. Euro.

Zum einen liegt die relativ gute Ent-
wicklung der Gewerbesteuer an der 
Reduzierung der Gewerbesteuerum-
lage. Zum anderen fallen gleich meh-
rere Einmaleffekte zusammen und 
überzeichnen den aktuellen Anstieg: 
So haben zahlreiche Unternehmen in 
den letzten Jahren bei den Finanzäm-
tern unter Hinweis auf schlechtere 
Gewinnaussichten eine Absenkung 
ihrer Vorauszahlungen erwirkt. Heute 
– nach der abschließenden Veran-
lagung – sind teilweise nicht nur 
Nachzahlungen zu leisten, sondern es 
werden gleichzeitig auch die Voraus-
zahlungen für die Zukunft nach oben 
angepasst. Dieses Aufeinandertreffen 
beider für die Gemeinden scheinbar 
günstigen Umstände verzerrt die 
tatsächliche Entwicklung. Ende der 
neunziger Jahre unterlag die gewer-
besteuerliche Aufkommensentwick-
lung einem ähnlichen Effekt: Nach 

17

erumlage im Zuge der Steuerreformmaß-

nahmen auf einem überhöhtem Niveau fest-

gesetzt, denn den Berechnungen des BMF-

Finanztableaus lagen zu optimistische Werte 

zugrunde. Mit der erhöhten Gewerbesteuer-

umlage wurden Einnahmen in die Kassen 

von Bund und Ländern gespült. In den Haus-

halten der Städte und Gemeinden aber fehl-

ten die veranschlagten Gewerbesteuerein-

nahmen schmerzlich. Um die Ausfälle in den 

gemeindlichen Haushalten abzufedern, hat 

die Bundesregierung inzwischen die Gewer-

besteuerumlage auf Druck der kommunalen 

Spitzenverbände deutlich reduziert. So wer-

den seit dem Jahr 2004 nicht mehr 

30 Prozent der Gewerbesteuer an Bund und 

Länder abgeführt, sondern nur noch 

20 Prozent (Abb. 7).
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Abb. 7: Gewerbesteuereinnahmen brutto und netto der Gemeinden 
 * Einschl. Stadtstaaten, Gewerbesteuer netto = GewSt brutto minus an Bund und Länder abzuführende GewSt-Umlage. 
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen. 

Das gesamtdeutsche Gewerbesteuerauf-

kommen entfällt – wegen der anhaltenden 

wirtschaftlichen und strukturellen Schwierig-

keiten in Ostdeutschland – zu neunzig Pro-

zent auf die Städte und Gemeinden des frü-

heren Bundesgebietes (Abb. 8). Hier sind die 

gewinn- und steuerstarken Unternehmen 

angesiedelt, darüber hinaus haben die Kon-

zernzentralen ihren Sitz allesamt im Westen, 

was sich entsprechend günstig für den Wes-

ten auf den einzelgemeindlichen Zerlegungs-

betrag bei der Gewerbesteuerzerlegung aus-

wirkt. Außerdem gibt es hier die für das Steu-

eraufkommen maßgeblichen mittelständi-

schen Strukturen, die im Osten weitgehend 

fehlen.

Der Einbruch der Gewerbesteuer, der seit 

2000 zu beobachten ist, betrifft daher in be-

sonderem Maße die Städte und Gemeinden 

im Westen Deutschlands. Im Durchschnitt der 

Jahre 1998 bis 2003 brach das Gewerbe-

steueraufkommen in den westdeutschen 

Gemeinden um mehr als vier Prozent jährlich 

ein, während es im Osten mit -0,2 Prozent 

nur ein geringes jährliches Minus gab 

(Abb. 8).

18
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Abb. 8: Gewerbesteuereinnahmen (netto) der Gemeinden u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998-2003 u. 2003-2008  
 * Einschließlich Stadtstaaten, Gemeinden Ost einschl. Berlin-Ost, Gemeinden West einschl. Berlin-West, GewSt netto = 

GewSt brutto minus an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage. 
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen

Für die nächsten Jahre des Finanzplanungs-

zeitraums sind die Steuerschätzer optimis-

tisch und rechnen mit hohen Gewerbesteuer-

zuwächsen. Anlass zu diesem Optimismus ist 

die Aufkommensentwicklung im ersten Halb-

jahr 2004, die den Gemeinden bereits höhere 

Einnahmen in die Kassen spült als im Vorjah-

reszeitraum und auf einen Stopp des bisheri-

gen Abwärtstrends hinzudeuten scheint. Im 

November 2004 korrigierten die Steuerschät-

zer das Netto-Gewerbesteueraufkommen im 

Vergleich zur Mai-Schätzung 2004 nach o-

ben: für das Jahr 2004 um 1,8 Mrd. Euro und 

für das Jahr 2005 um 1,2 Mrd. Euro. 

Zum einen liegt die relativ gute Entwicklung 

der Gewerbesteuer an der Reduzierung der 

Gewerbesteuerumlage. Zum anderen fallen 

gleich mehrere Einmaleffekte zusammen und 

überzeichnen den aktuellen Anstieg: So ha-

ben zahlreiche Unternehmen in den letzten 

Jahren bei den Finanzämtern unter Hinweis 

auf schlechtere Gewinnaussichten eine Ab-

senkung ihrer Vorauszahlungen erwirkt. Heu-

te – nach der abschließenden Veranlagung – 

sind teilweise nicht nur Nachzahlungen zu 

leisten, sondern es werden gleichzeitig auch 

die Vorauszahlungen für die Zukunft nach 

oben angepasst. Dieses Aufeinandertreffen 

beider für die Gemeinden scheinbar günsti-

gen Umstände verzerrt die tatsächliche Ent-

wicklung. Ende der neunziger Jahre unterlag 

die gewerbesteuerliche Aufkommensentwick-

lung einem ähnlichen Effekt: Nach dem 

„Hoch“ folgte 2001 der Einbruch, der die Ge-

meinden empfindlich traf und zu einem rapi-

den Anstieg der Kassenkreditaufnahme führ-

te. Eine nur schwer aufzuhaltende Schulden-

spirale war die Folge. 

Schon heute ist daher sicher: Die Zuwachsra-

ten des Gewerbesteueraufkommens, die den 

Städten und Gemeinden für die künftigen 

Jahre vorgerechnet werden, dürften sich er-

neut als zu optimistisch erweisen. Der auf der 

Basis des Tiefststand-Jahres 2003 errechne-
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dem „Hoch“ folgte 2001 der Einbruch, 
der die Gemeinden empfindlich traf 
und zu einem rapiden Anstieg der 
Kassenkreditaufnahme führte. Eine 
nur schwer aufzuhaltende Schulden-
spirale war die Folge.
Schon heute ist daher sicher: Die 
Zuwachsraten des Gewerbesteuer-
aufkommens, die den Städten und 
Gemeinden für die künftigen Jahre 
vorgerechnet werden, dürften sich 
erneut als zu optimistisch erweisen. 
Der auf der Basis des Tiefststand- Jah-
res 2003 errechnete jahresdurch-
schnittliche Zuwachs beruht weit 
überwiegend auf der Absenkung der 
überhöhten Gewerbesteuerumlage 
sowie auf einer verbreiterten Bemes-
sungsgrundlage, weniger jedoch auf 
einer deutlich verbesserten Gewinn-
lage oder einem konjunkturellen 
Aufschwung.
Rechnerisch ergibt sich im Finanz-
planungszeitraum ein jährlicher 
gewerbesteuerlicher Zuwachs von 
mehr als + 7,5 Prozent (Abb. 8), der 
jedoch die Städte und Gemeinden 
nicht zu optimistischen Ansätzen 
ihrer Haushalts-  und Finanzplanun-
gen verleiten darf. Zum einen sind 
heute schon die konjunkturellen 
Erwartungen schlechter als noch im 
Mai 2004, als die Mittelfristprognose 
erstellt wurde. Zum anderen bewirkt 
das heutige Zusammentreffen hoher 
Nach-  und Vorauszahlungen bei 
gleichzeitigen Abschlusszahlungen 
in Kombination mit der abgesenkten 
Umlage eine zeitliche Konzentration 
des Gewerbesteueraufkommens. Wie 
gezeigt besteht die Tendenz, künftige 
Einnahmen zu optimistisch einzu-
schätzen (4.3.1, Seite 5).
Alles in allem sind die Städte und Ge-
meinden gut beraten, ihre Aufkom-

menserwartungen nicht am aktuellen 
Gewerbesteuerzufluss auszurichten. 
Es besteht die große Gefahr späterer 
„Löcher“ in den Kommunaletats.
Bezogen auf einen Einwohner werden 
die Städte und Gemeinden im Jahr 
2004 voraussichtlich etwa 263 Euro 
Gewerbesteuer einnehmen (Abb. 9). 
Damit wäre das Niveau von 1998 
wieder erreicht. Für das Jahr 2005 
soll mit 270 Euro je Einwohner zu 
rechnen sein, was jedoch angesichts 
des Zusammentreffens mehrerer 
Einmaleffekte unwahrscheinlich ist. 
Die bereits für das Jahr 2008 erwar-
tete Pro- Kopf- Relation von knapp 
300 Euro dürfte allenfalls in ferner 
Zukunft zu erreichen sein.

4.3.5 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der 
Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer die zweite zentrale Einnahme-
quelle im Gemeindefinanzsystem. Die 
Bedeutung des Gemeindeanteils an 
der Einkommensteuer für die Finan-
zierung der Städte und Gemeinden 
ist größer geworden – trotz konstant 
gebliebenen Aufkommens. Während 
der einkommensteuerliche Anteil am 
gesamten gemeindlichen Steuer-
aufkommen 1998 noch bei etwa 
39 Prozent lag, betrug er fünf Jahre 
später schon gut 41 Prozent. Vor allem 
gegenüber der gesunkenen Gewerbe-
steuer hat der Einkommensteueran-
teil an Bedeutung gewonnen.
Das Einkommensteueraufkommen 
stagnierte seit 1998 weitgehend. 
Im Bundesdurchschnitt ergab sich 
mit + 0,2 Prozent nur ein minimaler 
jährlicher Anstieg bis 2003 (Abb. 10). 
Steuererleichterungen und Erhö-

Abb. 9: Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner
 * Gemeinden West einschließlich Stadtstaaten, Einwohner jeweils per 31.12.
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 

Mai-Schätzung 2004).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Ang. des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.

hungen des Kindergeldes dämpften 
die Aufkommensentwicklung der 
Vergangenheit.
Die ostdeutschen Städte und Ge-
meinden bekamen die Steuerausfälle 
relativ stärker zu spüren. Hier verlor 
der Einkommensteueranteil jährlich 
um - 1,6 Prozent; er lag im Jahr 2003 
bei nur 92 Prozent seines Wertes aus 
dem Jahr 1998. Der 1998er Wert wird 
im Jahr 2004 voraussichtlich nur zu 
neunzig Prozent und im Jahr 2005 nur 
noch zu 87 Prozent erreicht werden.
Eine echte Trendumkehr ist für die 
ostdeutschen Städte und Gemein-
den nicht erkennbar. Das Einkom-
mensteueraufkommen ist nach wie 
deutlich geringer als im Westen. 
Dafür gibt es mehrere Ursachen: Zum 
einen ist die Vermögenssituation 
schlechter als im Westen. Einkünfte 
aus Kapitalvermögen oder aus Ver-
mietung und Verpachtung spielen im 
Osten eine eher untergeordnete Rolle. 
Zum anderen ist auch die Einkom-
menssituation deutlich schlechter als 
im Westen. Die Löhne liegen im Osten 
immer noch um etwa ein Fünftel 
unter dem Westniveau. Wegen der 
strukturellen Unterschiede in Ost und 
West kommt der Ausgleichsfunktion 
des Länderfinanzausgleichs zuguns-
ten der Regionen im Osten Deutsch-
lands auf absehbare Zeit eine große 
Bedeutung zu.
Der jährliche Zuwachs, der sich aus 
den Werten der Steuerschätzer für 
die Jahre 2003 bis 2008 errechnet, 
erscheint – auch vor dem Hintergrund 
der zurückliegenden Entwicklung 
– mit gut + 3 Prozent zu hoch (siehe 
Ausführungen unter 4.3.1, Seite 5). 
Bessert sich nicht die Arbeitsmarktla-
ge, werden die erwarteten Lohnsteu-
ereinnahmen ausbleiben. Die Städte 
und Gemeinden sind gut beraten, 
ihren Finanzplanungen eine verhal-
tenere Entwicklung der gemeindli-
chen Einkommensteuereinnahmen 
zugrunde zu legen.
Während bei der Gewerbesteuer die 
Aufkommenserwartungen für die 
Jahre 2004 und 2005 mit der letzten 
Steuerschätzung nach oben korrigiert 
wurden, mussten die Städte und 
Gemeinden ihre Hoffnungen auf eine 
den Haushaltsansätzen entsprechen-
de Entwicklung des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer aufgeben. 
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te jahresdurchschnittliche Zuwachs beruht 

weit überwiegend auf der Absenkung der 

überhöhten Gewerbesteuerumlage sowie auf 

einer verbreiterten Bemessungsgrundlage, 

weniger jedoch auf einer deutlich verbesser-

ten Gewinnlage oder einem konjunkturellen 

Aufschwung.

Rechnerisch ergibt sich im Finanzplanungs-

zeitraum ein jährlicher gewerbesteuerlicher 

Zuwachs von mehr als +7,5 Prozent (Abb. 8),

der jedoch die Städte und Gemeinden nicht 

zu optimistischen Ansätzen ihrer Haushalts- 

und Finanzplanungen verleiten darf. Zum 

einen sind heute schon die konjunkturellen 

Erwartungen schlechter als noch im Mai 

2004, als die Mittelfristprognose erstellt wur-

de. Zum anderen bewirkt das heutige Zu-

sammentreffen hoher Nach- und Vorauszah-

lungen bei gleichzeitigen Abschlusszahlun-

gen in Kombination mit der abgesenkten Um-

lage eine zeitliche Konzentration des Gewer-

besteueraufkommens. Wie gezeigt besteht 

die Tendenz, künftige Einnahmen zu optimis-

tisch einzuschätzen (4.3.1, Seite 10). 

Alles in allem sind die Städte und Gemeinden 

gut beraten, ihre Aufkommenserwartungen 

nicht am aktuellen Gewerbesteuerzufluß aus-

zurichten. Es besteht die große Gefahr späte-

rer „Löcher“ in den Kommunaletats. 

Bezogen auf einen Einwohner werden die 

Städte und Gemeinden im Jahr 2004 voraus-

sichtlich etwa 263 Euro Gewerbesteuer ein-

nehmen (Abb. 9). Damit wäre das Niveau 

von 1998 wieder erreicht. Für das Jahr 2005 

soll mit 270 Euro je Einwohner zu rechnen 

sein, was jedoch angesichts des Zusammen-

treffens mehrerer Einmaleffekte unwahr-

scheinlich ist. Die bereits für das Jahr 2008 

erwartete Pro-Kopf-Relation von knapp 300 

Euro dürfte allenfalls in ferner Zukunft zu er-

reichen sein. 
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Abb. 9: Gewerbesteuereinnahmen (netto) je Einwohner 
 * Gemeinden West einschließlich Stadtstaaten, Einwohner jeweils per 31.12. 
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.
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Für das Jahr 2004 reduzierten die 
Steuerschätzer ihre Erwartungen 
um - 300 Mio. Euro, für das Jahr 2005 
um ca. - 400 Mio. Euro – jeweils im 
Vergleich zur Mai- Schätzung 2004. 
Das Gesamtaufkommen des Gemein-
deanteils an der Einkommensteuer 
liegt in den Jahren 2004 und 2005 
nur noch bei etwa 20 Milliarden Euro, 
im Jahr 2003 waren es noch 21,6 Mil-
liarden Euro. Der Anstieg ab dem Jahr 
2006 (Abb. 10), den die Steuerschätzer 
noch im Mai 2004 unterstellt haben, 
wird auch bei optimistischer Entwick-
lung der ökonomischen Rahmenbe-
dingungen nicht mehr zu erreichen 
sein.
Der Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer ist für die weit überwie-
gende Mehrheit der Städte und Ge-
meinden die wichtigste Steuerquelle. 
Mit dem Rückgang im Jahr 2005 wird 
sich für die Mehrheit der Städte und 
Gemeinden die Finanzlage weiter 
verschlechtern. Der einmalige Zufluss 
bei der Gewerbesteuer täuscht nicht 
darüber hinweg, dass die Mehrheit 
der Städte und Gemeinden nicht an 
den Mehreinnahmen der Gewerbe-
steuer partizipiert, die die Steuer-
schätzer für die Jahre 2004 und 2005 
vorhersagten.
Bezogen auf einen Einwohner nah-
men die Städte und Gemeinden im 
Jahr 2004 voraussichtlich etwa 244 
Euro Einkommensteuer ein (Abb. 12). 
Damit liegt die Pro- Kopf- Relation im 
Jahr 2004 16 Euro unter dem Wert des 
Jahres 1998. Im Jahr 2005 werden es 
mit 241 Euro sogar 21 Euro weniger 
sein als noch im Jahr 1998.

4.4  Zuweisungen
Allein die Steuereinnahmen der 
Städte und Gemeinden reichen für 
die Finanzierung der kommunalen 
Aufgaben nicht aus. Deshalb erhalten 
die Kommunen – je nach Finanzkraft 
und - bedarf – Zuweisungen der 
Länder im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs. Etwa zwanzig 
Prozent der gesamten kommunalen 
Einnahmen (ca. 29 Mrd. Euro) speisen 
sich aus Zuweisungen.
In den Zuweisungen der Länder 
spiegelt sich (zeitverzögert) stets die 
steuerliche Aufkommenssituation der 
Länder wider. Eine verhaltene Auf-

Abb. 10: Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Entwicklung im Jahresdurchschnitt 
der Jahre 1998 bis 2003 und 2003 bis 2008 

 * Einschl. Stadtstaaten, Gemeinden Ost einschließlich Berlin- Ost, Gemeinden West einschl. Berlin- West,
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 

Mai-Schätzung 2004).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschät-

zungen.

Abb. 11: Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner
 * Gemeinden West einschließlich Stadtstaaten.
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 

Mai-Schätzung 2004).
Quelle:  Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschät-

zungen.

Abb. 12: Zuweisungen der Länder an die Kommunen
 * Schlüsselzuweisungen und Investitionszuweisungen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

kommensentwicklung der Steuern 
auf Länderebene schlägt sich immer 
auch auf die kommunalen Haushal-
te nieder. Der moderate Verlauf der 
Steuereinnahmen der Länder seit 
1998 (Abb. 4, Seite 5) hat deshalb 
gleichzeitig zu Zuweisungsverlus-
ten bei den Gemeinden geführt. Im 
Durchschnitt sind die Zuweisungen 
seit 1998 jährlich um - 0,8 Prozent 

zurückgegangen, wobei der Rückgang 
im Osten mit - 2,1 Prozent deutlich 
stärker ausfiel als im Westen (Abb. 13).
Es ist wegen der Steuereinnahmen-
entwicklung der Länder davon auszu-
gehen, dass sich das Zuweisungsvo-
lumen auch in den Jahren 2004 und 
2005 nicht erhöht.
Die Länder kürzten die Investitions-
zuweisungen deutlich stärker als die 
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men des Gemeindeanteils an der Einkom-

mensteuer liegt in den Jahren 2004 und 2005 

nur noch bei etwa 20 Milliarden Euro, im Jahr 

2003 waren es noch 21,6 Milliarden Euro. 

Der Anstieg ab dem Jahr 2006 (Abb. 10),

den die Steuerschätzer noch im Mai 2004 

unterstellt haben, wird auch bei optimistischer 

Entwicklung der ökonomischen Rahmenbe-

dingungen nicht mehr zu erreichen sein. 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteu-

er ist für die weit überwiegende Mehrheit der 

Städte und Gemeinden die wichtigste Steu-

erquelle. Mit dem Rückgang im Jahr 2005 

wird sich für die Mehrheit der Städte und 

Gemeinden die Finanzlage weiter verschlech-

tern. Der einmalige Zufluß bei der Gewerbe-

steuer täuscht nicht darüber hinweg, dass die 

Mehrheit der Städte und Gemeinden nicht an 

den Mehreinnahmen der Gewerbesteuer par-

tizipiert, die die Steuerschätzer für die Jahre 

2004 und 2005 vorhersagten.
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Abb. 10:Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 
2003 und 2003 bis 2008  

 * Einschließlich Stadtstaaten, Gemeinden Ost einschl. Berlin-Ost, Gemeinden West einschl. Berlin-West, 
 ** Ab 2004 Schätzung des AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.

Bezogen auf einen Einwohner nahmen die 

Städte und Gemeinden im Jahr 2004 voraus-

sichtlich etwa 244 Euro Einkommensteuer ein 

(Abb. 11). Damit liegt die Pro-Kopf-Relation 

im Jahr 2004 16 Euro unter dem Wert des 

Jahres 1998. Im Jahr 2005 werden es mit 

241 Euro sogar 21 Euro weniger sein als 

noch im Jahr 1998.

.
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Abb. 11:Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner 
 * Gemeinden West einschließlich Stadtstaaten. 
 ** Ab 2004 Schätzung des  AK Steuerschätzungen (2004/2005 Nov.-Schätzg. 2004, 2006-2008 Mai-Schätzg. 2004). 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Arbeitskreises Steuerschätzungen.

Zuweisungen
Allein die Steuereinnahmen der Städte und 

Gemeinden reichen für die Finanzierung der 

kommunalen Aufgaben nicht aus. Deshalb 

erhalten die Kommunen – je nach Finanzkraft 

und -bedarf – Zuweisungen der Länder im 

Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. 

Etwa zwanzig Prozent der gesamten kom-

munalen Einnahmen (ca. 29 Mrd. Euro ) 

speisen sich aus Zuweisungen. 

In den Zuweisungen der Länder spiegelt sich 

(zeitverzögert) stets die steuerliche Aufkom-

menssituation der Länder wider. Eine verhal-

tene Aufkommensentwicklung der Steuern 

auf Länderebene schlägt sich immer auch auf 

die kommunalen Haushalte nieder. Der mo-

derate Verlauf der Steuereinnahmen der 

Länder seit 1998 (Abb. 3, Seite 11) hat des-

halb gleichzeitig zu Zuweisungsverlusten bei 

den Gemeinden geführt. Im Durchschnitt sind 

die Zuweisungen seit 1998 jährlich um 

-0,8 Prozent zurückgegangen, wobei der 

Rückgang im Osten mit -2,1 Prozent deutlich 

stärker ausfiel als im Westen (Abb. 12).

Es ist wegen der Steuereinnahmenentwick-

lung der Länder davon auszugehen, dass 

sich das Zuweisungsvolumen auch in den 

Jahren 2004 und 2005 nicht erhöht. 
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Abb. 12: Zuweisungen der Länder an die Kommunen 
 * Schlüsselzuweisungen und Investitionszuweisungen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Schlüsselzuweisungen. Bundesweit 
mussten die Gemeinden im Durch-
schnitt seit 1998 jährlich um - 0,2 
Prozent geringere Schlüsselzuweisun-
gen verkraften (Abb. 14).
Die Investitionszuweisungen gingen 
seit 1998 sogar um jährlich durch-
schnittlich - 2,3 Prozent zurück, was 
sich empfindlich auf das Investitions-
verhalten der Städte und Gemeinden 
auswirkte. Die Haushaltszahlen bele-
gen, wie empfindlich die Kommunen 

Abb. 13: Zuweisungen der Länder an die Kommunen
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 14: Investitions-  und Schlüsselzuweisungen der Länder an die Kommunen je Einwohner
 * Einwohner jeweils per 31.12.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

auf Zuweisungskürzungen reagie-
ren: Eine Kürzung der länderseitigen 
Investitionszuweisungen an finanz-
schwache Gemeinden (hier: in Ost-
deutschland) um einen Euro führte in 
der Vergangenheit zu Einbußen bei 
den kommunalen Investitionen von 
etwa 2,50 Euro. Erkennbar ist: Die Ent-
scheidungen der Länder hinsichtlich 
der Höhe ihrer investiven Zuweisun-
gen und Zuschüsse sind nicht nur un-
mittelbar für die Kommunen wichtig. 

Sie haben darüber hinaus auch eine 
hohe gesamtwirtschaftliche Bedeu-
tung. Zuweisungskürzungen seitens 
der Länder können sich überproporti-
onal auf die Investitionstätigkeit der 
Kommunen und damit auf die Infra-
strukturausstattung des Standortes 
Deutschland auswirken.
Die Zuweisungskürzungen treten 
neben die Steuerausfälle und treffen 
insbesondere jene finanzschwachen 
Städte und Gemeinden schwer, deren 
Haushaltsfinanzierung sich in hohem 
Maße auf Zuweisungen und weniger 
auf eigene Steuereinnahmen stützt.
Je Einwohner erhielten die Kommu-
nen im Jahr 2003 bundesweit durch-
schnittlich 280 Euro an Schlüssel-  und 
100 Euro an Investitionszuweisungen 
(Abb. 14). Während sich im Westen die 
Gelder aus Schlüssel-  und Investiti-
onszuweisungen mit jeweils 72 Euro 
je Einwohner die Waage hielten, 
übertrafen im Osten die Schlüsselzu-
weisungen die Investitionszuweisun-
gen um mehr als das Doppelte. Nicht 
nur die Relation von Schlüssel-  und 
Investitionszuweisungen belegt die 
Steuerschwäche im Osten, auch die 
West- Ost- Relation der Zuweisungen 
hebt die Zuweisungsabhängigkeit 
des Ostens hervor: Die Zuweisungen 
der ostdeutschen Gemeinden sind je 
Einwohner etwa fünfmal höher als im 
Westen.

4.5  Gebühren
Verwaltungs-  und Benutzungsge-
bühren sowie Beiträge und ähnliche 
Entgelte tragen mit gut zehn Prozent 
zur Finanzierung der kommunalen 
Haushalte bei.
Das „offizielle“ Gebührenaufkommen 
der amtlichen Statistik ist bundesweit 
von 17,4 Mrd. Euro im Jahr 1998 auf 
16,2 Mrd. Euro im Jahr 2003 zurück-
gegangen, dies entspricht einem 
jährlich Rückgang der Gebührenein-
nahmen von - 1,4 Prozent.
Diese Daten sind jedoch erheblich 
verzerrt durch Umwandlungen der 
sogenannten kostenrechnenden 
Einheiten der kommunalen Kern-
haushalte in Unternehmen privater 
Rechtsform („Ausgliederungen“).
„Ausgliederungen“ erfolgten vor 
allem in den Bereichen Abfall-  und 
Abwasserbeseitigung, aber auch bei 

Abb. 15: Gebühreneinnahmen der Kommunen
 * Verwaltungs-  und Benutzungsgebühren, steuerähnliche Abgaben, unter Annahme einer jährlichen Aus-

gliederung aus dem Kernhaushalt von 1,5 % des Gebührenaufkommens, ohne Stadtstaaten.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Die Länder kürzten die Investitionszuweisun-

gen deutlich stärker als die 
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die Gemeinden im Durchschnitt seit 1998 
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meinden auswirkte. Die Haushaltszahlen be-

legen, wie empfindlich die Kommunen auf 

Zuweisungskürzungen reagieren: Eine Kür-

zung der länderseitigen Investitionszuwei-
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haben darüber hinaus auch eine hohe ge-

samtwirtschaftliche Bedeutung. Zuweisungs-

kürzungen seitens der Länder können sich 

überproportional auf die Investitionstätigkeit 

der Kommunen und damit auf die Infrastruk-

turausstattung des Standortes Deutschland 

auswirken.
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Abb. 13: Zuweisungen der Länder an die Kommunen 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die Zuweisungskürzungen treten neben die 

Steuerausfälle und treffen insbesondere jene 

finanzschwachen Städte und Gemeinden 

schwer, deren Haushaltsfinanzierung sich in 

hohem Maße auf Zuweisungen und weniger 

auf eigene Steuereinnahmen stützt. 

Je Einwohner erhielten die Kommunen im 

Jahr 2003 bundesweit durchschnittlich 280 

Euro an Schlüssel- und 100 Euro an Investiti-

onszuweisungen (Abb. 14). Während sich im 

Westen die Gelder aus Schlüssel- und Inves-

titionszuweisungen mit jeweils 72 Euro je 

Einwohner die Waage hielten, übertrafen im 

Osten die Schlüsselzuweisungen die Investi-
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tionszuweisungen um mehr als das Doppelte. 

Nicht nur die Relation von Schlüssel- und 

Investitionszuweisungen belegt die Steuer-

schwäche im Osten, auch die West-Ost-

Relation der Zuweisungen hebt die Zuwei-

sungsabhängigkeit des Ostens hervor: Die 

Zuweisungen der ostdeutschen Gemeinden 

sind je Einwohner etwa fünfmal höher als im 

Westen.
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Abb. 14: Investitions- und Schlüsselzuweisungen der Länder an die Kommunen je Einwohner 
* Einwohner jeweils per 31.12. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

4.5 Gebühren 
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren so-

wie Beiträge und ähnliche Entgelte tragen mit 

gut zehn Prozent zur Finanzierung der kom-

munalen Haushalte bei. 

Das „offizielle“ Gebührenaufkommen der amt-

lichen Statistik ist bundesweit von 

17,4 Mrd. Euro im Jahr 1998 auf 

16,2 Mrd. Euro im Jahr 2003 zurückgegan-

gen, dies entspricht einem jährlich Rückgang 

der Gebühreneinnahmen von -1,4 Prozent. 

Diese Daten sind jedoch erheblich verzerrt 

durch Umwandlungen der sogenannten 

kostenrechnenden Einheiten der 

kommunalen Kernhaushalte in Unternehmen 

privater Rechtsform („Ausgliederungen“). 

„Ausgliederungen“ erfolgten vor allem in den 

Bereichen Abfall- und Abwasserbeseitigung, 

aber auch bei Bädern und anderen Einrich-

tungen des Kultur-, Freizeit- und Sozialbe-

reichs. Umfragen zufolge fiel infolge von 

„Ausgliederungen“ seit Mitte der neunziger 

Jahre im Durchschnitt jährlich gut ein Prozent 

des Gebührenaufkommens aus den Kern-

haushalten und damit aus der amtlichen Sta-

tistik heraus. 

Unterstellt man einen jährlichen Ausgliede-

rungseffekt von 1,5 Prozent, ergibt sich seit 

1998 bundesweit eine Stagnation der Gebüh-

reneinnahmen (+0,1 % p.a.) (Abb. 15). Alles 

in allem haben sich die Städte und Gemein-
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den auch unter Berücksichtigung von „Aus-

gliederungen“ in den letzten Jahren nicht auf 

Gebühreneinnahmen gestützt, um die Haus-

haltskrise zu bewältigen. 

Die Gebühren werden nach betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen kalkuliert. Es gilt 

das Kostendeckungsprinzip, d.h. die Gebüh-

ren sollen die entstehenden Kosten decken. 

Lediglich im Entsorgungsbereich (Abfall, Ab-

wasser) werden die Kosten in voller Höhe 

gedeckt. In zahlreichen Bereichen verzichten 

die Gemeinden aus sozialen Gründen auf 

eine volle Kostendeckung, da eine sozial un-

vertretbare Gebührenhöhe zahlreiche Men-

schen von der Benutzung kommunaler Ein-

richtungen ausschließen würde. Die Nut-

zungsentgelte für Bäder, Kindergärten, Kul-

tur- und Bildungseinrichtungen decken teil-

weise nicht einmal zehn Prozent der anfal-

lenden Kosten.
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Abb. 15: Gebühreneinnahmen der Kommunen 
* Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, steuerähnliche Abgaben, unter Annahme einer jährlichen Ausgliederung aus dem 
Kernhaushalt von 1,5 % des Gebührenaufkommens, ohne Stadtstaaten. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Bädern und anderen Einrichtungen 
des Kultur- , Freizeit-  und Sozialbe-
reichs. Umfragen zufolge fiel infolge 
von „Ausgliederungen“ seit Mitte 
der neunziger Jahre im Durchschnitt 
jährlich gut ein Prozent des Gebüh-
renaufkommens aus den Kernhaus-
halten und damit aus der amtlichen 
Statistik heraus.
Unterstellt man einen jährlichen 
Ausgliederungseffekt von 1,5 Prozent, 
ergibt sich seit 1998 bundesweit eine 
Stagnation der Gebühreneinnahmen 
(+ 0,1 % p.a.) (Abb. 16). Alles in allem 
haben sich die Städte und Gemein-
den auch unter Berücksichtigung von 
„Ausgliederungen“ in den letzten 
Jahren nicht auf Gebühreneinnah-
men gestützt, um die Haushaltskrise 
zu bewältigen.
Die Gebühren werden nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen 
kalkuliert. Es gilt das Kostendeckungs-
prinzip, d.h. die Gebühren sollen 
die entstehenden Kosten decken. 
Lediglich im Entsorgungsbereich 
(Abfall, Abwasser) werden die Kosten 

Abb. 16: Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Haushalte und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998-
2003 und 2003-2008

 * Länder einschließlich Stadtstaaten, bis 2000 Länder Ost, ab 2001 Länder West einschließlich Berlin-Ost.
 ** Ab 2004 Schätzung, ab 2005 einschließlich „Hartz IV“ (Stand: 14.6.2004).
Quelle:  Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

in voller Höhe gedeckt. In zahlreichen 
Bereichen verzichten die Gemeinden 
aus sozialen Gründen auf eine volle 
Kostendeckung, da eine sozial unver-
tretbare Gebührenhöhe zahlreiche 
Menschen von der Benutzung kom-

munaler Einrichtungen ausschließen 
würde. Die Nutzungsentgelte für 
Bäder, Kindergärten, Kultur-  und 
Bildungseinrichtungen decken teil-
weise nicht einmal zehn Prozent der 
anfallenden Kosten.

5 Ausgaben
Die neunziger Jahre standen im 
Zeichen der Haushaltskonsolidierung. 
Die Notwendigkeit von Haushalts-
kürzungen und Sparmaßnahmen 
prägte mehr und mehr das öffentli-
che Bewusstsein. Bund, Länder und 
Gemeinden setzten seit Mitte der 
neunziger Jahre massiv den Rotstift 
an und kürzten Ausgaben. Nicht nur 
handfeste Haushaltszwänge infolge 
wegbrechender Steuereinnahmen 
gaben den Ausschlag für Sparmaßnah-
men. Auch die öffentliche Debatte um 
die Wettbewerbsfähigkeit des deut-
schen Steuer-  und Abgabensystems 
trug dazu bei. Immer wieder wurde 
die Frage nach der Rolle des Staates 
und der Ausgestaltung staatlicher 
(Transfer- )Leistungen aufgeworfen.
Nicht in allen Bereichen konnten 
Kürzungen gleichermaßen erreicht 
werden. Auf der kommunalen Ebene 
waren vor allem die Investitionen und 
die freiwilligen Leistungen im Sport- , 
Kultur-  und Freizeitbereich von Einspa-
rungen betroffen. Der Sozialbereich da-
gegen blieb wegen gesetzlich fixierter 
Leistungen von Ausgabenkürzungen 
lange Zeit weitgehend unberührt. 

Zwar erreichten effektivere und effizi-
entere Strukturen im Zuge von Verwal-
tungsmodernisierungsmaßnahmen 
auch die Sozialämter und erschlos-
sen Einsparpotenziale. Nachhaltige 
Spielräume ließen sich jedoch nicht 
gewinnen, denn allein die Entwicklung 
der gesetzlichen Leistungen der Sozial-  
und Jugendhilfe machte jeden schwer 
erkämpften Konsolidierungserfolg 
bereits im Ansatz zunichte.
Die Ausgaben von Bund, Ländern 
und Gemeinden sind seit 1991 stärker 
gewachsen als die Einnahmen. Im 
Durchschnitt legten die Ausgaben 
1991 bis 2003 um + 2,8 Prozent zu; die 
Einnahmen verzeichneten ein jährli-
ches Plus von + 2,5 Prozent. Das Defizit 
des öffentlichen Gesamthaushalts 
wird nach Schätzungen des Finanz-
planungsrates auf etwa 74 Milliarden 
Euro im Jahr 2004 klettern und bei 54 
Milliarden Euro im Jahr 2005 liegen.

jährlich durchschnittlich + 1,2 Prozent. 
Am stärksten hielten die Kommunen 
ihre Ausgaben im Zaum (+ 1,0 % p.a.), 
was freilich stark zu Lasten der kom-
munalen Investitionen ging (Abb. 17).
Die Länder erhöhten ihre Ausgaben 
um jährlich durchschnittlich + 1,1 Pro-
zent. Die Ausgaben der Ost- Länder 
stagnierten bei etwa 53 Milliarden 
Euro (- 0,1 % p.a.), gleichzeitig erhöh-
ten die West- Länder ihre Ausgaben 
im Durchschnitt um jährlich + 1,7 
Prozent.
Während die Gemeinden in den 
zurückliegenden Haushaltsjahren die 
stärksten Einsparerfolge verzeich-
neten, prognostiziert der Finanzpla-
nungsrat für sie künftig die stärksten 
Ausgabensteigerungen (+ 1,5 % p.a. 
bis 2008) (Abb. 17). Zum einen gibt 
es aufgrund des Investitionsstaus 
erheblichen Nachholbedarf bei den 
kommunalen Investitionen. Vielfach 
stellten die Kommunen dringend 
notwendige Instandsetzungs-  und Er-
haltungsaufwendungen kommunaler 
Infrastruktur aus Finanznot zurück. 
Der Zustand zahlreicher kommuna-
ler Straßen und Schulen belegt dies 

5.1  Ausgaben der Kommunen
im Vergleich mit Bund und 
Ländern

Zwischen 1998 und 2003 stiegen die 
Ausgaben der öffentlichen Hand um 
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reicher kommunaler Straßen und Schulen 

belegt dies anschaulich. Zum anderen neh-

men die kommunalen Ausgaben infolge 

wachsender sozialer Leistungen und anderer 

gesetzlicher Verpflichtungen im Sozialbereich 

(Kindertagesbetreuung) stetig zu. 

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, 

den Ausgabenanstieg bis 2008 auf +0,3 Pro-

zent jährlich zu begrenzen. Für die Länder 

wird ein jährlicher Zuwachs von +0,5 Prozent 

vorhergesagt.

Ausgaben der öffentlichen Haushalte 1998 bis 2008*
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Abb. 16: Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Haushalte u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998-2003 u. 2003-2008 
 * Länder einschl. Stadtstaaten, bis 2000 Länder Ost, ab 2001 Länder West einschl. Berlin-Ost. 
 ** Ab 2004 Schätzung, ab 2005 einschl. „Hartz IV“ (Stand: 14.6.2004). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

Ähnlich wie auf der Länderebene gab es in 

den zurückliegenden Jahren auch bei den 

Gemeinden in West und Ost unterschiedliche 

Ausgabenverläufe. Die westdeutschen Ge-

meinden beschränkten den jährlichen Aus-

gabenanstieg auf +1,5 Prozent, während die 

ostdeutschen Gemeinden in der Summe so-

gar Ausgaben kürzten (-1,1 % p.a.) 

(Abb. 17). Jedoch trugen in Ostdeutschland 

ganz stark die rückläufigen Investitionen zum 

Ausgabenrückgang bei, denn die leeren 

kommunalen Kassen ließen in vielen Fällen 

nicht einmal mehr eine Aufstockung investi-

ver Mittel aus anderen Quellen (Bund, Län-

der) zu. 
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Abb. 17: Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Haushalte und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 
- 2003 und 2003 - 2008

 * Länder einschließlich Stadtstaaten, bis 2000 Länder Ost, ab 2001 Länder West einschließlich Berlin- Ost.
 ** Ab 2004 Schätzung, ab 2005 einschließlich „Hartz IV“ (Stand: 14.6.2004).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

anschaulich. Zum anderen nehmen 
die kommunalen Ausgaben infolge 
wachsender sozialer Leistungen und 
anderer gesetzlicher Verpflichtungen 
im Sozialbereich (Kindertagesbetreu-
ung) stetig zu.
Die Bundesregierung hat sich vor-
genommen, den Ausgabenanstieg 
bis 2008 auf + 0,3 Prozent jährlich zu 
begrenzen. Für die Länder wird ein 
jährlicher Zuwachs von + 0,5 Prozent 
vorhergesagt.
Ähnlich wie auf der Länderebene gab 
es in den zurückliegenden Jahren 
auch bei den Gemeinden in West und 
Ost unterschiedliche Ausgabenver-
läufe. Die westdeutschen Gemeinden 
beschränkten den jährlichen Ausga-
benanstieg auf + 1,5 Prozent, während 
die ostdeutschen Gemeinden in der 
Summe sogar Ausgaben kürzten 

(- 1,1 % p.a.) (Abb. 18). Jedoch trugen 
in Ostdeutschland ganz stark die 
rückläufigen Investitionen zum Aus-
gabenrückgang bei, denn die leeren 
kommunalen Kassen ließen in vielen 
Fällen nicht einmal mehr eine Aufsto-
ckung investiver Mittel aus anderen 
Quellen (Bund, Länder) zu.

Abb. 18: Bereinigte Ausgaben der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003.
 * Ohne Stadtstaaten.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

5.2  Sozialausgaben
Mehr als die Hälfte ihrer Steuer-
einnahmen geben die Kommunen 
unmittelbar für soziale Leistungen 
aus. Der Trend ist weiter steigend. Die 
Diagnose lautet: Die Haushalte der 
Städte und Gemeinden befinden sich 
in struktureller Abhängigkeit von den 
sozialen Leistungen. Es stellen sich 
Fragen wie: In welchen Verantwor-
tungsbereichen sind die kommunalen 
Sozialhaushalte von Ausgabensteige-

rungen besonders betroffen? Können 
die Reformen am Arbeitsmarkt 
(„Hartz IV“) die Kommunen auf Dauer 
entlasten? Welche Rolle spielt die 
demografische Entwicklung für den 
Verlauf der sozialen Leistungen? Die 
richtige Therapie muss Antworten auf 
diese Fragen geben.

5.2.1  Sozialsteuerquote: Sozialausga-
ben und Steuereinnahmen von 
Bund, Ländern und Gemeinden

„Eine besondere finanzwirtschaft-
liche Sprengwirkung geht von dem 
erheblichen Anteil der für Sozialaus-
gaben verwendeten Steuereinnahmen 
aus (Sozialsteuerquote)“, heißt es im 
jüngsten Bericht des Bundesrech-
nungshofes3. Eins zu eins lässt sich 
diese Feststellung auf die aktuelle 
Situation der Städte und Gemeinden 
übertragen. Ein wachsender Anteil 
der gemeindlichen Steuereinnahmen 
wird von den Sozialausgaben auf-
gezehrt und geht damit für andere 
kommunale Aufgaben verloren.
Die Höhe der Sozialausgaben ist 
unmittelbar verbunden mit der Frage 
nach dem finanziellen Umfang von 
Handlungsspielräumen. Die Sozial-
leistungen sind durch Leistungsge-
setze fixiert; der Anspruch und die 
Höhe der Leistungen sind gesetzlich 
geregelt. Einsparungspotenzial ist 
kaum vorhanden. Jede neue gesetz-
geberische Maßnahme im Sozial-
bereich beeinflusst die finanziellen 
Handlungsspielräume unmittelbar.
Im Vergleich mit Bund und Ländern 
haben die Gemeinden die höchste 
Sozialsteuerquote. Der Anteil der 
gemeindlichen Sozialausgaben an 
den gemeindlichen Steuereinnah-
men (Sozialsteuerquote) liegt bei 55 
Prozent4. Der Bund gibt 52 Prozent 
seiner Steuereinnahmen für soziale 
Leistungen aus, bei den Ländern sind 
es nur 12 Prozent.
Die Kehrseite der hohen Sozial-
steuerquote bei Bund und Gemein-
den sind außerordentlich geringe 
Handlungsspielräume. Vor allem in 
konjunkturell schwachen Zeiten sind 
der Politik die Hände gebunden. Zum 
einen gibt es weniger Einnahmen 
(Rentenversicherung beim Bund) bzw. 
mehr Hilfeempfänger („Sozialhilfe“ 
bei den Gemeinden), zum anderen 

3  Bundesrechnungshof, S. 62.
4  Sozialsteuerquote = Sozialausgaben (netto)/Steuer-

einnahmen (netto), Angaben der Rechnungsstatistik 
2001.
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Abb. 17: Bereinigte Ausgaben der Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003. 
 * Ohne Stadtstaaten. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Mehr als die Hälfte ihrer Steuereinnahmen 

geben die Kommunen unmittelbar für soziale 

Leistungen aus. Der Trend ist weiter stei-

gend. Die Diagnose lautet: Die Haushalte der 

Städte und Gemeinden befinden sich in struk-

tureller Abhängigkeit von den sozialen Leis-

tungen. Es stellen sich Fragen wie: In wel-

chen Verantwortungsbereichen sind die 

kommunalen Sozialhaushalte von Ausgaben-
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Anteil der für Sozialausgaben verwendeten 
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heißt es im jüngsten Bericht des Bundes-
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wachsender Anteil der gemeindlichen Steu-
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aufgezehrt und geht damit für andere kom-
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Abb. 18:  Steueraufkommen und Sozialausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1950 bis 2001 

 * Nettoausgaben für soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgelasten und Wiedergutmachung, Steuereinnahmen netto, Länder 
ohne, Gemeinden mit Gemeindesteuern der Stadtstaaten. 

Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Sozialausgaben auf Bundesebene sind vor allem 

Ausgaben der Rentenversicherung, Ausgaben im 

Bereich der Arbeitsmarktpolitik und Arbeitslosen-

hilfe, Erziehungsgeld und soziale Leistungen für 

Folgen von Krieg und politischen Ereignissen. Auf 

der Länderebene spielen das Wohngeld sowie 

Ausgaben im Rahmen der Sozial- und Jugendhil-

fe eine Rolle, daneben Ausgaben für Arbeits-

marktpolitik und Arbeitsschutz. Auf der kommuna-

len Ebene dominieren die Sozial- und Jugendhil-

feausgaben. 

Gaben die Städte und Gemeinden je Einwohner 

im Jahre 1998 noch 343 Euro ihrer Steuer-

einnahmen für Soziales aus, waren es im 

Jahr 2003 schon 396 Euro (Abb. 19). Da 

die Steuereinnahmen in diesem Zeitraum 

zurückgingen, die Sozialleistungen aber 

gesetzlich fixiert waren, kletterte der Anteil 

der Sozialausgaben an den Steuereinnah-

men (Sozialsteuerquote) um mehr als zehn 

Prozentpunkte von 54 Prozent im Jahr 1998 

auf 65 Prozent im Jahr 2004. Eine Trend-

umkehr ist nicht in Sicht. Für das Jahr 2005 

ist ein weiterer Anstieg auf mehr als 70 Pro-

zent zu erwarten. 
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sind die Steuereinnahmen rückläufig, 
so dass Einnahmen für gleichzeitig 
höhere Ausgabeverpflichtungen nicht 
zur Verfügung stehen. Eine hohe 
Sozialsteuerquote ist ein zentrales 
Zukunftsrisiko, denn der einzige 
Ausweg der öffentlichen Hand, die 
gesetzlichen Ansprüche zu erfüllen, 
besteht in der Verschuldung. Höhere 
Staatsschulden wiederum ziehen 
über zusätzliche Zinszahlungen sämt-
liche ökonomisch problematischen 
„Nebenwirkungen“ für künftige 
Generationen nach sich.
Dem Bund ist es in der Vergangenheit 
hervorragend gelungen, die Öffent-
lichkeit für die Risiken zu sensibili-
sieren, denen sein Haushalt indirekt 
über das Rentenversicherungssystem 
ausgesetzt ist. Für die Risiken auf 
der kommunalen Ebene, die sich aus 
dem stetigen Anstieg der gesetzli-
chen kommunalen Aufgaben-  und 
Ausgabenverpflichtungen ergeben, 
besteht noch immer kein ausrei-
chendes öffentliches Bewusstsein. 
Im Gegenteil: Die aktuelle politische 
Diskussion um den Ausbau der Klein-
kinderbetreuung geht von weiteren 
(dauerhaften) Lasten der Kommu-
nen aus. Statt dessen brauchen die 
Kommunen strukturelle Entlastungen 
an anderer Stelle ihrer Sozialetats, 
um neue Aufgaben (ohne zusätzliche 
Verschuldung) finanzieren zu können. 
Es muss den Kommunen ebenso wie 
dem Bund gelingen, die Öffentlichkeit 
für die strukturelle Schieflage ihrer 
Sozialhaushalte zu sensibilisieren. 
Im öffentlichen Bewusstsein muss 
die Erkenntnis verankert sein, dass 
die Kommunen bei zusätzlichen 
Aufgaben auch zusätzliche Mittel 
benötigen. Diese müssen entweder 
an anderer Stelle im Sozialetat frei 
werden oder den Kommunen seitens 
der Länder bzw. über eine Neure-
gelung der Steueranteile an den 
Gemeinschaftsteuern zur Verfügung 
gestellt werden.
Sozialausgaben auf Bundesebene 
sind vor allem Ausgaben der Renten-
versicherung, Ausgaben im Bereich 
der Arbeitsmarktpolitik und Arbeits-
losenhilfe, Erziehungsgeld und soziale 
Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen. Auf der 
Länderebene spielen das Wohngeld 
sowie Ausgaben im Rahmen der 

Abb. 19:  Gemeindliche Steuereinnahmen und Sozialsausgaben der Gemeinden
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto.
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des AK 

Steuerschätzungen und des Finanzplanungsrates sowie Bevölkerungsprognose5 des Statistisches Bundes-
amtes).

Quelle:  Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, des Arbeitskreises Steuerschätzun-
gen und des Finanzplanungsrates.

Sozial-  und Jugendhilfe eine Rolle, 
daneben Ausgaben für Arbeitsmarkt-
politik und Arbeitsschutz. Auf der 
kommunalen Ebene dominieren die 
Sozial-  und Jugendhilfeausgaben.
Gaben die Städte und Gemeinden 
je Einwohner im Jahre 1998 noch 
343 Euro ihrer Steuereinnahmen für 
Soziales aus, waren es im Jahr 2003 
schon 396 Euro (Abb. 20). Da die 
Steuereinnahmen in diesem Zeitraum 
zurückgingen, die Sozialleistungen 
aber gesetzlich fixiert waren, kletterte 
der Anteil der Sozialausgaben an den 
Steuereinnahmen (Sozialsteuerquote) 
um mehr als zehn Prozentpunkte von 
54 Prozent im Jahr 1998 auf 65 Pro-
zent im Jahr 2004. Eine Trendumkehr 
ist nicht in Sicht. Für das Jahr 2005 ist 
ein weiterer Anstieg auf mehr als 70 
Prozent zu erwarten.
Anders ausgedrückt: Auf der Ein-
nahmenseite gingen zwischen 1998 
und 2003 die Steuereinnahmen um 
jährlich - 360 Millionen Euro zurück 
(- 0,8 % p.a.) (Tabelle 2), die Zuweisun-
gen reduzierten sich um knapp - 250 
Millionen Euro (- 0,8 % p.a.) Gleich-
zeitig stiegen auf der Ausgabenseite 
die sozialen Leistungen – allein für 
Hilfeleistungen, ohne Personalausga-
ben und Betriebskosten der sozialen 
Einrichtungen – um jährlich knapp 
+ 900 Millionen Euro (+ 3,1 % p.a.). 
Alles in allem ergeben sich daraus 
bereits jährlich etwa 1,5 Milliarden 
Euro zusätzliche Belastungen. Vor 
diesem Hintergrund verwundern die 
radikalen Investitionskürzungen der 
Kommunen nicht. Seit 1998 strichen 
sie ihre Investitionen um jährlich 
durchschnittlich - 650 Millionen Euro 
zusammen, um wenigstens einen 
Teil der Belastungen abzufedern. Der 
verbleibende Teil des Defizits wurde 
mit Kassenkrediten finanziert. Jedes 

Jahr nahmen die Kommunen seit 
1998 zusätzliche Kassenkredite von 
zwei Milliarden Euro auf. Es wird 
deutlich: Nicht nur die Einnahmeseite 
bestimmt die Haushaltslage, sondern 
vor allem auch die Ausgabenseite.
In diesem Rechenmodell geht es nicht 
um die exakte Höhe der jeweiligen 
Einnahmen-  und Ausgabenposi-
tionen. Durchschnittswerte spie-
geln naturgemäß die tatsächliche 
Entwicklung nicht punktgenau wider, 
sondern geben nur einen tendenziel-
len Überblick. Vielmehr soll verdeut-
licht werden, dass den Kommunen 
in den vergangenen Jahren jeglicher 
Handlungsspielraum genommen war. 
Der Weg in die Verschuldung war eine 
zwangsläufige Folge des Einnahme-
rückgangs bei gleichzeitig steigenden 
Verpflichtungen im Sozialbereich. 
Änderungen allein auf der Einnah-
menseite lassen die Kommunalfinan-
zen nicht gesunden. Zwar sind auch 
hier strukturelle Verbesserungen 
empfehlenswert, nicht jedoch Steuer-
erhöhungen, die ihrerseits wiederum 
Wachstumsimpulse unterdrücken. 
Strukturelle Reformen müssen vor 
allem auf der Ausgabenseite der 
Kommunalhaushalte ansetzen. Es 
besteht kein Zweifel: Die Dynamik der 
sozialen Leistungen führt unge-
bremst in die Schuldenspirale.
Letztlich veranschaulichen die Werte 
der Tabelle 2 den Teufelskreis, in dem 
das deutsche Abgaben-  und Sozial-
system steckt. Die hohen sozialen 
Belastungen auf der einen Seite müs-
sen über Steuern finanziert werden. 
Hohe Steuern auf der anderen Seite 
vermindern Investitionsanreize, was 
wiederum dämpfend auf Wachstum, 
Gewinne und damit auch auf Steuer-
einahmen wirkt.
Das Sozialsystem ist auf diesem 

5  Statistisches Bundesamt (a), S. 48, Variante 5,
(„mittlere Bevölkerung“).
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Abb. 19:  Gemeindliche Steuereinnahmen und Sozialsausgaben der Gemeinden 
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto. 
  ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des AK Steuerschätzungen 

und des Finanzplanungsrates sowie Bevölkerungsprognose5 des Statistisches Bundesamtes). 
Quelle: Berechung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, des Arbeitskreises Steuerschätzungen und des Fi-

nanzplanungsrates.

Anders ausgedrückt: Auf der Einnahmenseite 

gingen zwischen 1998 und 2003 die Steuer-

einnahmen um jährlich -360 Millionen Euro 

zurück (-0,8 % p.a.) (Tabelle 2), die Zuwei-

sungen reduzierten sich um knapp 

-250 Millionen Euro (-0,8 % p.a.) Gleichzeitig 

stiegen auf der Ausgabenseite die sozialen 

Leistungen – allein für Hilfeleistungen, ohne 

Personalausgaben und Betriebskosten der 

sozialen Einrichtungen – um jährlich knapp 

+900 Millionen Euro (+3,1 % p.a.).  

Alles in allem ergeben sich daraus bereits 

jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro zusätzliche 

Belastungen. Vor diesem Hintergrund ver-

wundern die radikalen Investitionskürzungen 

der Kommunen nicht. Seit 1998 strichen sie 

ihre Investitionen um jährlich durchschnittlich 

-650 Millionen Euro zusammen, um wenigs-

tens einen Teil der Belastungen abzufedern. 

Der verbleibende Teil des Defizits wurde mit 

Kassenkrediten finanziert. Jedes Jahr nah-

men die Kommunen seit 1998 zusätzliche 

Kassenkredite von zwei Milliarden Euro auf. 

Es wird deutlich: Nicht nur die Einnahmeseite 

bestimmt die Haushaltslage, sondern vor 

allem auch die Ausgabenseite. 

In diesem Rechenmodell geht es nicht um die 

exakte Höhe der jeweiligen Einnahmen- und 

Ausgabenpositionen. Durchschnittswerte 

spiegeln naturgemäß die tatsächliche Ent-

wicklung nicht punktgenau wider, sondern 

geben nur einen tendenziellen Überblick. 

Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass den 

Kommunen in den vergangenen Jahren jegli-

cher Handlungsspielraum genommen war. 

Der Weg in die Verschuldung war eine 

zwangsläufige Folge des Einnahmerück-

gangs bei gleichzeitig steigenden Verpflich-

tungen im Sozialbereich.  

Änderungen allein auf der Einnahmenseite 

lassen die Kommunalfinanzen nicht gesun-

den. Zwar sind auch hier strukturelle Verbes-

serungen empfehlenswert, nicht jedoch Steu-

ererhöhungen, die ihrerseits wiederum 

Wachstumsimpulse unterdrücken. Strukturel-

le Reformen müssen vor allem auf der Aus-

gabenseite der Kommunalhaushalte anset-

zen. Es besteht kein Zweifel: Die Dynamik 

der sozialen Leistungen führt ungebremst in 

die Schuldenspirale. 

Letztlich veranschaulichen die Werte der 

Tabelle 2 den Teufelskreis, in dem das deut-

sche Abgaben- und Sozialsystem steckt. Die 

hohen sozialen Belastungen auf der einen 

Seite müssen über Steuern finanziert werden. 

Hohe Steuern auf der anderen Seite vermin-
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Abb. 20:  Gemeindliche Steuereinnahmen und Sozialsausgaben der Gemeinden
 * Ohne Stadtstaaten, Steuereinnahmen netto.
  ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des AK 

Steuerschätzungen und des Finanzplanungsrates sowie Bevölkerungsprognose des Statistisches Bundes-
amtes).

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, des Arbeitskreises Steuerschätzun-
gen und des Finanzplanungsrates.

*  Jeweils per 31.12.
**  Nur Hilfeleistungen (BSHG, KJHG, AsylbLG), ohne Ausgaben für Personal, Betriebskosten, Verwaltung.
***  Einschließlich Betriebs-  und Personalkosten sowie Sachaufwand für soziale Einrichtungen und Einrichtungen 

der Jugendhilfe (Kindertagesstätten).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Tabelle 2: 
Jährliche Mindereinnahmen (- ), Mehr-  (+ ) und
Minderausgaben (- ) der Kommunen im Jahresdurchschnitt
der Jahre 1998- 2003
 Jährliche Mindereinnahmen (- ), Jährliche
 Mehr-  (+ ) und Minderausgaben Veränderung
 (-)  in Mio. Euro in %

 Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003

I Bereinigte Einnahmen und Ausgaben

Bereinigte Einnahmen - 660 Mio. Euro -  0,5
Bereinigte Ausgaben + 1.460 Mio. Euro + 1,0

Summe der jährlichen
Haushaltsbelastung (- ) - 2.120 Mio. Euro X

II Verschuldung

Summe der jährlichen
Netto- Neuverschuldung + 1.900 Mio. Euro + 1,9

darunter:
-  am Kapitalmarkt* - 100 Mio. Euro - 0,1
-  Kassenkredite* + 2.000 Mio. Euro + 22,3

III Ausgewählte Einnahme-  und Ausgabenpositionen

Einnahmen
darunter:
-  Steuern - 360 Mio. Euro - 0,8
-  Zuweisungen - 240 Mio. Euro - 0,8

Ausgaben
darunter:
-  soziale Leistungen** + 900 Mio. Euro + 3,1
-  Investitionen*** - 650 Mio. Euro - 2,8
-  Personal*** + 350 Mio. Euro + 0,9
-  lfd. Sachaufwand*** + 500 Mio. Euro + 1,9

Summe der jährlichen
Haushaltsbelastung
ausgewählter Einnahme- 
und Ausgabearten (- ) - 1.700 Mio. Euro X

Niveau nicht finanzierbar. Es stellt 
sich deshalb die Frage, ob das hohe 
und weiter steigende Niveau sozialer 

Leistungen zukunftsfähig ist oder ob 
nicht einschneidende Maßnahmen 
angezeigt sind, die die Eigenverant-

wortung des Einzelnen in den Vor-
dergrund rücken. Erst dann wird es 
angesichts leerer öffentlicher Kassen 
gelingen, den Teufelskreis zu durch-
brechen und Wachstumskräfte zu 
entfesseln. Nur so kann der Staat auf 
Dauer seiner Verantwortung für die 
schwächsten Mitglieder der Gesell-
schaft nachkommen.
In der Realität werden die drama-
tischen Wirkungen dieses Rechen-
modells für die einzelnen Städte 
und Gemeinden noch bei weitem 
übertroffen. Meist treten eine 
schlechte Einnahmeentwicklung und 
hohe Sozialausgaben zusammen auf. 
Es wird deshalb Regionen geben, die 
eine weniger spektakuläre Finanzkri-
se erleben und Regionen, in denen die 
strukturellen Schwächen voll zutage 
treten. 

5.2.2  Kommunale Ausgaben
für soziale Leistungen

Häufig versteht man unter dem 
Begriff „soziale Leistungen“ auf der 
kommunalen Ebene fälschlicherweise 
nur die klassische Sozialhilfe. Tat-
sächlich jedoch verbergen sich ganz 
unterschiedliche Leistungskategorien 
mit jeweils ganz unterschiedlichen 
Entwicklungen hinter dem Überbe-
griff „soziale Leistungen“. Dement-
sprechend zahlreich sind die Faktoren, 
denen die Ausgaben für soziale 
Leistungen unterworfen sind. Die 
Palette reicht von der Entwicklung 
des Arbeitsmarktes (Zahl der Sozial-
hilfeempfänger) über demografische 
Aspekte (Zahl der Pflegebedürftigen) 
bis hin zu gesellschafts-  und familien-
politischen Erfordernissen (Unter-
stützung hilfebedürftiger Kinder, 
Jugendlicher und Behinderter sowie 
Umfang der Kinderbetreuung).
Jedoch werden die Ausgaben für 
soziale Leistungen nicht nur von den 
Fallzahlen determiniert, sondern in 
erheblichem Maße von den Leis-
tungsgesetzen. Weitet der Gesetz-
geber Leistungen für Hilfebedürftige 
aus, ziehen auf der kommunalen 
Ebene zwangsläufig die Ausgaben 
nach. Dieser Zusammenhang machte 
kommunale Konsolidierungserfolge 
in der Vergangenheit zunichte. Denn 
was die Kommunen an einer Stelle ih-
res Haushaltes – beispielsweise durch 
Personalabbau oder Einschränkun-
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Abb. 20: Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und 
sonstige Leistungen, ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten etc.), ohne Stadtstaaten. 

 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates), ab 
2005 einschl. „Hartz IV“ (Wohngeld und Heizkosten, Stand: 14.6.2004), ohne Tagesbetreuungsausbaugesetz. 

Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 

Je Einwohner erhöhten sich die Sozialaus-

gaben im Vergleich der Jahre 1998 und 2003 

um 53 Euro (Abb. 21). Während 1998 noch 

343 Euro ausreichten, mussten die Kommu-

nen fünf Jahre später bereits 396 Euro auf-

wenden, um ihren gesetzlichen Leistungsver-

pflichtungen im Sozialbereich nachzukom-

men.
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Abb. 21: Ausgaben für soziale Leistungen je Einwohner 
 * Ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten der Einrichtungen etc.), ohne Stadtstaaten, Einwohner jew. per 31.12. 
  ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 Nov.-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 
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gen ihres Leistungsangebots – unter 
großen Anstrengungen eingespart 
haben, mussten sie im Sozialbereich 
an Mehrausgaben aufbringen. Dieser 
Teufelskreis muss durchbrochen 
werden, soll die Handlungsfähigkeit 
der Kommunen wiederhergestellt 
werden. Sämtliche Leistungsgesetze 
gehören auf den Prüfstand!
Bundesweit stiegen die Ausgaben 
für soziale Leistungen seit 1998 
um jährlich gut 3 Prozent auf 30,4 
Milliarden Euro im Jahr 2003 (Abb. 21): 
Anders ausgedrückt gaben die Städte 
und Gemeinden seit 1998 jährlich fast 
900 (!) Millionen Euro mehr für sozia-
le Leistungen aus. Im Osten verlief die 
Entwicklung wegen der schlechteren 
Arbeitsmarktlage etwas steiler als im 
Westen.
Allein die Ausgaben für soziale Hilfe-
leistungen (ca. 30 Mrd. Euro) geben 
die Bedeutung des Sozialbereichs 
für die kommunalen Haushalte noch 
nicht vollständig wider. Denn jährlich 
wenden die Kommunen weitere 17 
Milliarden Euro als „Nebenkosten“ 
auf, beispielsweise für Verwaltung, 
Personal und Betriebskosten für 
Einrichtungen (Ausstattung von Kitas, 
Wohn-  und Pflegeheimen usw.) oder 
auch Förderung anderer Träger der 
Wohlfahrtspflege. Unter Berücksich-
tigung der „Nebenkosten“ liegen die 
kommunalen Ausgaben im Sozial-
bereich bei etwa 47 Milliarden Euro. 
Jede weitere gesetzliche Maßnahme 
erhöht nicht nur die Ausgaben für 
die gesetzliche Hilfeleistung, sondern 
auch die „Nebenkosten“.
Je Einwohner erhöhten sich die So-
zialausgaben im Vergleich der Jahre 
1998 und 2003 um 53 Euro (Abb. 22). 
Während 1998 noch 343 Euro aus-
reichten, mussten die Kommunen 
fünf Jahre später bereits 396 Euro 
aufwenden, um ihren gesetzlichen 
Leistungsverpflichtungen im Sozial-
bereich nachzukommen.
Zwei Hilfearten unterscheidet die 
Sozialhilfestatistik:
1.  Zum einen unterstützen die 

Kommunen mit den sogenannten 
Hilfen in besonderen Lebenslagen 
vor allem behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen.

2.  Zum anderen gewähren die Kom-
munen Hilfe zum Lebensunterhalt 

Abb. 21:  Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 
bis 2003

 * Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kriegsop-
ferfürsorge und sonstige Leistungen, ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten etc.), ohne Stadt-
staaten.

 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai-Schätzung 2004 des 
Finanzplanungsrates), ab 2005 einschließlich „Hartz IV“ (Wohngeld und Heizkosten, Stand: 14.6.2004), 
ohne Tagesbetreuungsausbaugesetz.

Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

Abb. 22: Ausgaben für soziale Leistungen je Einwohner
 * Ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten der Einrichtungen etc.), ohne Stadtstaaten, Einwoh-

ner jew. per 31.12.
  ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des Fi-

nanzplanungsrates).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

(„klassische Sozialhilfe“), die auf 
Menschen gerichtet ist, die zumeist 
außerhalb von Einrichtungen leben.

Auf die klassische Sozialhilfe entfallen 
„nur“ etwa 40 Prozent der Sozialhil-
feleistungen, dagegen werden 60 
Prozent der Hilfen in besonderen 
Lebenslagen gezahlt (Abb. 23). Dieses 
Verhältnis wird sich ab 2005 durch die 
Zusammenlegung von Arbeitslosen-  
und Sozialhilfe verändern.
Während die Hilfe zum Lebensunter-
halt mit der Entwicklung am Arbeits-
markt schwankt und deshalb auch 
zurückgehen kann, ist der Trend bei 

der Hilfe in besonderen Lebenslagen 
unumkehrbar nach oben gerichtet 
(Abb. 24).
Damit ist ein sehr großer Teil der 
Sozialleistungen unabhängig von 
konjunkturellen Einflüssen. Auch auf 
Ausgabenreduzierung gerichtete 
Maßnahmen machen kaum Sinn, 
denn auf die sozialen Leistungen sind 
behinderte und pflegebedürftige 
Menschen jederzeit und unabhängig 
von der wirtschaftlichen Entwicklung 
angewiesen. Lediglich im Bereich der 
Hilfen zum Lebensunterhalt („Sozial-
hilfe“) sind Sparbemühungen der 
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Abb. 20: Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und 
sonstige Leistungen, ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten etc.), ohne Stadtstaaten. 

 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates), ab 
2005 einschl. „Hartz IV“ (Wohngeld und Heizkosten, Stand: 14.6.2004), ohne Tagesbetreuungsausbaugesetz. 

Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 

Je Einwohner erhöhten sich die Sozialaus-

gaben im Vergleich der Jahre 1998 und 2003 

um 53 Euro (Abb. 21). Während 1998 noch 

343 Euro ausreichten, mussten die Kommu-

nen fünf Jahre später bereits 396 Euro auf-

wenden, um ihren gesetzlichen Leistungsver-

pflichtungen im Sozialbereich nachzukom-

men.
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Abb. 21: Ausgaben für soziale Leistungen je Einwohner 
 * Ohne „Nebenkosten“ (Verwaltung, Betriebskosten der Einrichtungen etc.), ohne Stadtstaaten, Einwohner jew. per 31.12. 
  ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 Nov.-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 
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Zwei Hilfearten unterscheidet die Sozialhilfe-

statistik: 

1. Zum einen unterstützen die Kommu-

nen mit den sogenannten Hilfen in 

besonderen Lebenslagen vor allem 

behinderte und pflegebedürftige Men-

schen.

2. Zum anderen gewähren die Kommu-

nen Hilfe zum Lebensunterhalt („klas-

sische Sozialhilfe“), die auf Menschen 

gerichtet ist, die zumeist außerhalb 

von Einrichtungen leben. 

Auf die klassische Sozialhilfe entfallen „nur“ 

etwa 40 Prozent der Sozialhilfeleistungen, 

dagegen werden 60 Prozent der Hilfen in be-

sonderen Lebenslagen gezahlt (Abb. 22).

Dieses Verhältnis wird sich ab 2005 durch die 

Zusammenlegung von Arbeitslosen- und So-

zialhilfe verändern.

Struktur der Sozialhilfeausgaben*
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5%
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deren Lebenslagen

1%

Hilfe in besonde-
ren Lebenslagen

60%

Hilfe zum Lebens-
unterhalt

("Sozialhilfe")
40%

Eingliederungs-
hilfe für

Behinderte
42%

Abb. 22:  Struktur der Sozialhilfeausgaben, Angaben für das Jahr 2001 
 * Einschließlich Stadtstaaten. 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Während die Hilfe zum Lebensunterhalt mit 

der Entwicklung am Arbeitsmarkt schwankt 

und deshalb auch zurückgehen kann, ist der 

Trend bei der Hilfe in besonderen Lebensla-

gen unumkehrbar nach oben gerichtet 

(Abb. 23).

Damit ist ein sehr großer Teil der Sozialleis-

tungen unabhängig von konjunkturellen Ein-

flüssen. Auch auf Ausgabenreduzierung ge-

richtete Maßnahmen machen kaum Sinn, 

denn auf die sozialen Leistungen sind behin-

derte und pflegebedürftige Menschen jeder-

zeit und unabhängig von der wirtschaftlichen 

Entwicklung angewiesen. Lediglich im Bereich 

der Hilfen zum Lebensunterhalt („Sozialhilfe“)

sind Sparbemühungen der Kommunen erfolg-

versprechend. So haben die Kommunen bei-

spielsweise zahlreichen Sozialhilfeempfän-

gern mit beschäftigungsfördernden Maßnah-

men geholfen, im sogenannten ersten Ar-

beitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Weil jedoch 

die Höhe der Sozialhilfe gesetzlich festgelegt 

ist und die Hilfen zum Lebensunterhalt mit 

vierzig Prozent den geringeren Teil der ge-

samten sozialen Leistungen betreffen, ist 
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Abb. 23:  Struktur der Sozialhilfeausgaben, Angaben für das Jahr 2001
 * Einschließlich Stadtstaaten.
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Kommunen erfolgversprechend. So 
haben die Kommunen beispielsweise 
zahlreichen Sozialhilfeempfängern 
mit beschäftigungsfördernden 
Maßnahmen geholfen, im sogenann-
ten ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß 
zu fassen. Weil jedoch die Höhe der 
Sozialhilfe gesetzlich festgelegt ist 
und die Hilfen zum Lebensunterhalt 
mit vierzig Prozent den geringeren 
Teil der gesamten sozialen Leistungen 
betreffen, ist auch das Einsparpoten-
zial kommunaler Konsolidierungsbe-
mühungen begrenzt.
Der hohe Anteil nicht beeinflussbarer 
Sozialleistungen ist bei der Progno-
se der künftigen Entwicklung der 
sozialen Leistungen zu beachten. 
Es verwundert daher nicht, dass die 
Arbeitsmarktreform („Hartz IV“) für 
die Kommunen unter Entlastungsge-
sichtspunkten nur ein von begrenzter 
Bedeutung sein kann. Maßnahmen 
zur nachhaltigen Entlastung der kom-
munalen Sozialhaushalte müssen 

sich vor allem auf die Hilfe in beson-
deren Lebenslagen richten. 
Die Hilfe in besonderen Lebenslagen 
(HBL) wird weit überwiegend (87 %) 
an Menschen gezahlt, die in Ein-
richtungen leben und/oder betreut 
werden (z. B. Pflegeheime, Behinder-
tenwerkstätten). Dagegen geht die 
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) weit 
überwiegend (98 %) an Menschen, 
die nicht in Einrichtungen, sondern zu 
Hause leben.
Diese Einteilung ist bedeutsam für 
das Zusammenspiel der Daten der So-
zialstatistik („HBL“, „HLU“) mit denen 
der Finanzstatistik („außer-  und inner-
halb von Einrichtungen“). Der Zugriff 
auf Daten der Finanzstatistik ergibt 
aktuellere Daten, ist jedoch durch die 
jeweils anderen Bezeichnungen der 
sozialhilfe-  und finanzstatistischen 
Berichtskreise ein wenig erschwert.
Im Interesse der Aktualität soll nach-
folgend auf die finanzstatistische 

Begrifflichkeit übergegangen werden: 
Es lässt sich vereinfachend festhalten, 
dass die Sozialhilfe innerhalb von 
Einrichtungen die HBL abbildet, die 
Sozialhilfe außerhalb von Einrichtun-
gen gibt die HLU wider.
Untergliedert man die kommunalen 
sozialen Leistungen in finanzstatis-
tischer Abgrenzung, so ergeben sich 
vier Hauptausgabenbereiche:
1.  Sozialhilfe außerhalb von Einrich-

tungen („HLU“),
2.  Sozialhilfe innerhalb von Einrich-

tungen („HBL“),
3.  Jugendhilfe und die
4.  Leistungen nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz.
Letztere haben nur einen relativ ge-
ringen Anteil und sollen deshalb hier 
vernachlässigt werden.
Die Sozialleistungen nahmen in den 
jeweiligen Leistungsbereichen einen 
unterschiedlichen Verlauf (Abb. 24): 
Während die „klassische“ Sozialhil-
fe mit knapp zehn Milliarden Euro 
(bundesweit) im Jahr 2003 auf dem 
Niveau von 1998 lag, stiegen die 
Sozialleistungen innerhalb von Einrich-
tungen jährlich um gut + 4 Prozent an. 
Während es 1998 noch 9,4 Milliarden 
Euro waren, mussten die Kommunen 
im Jahr 2003 bereits 11,6 Milliarden 
Euro aufbringen.
In anderen Zahlen ausgedrückt: Seit 
1998 mussten die Kommunen (ohne 
Stadtstaaten) jedes Jahr 450 Milli-
onen Euro zusätzlich aufwenden, 
um die Hilfeleistungen für pflegebe-
dürftige und behinderte Menschen 
finanzieren zu können. Es ist davon 
auszugehen, dass auch im Jahr 2004 
weitere 450 Millionen Euro hinzuka-
men.
Deutlich wird: Unabhängig von 
„Hartz IV“ oder anderen Maßnah-
men, die auf Einsparungen bei der 
„klassischen“ Sozialhilfe gerichtet 
sind, steigen die kommunalen Belas-
tungen allein durch die bestehenden 
gesetzlichen Vorgaben kontinuierlich. 
Schreibt man die Zahlen der Vergan-
genheit fort, sind dies im Bereich der 
Sozialhilfe innerhalb von Einrichtun-
gen („HBL“) jährlich allein etwa 450 
Millionen Euro. Aussagen zur Belast-
barkeit der kommunalen Sozialetats 
gehen dagegen meist vom status quo 
aus und berücksichtigen nicht die sys-

Abb. 24: Kommunale Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1978- 1990 sowie 1991- 2003

 * Einschließlich Stadtstaaten.
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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 ** Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ( „Sozialhilfe“). 
 *** Vor allem Eingliederungshilfe für Behinderte und Hilfe zur Pflege. 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 

Die Sozialleistungen nahmen in den jeweili-

gen Leistungsbereichen einen unterschiedli-

chen Verlauf (Abb. 23): Während die „klassi-

sche“ Sozialhilfe mit knapp zehn Milliarden 

Euro (bundesweit) im Jahr 2003 auf dem 

Niveau von 1998 lag, stiegen die Sozialleis-

tungen innerhalb von Einrichtungen jährlich 

um gut +4 Prozent an. Während es 1998 

noch 9,4 Milliarden Euro waren, mussten die 

Kommunen im Jahr 2003 bereits 

11,6 Milliarden Euro aufbringen. 

In anderen Zahlen ausgedrückt: Seit 1998 

mussten die Kommunen (ohne Stadtstaaten) 

jedes Jahr 450 Millionen Euro zusätzlich 

aufwenden, um die Hilfeleistungen für pfle-

gebedürftige und behinderte Menschen fi-

nanzieren zu können. Es ist davon auszuge-

hen, dass auch im Jahr 2004 weitere 450 

Millionen Euro hinzukamen. 

Deutlich wird: Unabhängig von „Hartz IV“ oder 

anderen Maßnahmen, die auf Einsparungen 

bei der „klassischen“ Sozialhilfe gerichtet 

sind, steigen die kommunalen Belastungen 

allein durch die bestehenden gesetzlichen 

Vorgaben kontinuierlich. Schreibt man die 

Zahlen der Vergangenheit fort, sind dies im 

Bereich der Sozialhilfe innerhalb von Einrich-

tungen („HBL“) jährlich allein etwa 450 Millio-

nen Euro. Aussagen zur Belastbarkeit der 

kommunalen Sozialetats gehen dagegen 

meist vom status quo aus und berücksichti-

gen nicht die systemimmanente Dynamik ein-

zelner Leistungsbereiche (v.a. Pflege, Hilfen 

für Behinderte), die sich bspw. aus der demo-

39

Kommunale Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt ("Sozialhilfe")*

0

2

4

6

8

10

12

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

Mrd. €

Deutsche EinheitDeutsche Einheit

Entw icklung im 
Jahresdurchschnitt

1991-2003
+2,5%

Entwicklung im 
Jahresdurchschnitt

1978-1990

+10,7%

Abb. 24: Kommunale Ausgaben f.ür Hilfe z. Lebensunterhalt u. Entwicklung i. Jahresdurchschnitt d. Jahre 1978-1990 sowie 1991-2003 
* Einschließlich Stadtstaaten. 

Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die schlechten Arbeitsmarktdaten spiegeln 

sich vor allem in den ostdeutschen Sozialäm-

tern wider. Seit 1998 stiegen die Sozialhilfe-

ausgaben im Osten um durchschnittlich jähr-

lich mehr als vier Prozent (Abb. 25), während 

es im Westen Ende der neunziger Jahre im 

konjunkturellen Verlauf zu einer Entlastung 

der Sozialetats kam (-0,9 % p.a.)
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Abb. 25:  Ausgaben d. Kommunen für Sozialhilfe außerhalb v. Einrichtungen u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1998-2003 
* Ohne Stadtstaaten, v.a. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“). 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Im Westen ging die Zahl der sozialhilfebe-

dürftigen Menschen seit 1998 im Durchschnitt 

jährlich um etwa ein Prozent auf gut 1,9 Milli-

onen zurück (Abb. 26). Im Osten dagegen 

schlug die schlechte Arbeitsmarktlage durch: 

Seit 1998 vergrößerte sich das Heer der So-

zialhilfeempfänger unaufhaltsam um jährlich 

ca. 17.500 Menschen (+4,6 % p.a.). Am Ende 

des Jahres 2003 gab es in den fünf neuen 

Ländern knapp 430.000 Menschen, die Un-

terstützung von den Sozialämtern erhielten.
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temimmanente Dynamik einzelner 
Leistungsbereiche (v.a. Pflege, Hilfen 
für Behinderte), die sich beispielswei-
se aus der demografischen Entwick-
lung ergibt. Belastungsrechnungen, 
die im Zuge der parlamentarischen 
Beratungen durchgeführt werden, 
um die finanziellen Auswirkungen 
neuer oder geänderter Aufgaben zu 
beziffern, müssen stets die Dynamik 
einzelner Sozialbereiche vollstän-
dig berücksichtigen. Alles andere 
wäre unseriös und darauf gerichtet, 
die strukturelle Abhängigkeit der 
Kommunen vom Sozialbereich zu 
verstärken.
Nicht nur bei den Sozialhilfeausga-
ben innerhalb von Einrichtungen 
ist die Tendenz steigend. Auch für 
Jugendhilfemaßnahmen müssen die 
Kommunen immer mehr aufwenden. 
So stiegen die Ausgaben für Maß-
nahmen der Jugendhilfe nach dem 
Kinder-  und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
seit 1998 um jährlich gut fünf Prozent 
auf inzwischen fünf Milliarden Euro 
im Jahr 2003 (Abb. 24). Enthalten sind 
in diesen Angaben allein die Leistun-
gen, die hilfebedürftige Kinder und 
Jugendliche nach dem KJHG erhal-
ten (v.a. Hilfen zur Erziehung). Nicht 
enthalten sind beispielsweise die 
Ausgaben für erzieherisches Personal, 
für die Jugendhilfeverwaltung oder 
auch die Betriebskosten. Allein für die 
Einrichtungen der Jugendhilfe müs-
sen die Kommunen jährlich weitere 
zehn Milliarden Euro aufbringen, so 
dass die jährlichen Ausgaben für Kin-
der-  und Jugendhilfe bei mindestens 
15 Milliarden Euro liegen.

5.2.3  Hilfe zum Lebensunterhalt 
(„Sozialhilfe außerhalb von 
Einrichtungen“)

Die Ausgaben für die klassische 
Sozialhilfe („HLU“) lassen sich von 
der konjunkturellen Entwicklung 
beeinflussen. Ein Teil der Sozialhil-
feempfänger ist in der Lage, einer 
Beschäftigung nachzugehen und 
damit selbst für den Lebensunterhalt 
zu sorgen. Sobald ein konjunktureller 
Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt 
spürbar ist, wirkt sich dies auf die 
Höhe der „Sozialhilfe“ aus. Ein Bei-
spiel hierfür geben die rückläufigen 
Leistungen im Westen Deutschlands 
Ende der neunziger Jahre. Anderer-

Abb. 25:  Ausgaben d. Kommunen für Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1998- 2003

 * Ohne Stadtstaaten, v.a. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 26:  Zahl der Empfänger/- innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1998- 2003

 * Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

seits führten die fehlenden Arbeits-
plätze im Osten Deutschlands zu 
einer massiven Ausweitung der Zahl 
der Sozialhilfeempfänger/- innen. 
Insbesondere im Zuge des Auslaufens 
zahlreicher Arbeitsbeschaffungs-  und 
Weiterbildungsprogramme war der 
Übergang von der versteckten zur 
offenen Arbeitslosigkeit sehr hoch. 
Zeitverzögert erhöhte sich die Zahl 
der sozialhilfebedürftigen Menschen 
massiv (Abb. 27).
Seit Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland steigen die Ausgaben 
für „Sozialhilfe“ („HLU“) stetig. In 
den zwölf Jahren nach der deut-
schen Einheit stiegen die Ausgaben 
im Durchschnitt um jährlich + 2,5 
Prozent; in den zwölf Jahren zuvor 
waren es sogar zehn Prozent, die die 
Kommunen jährlich mehr für „Sozi-
alhilfe“ ausgeben mussten (Abb. 24). 
Im Jahr 1991 lagen die Ausgaben für 
„Sozialhilfe“ noch bei 7,3 Milliarden 
Euro, im Jahr 2003 waren es bereits 
9,8 Milliarden Euro.
Die schlechten Arbeitsmarktdaten 
spiegeln sich vor allem in den ost-

deutschen Sozialämtern wider. Seit 
1998 stiegen die Sozialhilfeausgaben 
im Osten um durchschnittlich jährlich 
mehr als vier Prozent (Abb. 25), wäh-
rend es im Westen Ende der neunzi-
ger Jahre im konjunkturellen Verlauf 
zu einer Entlastung der Sozialetats 
kam (- 0,9 % p.a.)
Im Westen ging die Zahl der sozial-
hilfebedürftigen Menschen seit 1998 
im Durchschnitt jährlich um etwa ein 
Prozent auf gut 1,9 Millionen zurück 
(Abb. 27). Im Osten dagegen schlug 
die schlechte Arbeitsmarktlage durch: 
Seit 1998 vergrößerte sich das Heer 
der Sozialhilfeempfänger unaufhalt-
sam um jährlich ca. 17.500 Menschen 
(+ 4,6 % p.a.). Am Ende des Jahres 
2003 gab es in den fünf neuen Län-
dern knapp 430.000 Menschen, die 
Unterstützung von den Sozialämtern 
erhielten.
Von einer schlechten Arbeitsmarkt-
lage sind nicht nur erwerbsfähige 
Erwachsene betroffen, sondern stets 
auch die zum Haushalt gehörenden 
Kinder. Fehlendes Arbeitseinkommen 
der Eltern führt auch das Leben der 
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Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die schlechten Arbeitsmarktdaten spiegeln 

sich vor allem in den ostdeutschen Sozialäm-

tern wider. Seit 1998 stiegen die Sozialhilfe-

ausgaben im Osten um durchschnittlich jähr-

lich mehr als vier Prozent (Abb. 25), während 

es im Westen Ende der neunziger Jahre im 

konjunkturellen Verlauf zu einer Entlastung 

der Sozialetats kam (-0,9 % p.a.)
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Abb. 25:  Ausgaben d. Kommunen für Sozialhilfe außerhalb v. Einrichtungen u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1998-2003 
* Ohne Stadtstaaten, v.a. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“). 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Im Westen ging die Zahl der sozialhilfebe-

dürftigen Menschen seit 1998 im Durchschnitt 

jährlich um etwa ein Prozent auf gut 1,9 Milli-

onen zurück (Abb. 26). Im Osten dagegen 

schlug die schlechte Arbeitsmarktlage durch: 

Seit 1998 vergrößerte sich das Heer der So-

zialhilfeempfänger unaufhaltsam um jährlich 

ca. 17.500 Menschen (+4,6 % p.a.). Am Ende 

des Jahres 2003 gab es in den fünf neuen 

Ländern knapp 430.000 Menschen, die Un-

terstützung von den Sozialämtern erhielten.
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Abb. 26:  Zahl der Empfänger/-innen v. laufender Hilfe z. Lebensunterhalt und Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1998-2003 
* Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Von einer schlechten Arbeitsmarktlage sind 

nicht nur erwerbsfähige Erwachsene betrof-

fen, sondern stets auch die zum Haushalt 

gehörenden Kinder. Fehlendes Arbeitsein-

kommen der Eltern führt auch das Leben der 

Kinder in die Abhängigkeit von Sozialhilfeleis-

tungen.

Vor allem in Ostdeutschland nahm die Zahl 

der sozialhilfebedürftigen Kinder seit 1998 

stark zu. Jährlich erhöhte sich die Zahl der 

bedürftigen Kinder und Jugendlichen unter 25 

Jahren um gut 9.000 (+4,5 % p.a.). Im Jahr 

2003 lebten etwa 233.000 Kinder und Ju-

gendliche im Osten von der Sozialhilfe 

(Abb. 27 und Abb. 28). Im Westen Deutsch-

lands dagegen gab es im Jahr 2003 mit ca. 

951.000 sozialhilfebedürftigen Kindern und 

Jugendlichen kaum mehr als noch im Jahr 

1998. Jährlich kamen „nur“ 1.008 Bedürftige 

hinzu (+0,1 % p.a.). Auf den Bundesdurch-

schnitt schlägt sich die Entwicklung im Osten 

Deutschlands nieder; die Zahl der An-

spruchsberechtigen erhöhte sich seit 1998 

jährlich um etwa 10.000 (+0,9 %). 

Um „Kinderarmut“ einzudämmen, sind sym-

bolische Maßnahmen (z.B. Verzicht auf An-

rechnung der Kindergelderhöhung bei der 

Berechnung der „Sozialhilfe“) nicht zielfüh-

rend. Erst über eine Ankurbelung der Wirt-

schaft und einer daraus resultierenden Bele-

bung des Arbeitsmarktes lässt sich die Zahl 

der auf Sozialhilfe angewiesenen Kinder re-

duzieren. Die Statistik zeigt, dass gerade 

Mütter und Väter – auch im unteren Lohnbe-

reich – lieber berufstätig sind, als „Sozialhilfe“ 

zu beziehen. Insofern haben eine auf Wachs-

tum ausgerichtete Wirtschaftspolitik sowie 

effektive Anreizstrukturen des Steuer- und 

Abgabensystems auch bei der Bekämpfung 

der „Kinderarmut“ eine hohe Bedeutung. 

Auch in der Altersgruppe der 25 bis 50 Jähri-

gen verlief die Entwicklung im Osten 

Deutschlands ungünstiger. Der jahresdurch-

schnittliche Zuwachs der Bedürftigenzahl liegt 

hier bei sogar +4,9 % (auf knapp 153.000), 

während es im Westen jährlich 7.430 weniger 

Bedürftige gab (-1,1 % p.a.). 
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Kinder in die Abhängigkeit von Sozial-
hilfeleistungen.
Vor allem in Ostdeutschland nahm 
die Zahl der sozialhilfebedürftigen 
Kinder seit 1998 stark zu. Jährlich 
erhöhte sich die Zahl der bedürftigen 
Kinder und Jugendlichen unter 25 
Jahren um gut 9.000 (+ 4,5 % p.a.). 
Im Jahr 2003 lebten etwa 233.000 
Kinder und Jugendliche im Osten von 
der Sozialhilfe (Abb. 27 und Abb. 28). 
Im Westen Deutschlands dagegen 
gab es im Jahr 2003 mit ca. 951.000 
sozialhilfebedürftigen Kindern und 
Jugendlichen kaum mehr als noch im 
Jahr 1998. Jährlich kamen „nur“ 1.008 
Bedürftige hinzu (+ 0,1 % p.a.). Auf den 
Bundesdurchschnitt schlägt sich die 
Entwicklung im Osten Deutschlands 
nieder; die Zahl der Anspruchsberech-
tigen erhöhte sich seit 1998 jährlich 
um etwa 10.000 (+ 0,9 %).
Um „Kinderarmut“ einzudämmen, 
sind symbolische Maßnahmen (z. B. 
Verzicht auf Anrechnung der Kinder-
gelderhöhung bei der Berechnung der 
„Sozialhilfe“) nicht zielführend. Erst 
über eine Ankurbelung der Wirtschaft 
und einer daraus resultierenden Be-
lebung des Arbeitsmarktes lässt sich 
die Zahl der auf Sozialhilfe angewie-
senen Kinder reduzieren. Die Statistik 
zeigt, dass gerade Mütter und Väter 
– auch im unteren Lohnbereich – lie-
ber berufstätig sind, als „Sozialhilfe“ 
zu beziehen. Insofern haben eine auf 
Wachstum ausgerichtete Wirtschafts-
politik sowie effektive Anreizstruktu-
ren des Steuer-  und Abgabensystems 
auch bei der Bekämpfung der „Kin-
derarmut“ eine hohe Bedeutung.
Auch in der Altersgruppe der 25 bis 50 
Jährigen verlief die Entwicklung im 
Osten Deutschlands ungünstiger. Der 
jahresdurchschnittliche Zuwachs der 
Bedürftigenzahl liegt hier bei sogar 
+ 4,9 % (auf knapp 153.000), während 
es im Westen jährlich 7.430 weniger 
Bedürftige gab (- 1,1 % p.a.).
Ebenso gab es in der Altersgruppe 
der über 50 Jährigen unterschiedliche 
Verläufe in West und Ost. Im Westen 
nahm die Empfängerzahl um 14.700 
jährlich ab (- 4,1 % p.a.), während es 
im Osten einen jährlichen Anstieg um 
durchschnittlich 1.500 gab (+ 4,3 % 
p.a.).
Mit dem Jahr 2003 scheint es auch 
im Osten weniger Menschen über 50 

Abb. 27:  Altersstruktur der Empfänger/- innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt („Sozialhilfe außerhalb 
von Einrichtungen“) und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003

 * Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 28:  Zahl der Sozialhilfeempfänger/- innen Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003
 * Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Ebenso gab es in der Altersgruppe der über 

50 Jährigen unterschiedliche Verläufe in 

West und Ost. Im Westen nahm die Empfän-

gerzahl um 14.700 jährlich ab (-4,1 % p.a.), 

während es im Osten einen jährlichen An-

stieg um durchschnittlich 1.500 gab 

(+4,3 % p.a.).
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Abb. 27:  Altersstruktur der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt („Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen“) und 
Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Mit dem Jahr 2003 scheint es auch im Osten 

weniger Menschen über 50 Jahren zu geben, 

die Sozialhilfe beziehen. Immer mehr ehema-

lige Sozialhilfeempfänger erhalten Leistungen 

der gesetzlichen Rentenversicherung.
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Abb. 28:  Zahl der Sozialhilfeempfänger/-innen Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

5.2.4 Hilfe in besonderen Lebenslagen („Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen“) 

Während die Hilfen zum Lebensunterhalt im 

Konjunkturverlauf auch zurückgehen können, 

unterliegen die Hilfen in besonderen Lebens-

lagen für pflegebedürftige und behinderte 

Menschen anderen Bestimmungsfaktoren. 

Neben der Ausgestaltung der Leistungsge-

setze, die die Anspruchsvoraussetzungen 

und die Höhe der Leistungen fixieren, spielt 

die Zahl der Bedürftigen und damit insbeson-

dere die demografische Entwicklung eine 
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Jahren zu geben, die Sozialhilfe bezie-
hen. Immer mehr ehemalige Sozial-
hilfeempfänger erhalten Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung.

5.2.4  Hilfe in besonderen Lebenslagen
(„Sozialhilfe innerhalb von 
Einrichtungen“)

Während die Hilfen zum Lebensun-
terhalt im Konjunkturverlauf auch 
zurückgehen können, unterliegen die 
Hilfen in besonderen Lebenslagen 
für pflegebedürftige und behinderte 
Menschen anderen Bestimmungsfak-
toren. Neben der Ausgestaltung der 
Leistungsgesetze, die die Anspruchs-
voraussetzungen und die Höhe der 
Leistungen fixieren, spielt die Zahl der 
Bedürftigen und damit insbesondere 
die demografische Entwicklung eine 
große Rolle. Für zwei Personenkreise 
sind die Hilfen in besonderen Lebens-
lagen von zentraler Bedeutung:
1.  für Menschen, die in Pflegeheimen 

leben und Hilfe zur Pflege erhalten 
und

2.  für behinderte Erwachsene, die 
entweder in ihrem Wohnumfeld 
betreut werden und/oder eine För-
derung in Behindertenwerkstätten 
erfahren und für behinderte Kinder, 
die heilpädagogische Unterstüt-
zung oder Hilfe bei der Schulaus-
bildung erhalten („Eingliederungs-
hilfe“).

In den letzten dreißig Jahren nahm 
die Zahl der Menschen, die mindes-
tens eine der beiden Leistungen er-
hielten, stetig zu. Waren es 1991 noch 
ca. 324.000 behinderte Menschen, die 
Eingliederungshilfe erhielten, waren 
es zwölf Jahre später fast doppelt 
soviel (593.000) (Abb. 29). Bei der 
Empfängerzahl von Hilfe zur Pflege 
konnte die Einführung der gesetz-
lichen Pflegeversicherung im Jahr 
1995 (vorübergehend) den Trend nach 
oben unterbrechen (siehe auch 5.2.4.1, 
Seite 20).
Längst haben die Hilfen in beson-
deren Lebenslagen (HBL) die „klas-
sische“ Sozialhilfe „außerhalb von 
Einrichtungen“ („HLU“) überholt. 
Die HBL sind zur zentralen Bestim-
mungsgröße für die Entwicklung der 
kommunalen Sozialausgaben gewor-
den: Die klassische Sozialhilfe, die 
gemeinhin mit kommunaler Zustän-

Abb. 29: Zahl der Empfänger/- innen von Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe
 * Außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, jeweils im Laufe des Berichtsjahres, einschließlich Stadt-

staaten, bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
 ** 1994 ohne Hamburg und Bremen, mit lückenhaften Angaben für Niedersachsen, 1995 ohne Bremen.
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 30: Kommunale Ausgaben für Hilfe in besonderen Lebenslagen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1978 bis 1990 sowie 1991 bis 2003

 * Deutschland einschließlich Stadtstaaten.
Quelle:  Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 31: Kommunale Ausgaben für Hilfe in besonderen Lebenslagen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1978 bis 1990 sowie 1991 bis 2003

* Deutschland einschließlich Stadtstaaten.
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

digkeit assoziiert wird, ist zweitrangig 
geworden. Die finanziellen Probleme 
der Kommunen liegen vor allem in 
den Leistungen für pflegebedürftige 
und behinderte Menschen.
In den zwölf Jahren seit der deut-
schen Einheit stiegen die Ausgaben 
für HBL um jährlich durchschnittlich 
+ 2,4 Prozent (Abb. 31). Sie lagen 1991 
bei knapp 12 Milliarden Euro und klet-
terten bis zum Jahr 2003 auf knapp 16 
Milliarden Euro. Ohne die Einführung 
der Pflegeversicherung wäre die Dy-
namik noch stärker ausgefallen.

Ende der neunziger Jahre hat die 
Dynamik der Sozialhilfe innerhalb 
von Einrichtungen („HBL“) zugenom-
men. Im Jahr 1998 wurden noch 9,4 
Milliarden Euro in dieser Haushaltska-
tegorie ausgegeben, fünf Jahre später 
waren es bereits 11,6 Milliarden Euro 
(Abb. 32). Dies entspricht einem jah-
resdurchschnittlichen Zuwachs von 
+ 4,3 Prozent. Damit ist der Anstieg 
der Sozialausgaben innerhalb von 
Einrichtungen wesentlich steiler als 
bei der „klassischen“ Sozialhilfe.
Anders als bei der klassischen 
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große Rolle. Für zwei Personenkreise sind 

die Hilfen in besonderen Lebenslagen von 

zentraler Bedeutung: 

1. für Menschen, die in Pflegeheimen le-

ben und Hilfe zur Pflege erhalten und 

2. für behinderte Erwachsene, die ent-

weder in ihrem Wohnumfeld betreut 

werden und/oder eine Förderung in 

Behindertenwerkstätten erfahren und 

für behinderte Kinder, die heilpädago-

gische Unterstützung oder Hilfe bei 

der Schulausbildung erhalten („Ein-

gliederungshilfe“).

In den letzten dreißig Jahren nahm die Zahl 

der Menschen, die mindestens eine der bei-

den Leistungen erhielten, stetig zu. Waren es 

1991 noch ca. 324.000 behinderte Men-

schen, die Eingliederungshilfe erhielten, wa-

ren es zwölf Jahre später fast doppelt soviel 

(593.000) (Abb. 29). Bei der Empfängerzahl 

von Hilfe zur Pflege konnte die Einführung 

der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 

1995 (vorübergehend) den Trend nach oben 

unterbrechen (siehe auch 5.2.4.1, Seite 45).
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Abb. 29: Zahl der Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe 
 * Außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, jeweils im Laufe des Berichtsjahres, einschließlich Stadtstaaten, bis 1990 frühe-

res Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland. 
 ** 1994 ohne Hamburg und Bremen, mit lückenhaften Angaben für Niedersachsen, 1995 ohne Bremen. 
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Längst haben die Hilfen in besonderen Le-

benslagen (HBL) die „klassische“ Sozialhilfe 

„außerhalb von Einrichtungen“ („HLU“) über-

holt. Die HBL sind zur zentralen Bestim-

mungsgröße für die Entwicklung der kommu-

nalen Sozialausgaben geworden: Die klassi-

sche Sozialhilfe, die gemeinhin mit kommu-

naler Zuständigkeit assoziiert wird, ist zweit-

rangig geworden. Die finanziellen Probleme 

der Kommunen liegen vor allem in den Leis-

tungen für pflegebedürftige und behinderte 

Menschen.

In den zwölf Jahren seit der deutschen Ein-

heit stiegen die Ausgaben für HBL um jährlich 

durchschnittlich +2,4 Prozent (Abb. 30). Sie 

lagen 1991 bei knapp 12 Milliarden Euro und 

kletterten bis zum Jahr 2003 auf knapp 

16 Milliarden Euro. Ohne die Einführung der 

Pflegeversicherung wäre die Dynamik noch 

stärker ausgefallen. 
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Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Ende der neunziger Jahre hat die Dynamik 

der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen 

(„HBL“) zugenommen. Im Jahr 1998 wurden 

noch 9,4 Milliarden Euro in dieser Haushalts-

kategorie ausgegeben, fünf Jahre später wa-

ren es bereits 11,6 Milliarden Euro (Abb. 31).

Dies entspricht einem jahresdurchschnittli-

chen Zuwachs von +4,3 Prozent. Damit ist 

der Anstieg der Sozialausgaben innerhalb 

von Einrichtungen wesentlich steiler als bei 

der „klassischen“ Sozialhilfe. 

Anders als bei der klassischen Sozialhilfe gibt 

es bei der Sozialhilfe innerhalb von Einrich-

tungen, die an pflegebedürftige und behinder-

te Menschen geht, keine West-Ost-Unter-

schiede. Sowohl im Westen als auch im Os-

ten stiegen die Leistungen zwischen 1998 

und 2003 jährlich um +4,3 Prozent (Abb. 31).
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Abb. 31:  Ausgaben der Kommunen für Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtungen u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1998-2003 
* Ohne Stadtstaaten, v.a. Hilfen zur Pflege für stationär betreute Pflegebedürftige. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 
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Ende der neunziger Jahre hat die Dynamik 

der Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen 

(„HBL“) zugenommen. Im Jahr 1998 wurden 

noch 9,4 Milliarden Euro in dieser Haushalts-

kategorie ausgegeben, fünf Jahre später wa-

ren es bereits 11,6 Milliarden Euro (Abb. 31).

Dies entspricht einem jahresdurchschnittli-

chen Zuwachs von +4,3 Prozent. Damit ist 

der Anstieg der Sozialausgaben innerhalb 

von Einrichtungen wesentlich steiler als bei 

der „klassischen“ Sozialhilfe. 

Anders als bei der klassischen Sozialhilfe gibt 

es bei der Sozialhilfe innerhalb von Einrich-

tungen, die an pflegebedürftige und behinder-

te Menschen geht, keine West-Ost-Unter-

schiede. Sowohl im Westen als auch im Os-

ten stiegen die Leistungen zwischen 1998 

und 2003 jährlich um +4,3 Prozent (Abb. 31).
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Sozialhilfe gibt es bei der Sozialhilfe 
innerhalb von Einrichtungen, die an 
pflegebedürftige und behinderte 
Menschen geht, keine West-Ost-Un-
terschiede. Sowohl im Westen als 
auch im Osten stiegen die Leistungen 
zwischen 1998 und 2003 jährlich um 
+ 4,3 Prozent (Abb. 32).

5.2.4.1 Hilfe zur Pflege für
pflegebedürftige Menschen

Insgesamt kommen etwa zwölf Pro-
zent der kommunalen Sozialhilfeleis-
tungen pflegebedürftigen Menschen 
zugute (Abb. 23, Seite 17). Im Jahr 2003 
gab es ca. 323.000 Pflegebedürftige, 
die Hilfe zur Pflege erhielten. Dort 
wo die Pflegeversicherung nicht 
ausreicht, springen die Sozialämter 
ein. Die Menschen erhalten Hilfe zur 
Pflege, wenn sie nicht über eigenes 
Einkommen bzw. Vermögen verfügen, 
mit dem sie aus eigener Kraft die Pfle-
geleistungen finanzieren können.
In den letzten Jahren vor der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung sind die 
Ausgaben für Hilfe zur Pflege massiv 
angestiegen (Abb. 34). Mit der Pflege-
versicherung erfuhren die Kommu-
nen eine spürbare Entlastung ihrer 

Abb. 32:  Durchschnittliche Kosten für Pflegeleistungen 1999 und 2001
 * Jeweils durchschnittliche Vergütung für Pflegeleistungen in den Pflegeklassen 1 bis 3.
 ** Vollstationäre Dauerpflege.
Quelle:  Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Sozialetats. Die Pflegeversicherung 
wurde in zwei Stufen eingeführt:
1.  Per 1.4.1995 trat die erste Stufe in 

Kraft, mit der Leistungen der ambu-
lanten Pflege finanziert wurden.

2.  Per 1.7.1996 trat die zweite Stufe in 
Kraft, mit der Leistungen der statio-
nären Pflege finanziert wurden.

Mit Bestehen der Pflegeversicherung 
kommen nicht mehr die Sozialämter, 
sondern überwiegend die Pflegeversi-
cherung für die Pflegekosten auf. Die 
Leistungen der Pflegeversicherung 
sind jedoch in der Höhe begrenzt. Für 
den verbleibenden Teil stehen nach 
wie vor die Sozialämter ein.
Die Preise für Lebenshaltung und da-
mit die Pflegekosten sind nach oben 
gerichtet. Innerhalb von nur zwei 
Jahren – seit Einführung der Pflege-
statistik im Jahr 1999 – stiegen die 
Pflegekosten für Dauer- , Tages-  und 
Kurzzeitpflege jeweils um ca. einen 
Euro pro Person und Tag (!) (Abb. 32); 
dies ist ein Kostenanstieg beispiels-
weise bei der vollstationären Dauer-
pflege von fast zwei Prozent in nur 
zwei Jahren! Die Erstattungsbeträge 
der Pflegeversicherung sind jedoch 
seit Bestehen der Pflegeversicherung 

unverändert. Der von den Kommunen 
zu tragende Teil der Pflegekosten 
nimmt daher mit steigenden Pflege-
kosten zu. 
Verschärft wird dieser Effekt durch 
eine zunehmende Alterung der Bevöl-
kerung. Zunehmende Pflegekosten 
pro Kopf in Kombination mit einer 
größeren Zahl der Pflegebedürftigen 
bieten erheblichen Zündstoff für die 
künftige Entwicklung der Sozialetats.
Alles in allem hatte die Pflegever-
sicherung einen einmaligen Ent-
lastungseffekt für die Kommunen. 
Nach der „ersten Runde“ war dieser 
jedoch bereits im Jahr 1998 wieder 
„verbraucht“. Die Pflegekosten und 
die kommunalen Hilfeleistungen zur 
Pflege befinden sich seitdem wieder 
im Aufwärtstrend.
Von finanzieller Bedeutung für die 
Kommunen sind vor allem die Kosten 
für vollstationäre Dauerpflege, die ab 
Mitte 1996 von der Pflegeversiche-
rung übernommen wurden. Ein Teil 
der Entlastungen infolge der zweiten 
Stufe der Pflegeversicherung bei den 
Kosten für stationäre Pflege war in 
den kommunalen Kassen schon im 
Jahr 1996 spürbar: Von knapp neun 
Milliarden Euro im Jahr 1995 redu-
zierten sich die Leistungen auf sieben 
Milliarden Euro im Jahr 1996. Im Jahr 
1997 wurde der Entlastungseffekt 
erstmals in voller Höhe wirksam; die 
Hilfen zur Pflege gingen auf 3,5 Mil-
liarden Euro zurück. Seitdem liegen 
die Ausgaben in dieser Kategorie bei 
etwa 3 Milliarden Euro.
Mit Einführung der Pflegever-
sicherung gingen nicht nur die 
Hilfeleistungen für Pflege je Pflege-
dürftigen zurück. Auch die Zahl der 
Leistungsempfänger/- innen sank 
(Abb. 29), da seitdem für einen Teil der 
Pflegebedürftigen die Pflegeversiche-
rung die Pflegekosten trägt.
Während auf der einen Seite die 
von den Sozialämtern zu tragenden 
Hilfeleistungen zur Pflege zurückgin-
gen, hat die Pflegeversicherung auf 
der anderen Seite einen tendenziell 
kostentreibenden Trend zur „Profi-
Pflege“ 6  ausgelöst. Statistisch ist im 
Vergleich der Jahre 2001 und 1999 
ein Trend zur „professionellen“ Pflege 
durch ambulante Pflegedienste 
und durch stationäre Betreuung in 

Abb. 33:  Kommunale Ausgaben für Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege
 * Außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, jeweils im Laufe des Berichtsjahres, einschließlich Stadt-

staaten, bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
 ** 1994 ohne Hamburg und Bremen, mit lückenhaften Angaben für Niedersachsen, 1995 ohne Bremen.
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

6  Statistisches Bundesamt (b), S. 5.
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Abb. 32:  Durchschnittliche Kosten für Pflegeleistungen 1999 und 2001 
* Jeweils durchschnittliche Vergütung für Pflegeleistungen in den Pflegeklassen 1 bis 3. 

 ** Vollstationäre Dauerpflege. 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Von finanzieller Bedeutung für die Kommu-

nen sind vor allem die Kosten für vollstationä-

re Dauerpflege, die ab Mitte 1996 von der 

Pflegeversicherung übernommen wurden. Ein 

Teil der Entlastungen infolge der zweiten Stu-

fe der Pflegeversicherung bei den Kosten für 

stationäre Pflege war in den kommunalen 

Kassen schon im Jahr 1996 spürbar: Von 

knapp neun Milliarden Euro im Jahr 1995 

reduzierten sich die Leistungen auf sieben 

Milliarden Euro im Jahr 1996. Im Jahr 1997 

wurde der Entlastungseffekt erstmals in voller 

Höhe wirksam; die Hilfen zur Pflege gingen 

auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Seitdem lie-

gen die Ausgaben in dieser Kategorie bei 

etwa 3 Milliarden Euro. 

Mit Einführung der Pflegeversicherung gingen 

nicht nur die Hilfeleistungen für Pflege je 

Pflegedürftigen zurück. Auch die Zahl der 

Leistungsempfänger/-innen sank (Abb. 29),

da seitdem für einen Teil der Pflegebedürfti-

gen die Pflegeversicherung die Pflegekosten 

trägt.
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Während auf der einen Seite die von den 

Sozialämtern zu tragenden Hilfeleistungen 

zur Pflege zurückgingen, hat die Pflegeversi-

cherung auf der anderen Seite einen tenden-

ziell kostentreibenden Trend zur „Profi-

Pflege“ 6 ausgelöst. Statistisch ist im Ver-

gleich der Jahre 2001 und 1999 ein Trend zur 

„professionellen“ Pflege durch ambulante 

Pflegedienste und durch stationäre Betreu-

ung in Pflegeheimen zu erkennen, während 

der Anteil der von Angehörigen (zu Hause) 

Versorgten zurückging. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Pflegesek-

tors hat zugenommen. Sowohl die Zahl der in 

Pflegeheimen lebenden Menschen, als auch 

der Anteil der stationär Betreuten an der Ge-

samtzahl der Pflegebedürftigen stiegen in-

nerhalb kürzester Zeit an. Diese Entwicklung 

spiegelt sich in der Ausweitung des Pflege-

sektors wider: Innerhalb von nur zwei Jahren 

wurden in Deutschland 300 neue Pflegehei-

me eingerichtet, in denen fast 35.000 zusätz-

liche Mitarbeiter beschäftigt sind (Abb. 34).

Es ist davon auszugehen, dass der Trend zur 

„Profi-Pflege“ tendenziell die Pflegekosten in 

die Höhe treibt. Solange die Leistungen der 

Pflegeversicherung aber „gedeckelt“ sind, 

wird der von den Kommunen zu tragende Teil 

der Pflegekosten auf Dauer immer größer. 

Insofern hat die Pflegeversicherung – wenn 

auch erst in der „zweiten Runde“ – auf Dauer 

einen ausgabeerhöhenden Effekt für die 

Kommunen.
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Pflegeheimen zu erkennen, während 
der Anteil der von Angehörigen (zu 
Hause) Versorgten zurückging.
Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Pflegesektors hat zugenommen. 
Sowohl die Zahl der in Pflegeheimen 
lebenden Menschen, als auch der 
Anteil der stationär Betreuten an der 
Gesamtzahl der Pflegebedürftigen 
stiegen innerhalb kürzester Zeit an. 
Diese Entwicklung spiegelt sich in 
der Ausweitung des Pflegesektors 
wider: Innerhalb von nur zwei Jahren 
wurden in Deutschland 300 neue 
Pflegeheime eingerichtet, in denen 
fast 35.000 zusätzliche Mitarbeiter 
beschäftigt sind (Abb. 34).
Es ist davon auszugehen, dass der 
Trend zur „Profi- Pflege“ tendenziell 
die Pflegekosten in die Höhe treibt. 
Solange die Leistungen der Pflege-
versicherung aber „gedeckelt“ sind, 
wird der von den Kommunen zu 
tragende Teil der Pflegekosten auf 
Dauer immer größer. Insofern hat die 
Pflegeversicherung – wenn auch erst 
in der „zweiten Runde“ – auf Dauer 
einen ausgabeerhöhenden Effekt für 
die Kommunen.
Nicht nur die Zahl der vollstationär 
Pflegebedürftigen hat sich erhöht. 
Auch der Anteil derjenigen, die über-
wiegend auf Sozialhilfe angewiesen 
sind, ist gestiegen. Nach den Ergeb-
nissen des Mikrozensus‘ von 1999 und 
2003 stieg der Anteil der stationär 
Pflegebedürftigen, für deren Heimun-
terkunft, Pflege und Lebensunterhalt 
die Sozialämter aufkommen, um zwei 
Prozentpunkte auf knapp elf Prozent 
(Tabelle 3).
In der ambulanten Pflege war die So-
zialhilfe als Haupteinkommensquelle 
sowohl in 1999 als auch in 2003 für 
die Menschen weniger bedeutsam. 
Nur 1,5 Prozent der Pflegebedürftigen 
in ambulanter Pflege waren 1999 
überwiegend auf Sozialhilfe angewie-
sen. Dieser Anteil blieb bis zum Jahr 
2003 erfreulicherweise stabil.
Die demografische Entwicklung in 
Deutschland ist durch rückläufige 
Geburtenraten bei gleichzeitig immer 
höherer Lebenserwartung gekenn-
zeichnet. Eine „alternde Bevölkerung“ 
führt auf verschiedenen Ebenen zu 
gesellschaftlichen Anpassungsbedar-
fen. So resultieren aus der Bevölke-
rungsstruktur ernste Probleme für die 

Abb. 34: Betreuung in Pflegeheimen 1999 und 2001 im Vergleich
 * Deutschland einschließlich Stadtstaaten.
 ** In % der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen (in ambulanter und stationärer Pflege).
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Tabelle 3:
Überwiegender Lebensunterhalt stationär betreuter Pflegebedürftiger*
 1999 2003

 Anteil an der Gesamtzahl
 stationär betreuter Pflege-
 bedürftiger in %

Erwerbstätigkeit/Berufstätigkeit ** **

Rente, Pension 70,9 72,7

Unterhalt durch Eltern, Ehegatten etc. ** **

Sozialhilfe (auch
Asylbewerberleistungen) 8,8 10,8

Leistungen aus einer
Pflegeversicherung 18,1 15,1

Sonstige*** ** **

* Mikrozensus.
** Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
*** Arbeitslosengeld/- hilfe, eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil, BaföG, Stipendium, Vorruhestands-

geld.
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Alterssicherungssysteme, die durch 
geringes Wirtschaftswachstum, noch 
verstärkt werden. Dass die Städte und 
Gemeinden einen Teil der Pflege-
kosten für die zunehmende Zahl 
pflegebedürftiger Menschen tragen, 
wird sich bei den Sozialausgaben 
niederschlagen und tendenziell die 
Sozialsteuerquote weiter erhöhen 
und damit Handlungsspielräume 
reduzieren.

Abb. 35:  Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen bis 2020
 * Pflegebedürftige die den Pflegestufen I bis III zugeordnet wurden, Deutschland.
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

So ist von einem Anstieg der Zahl 
der Pflegebedürftigen von etwa 
zwei Millionen im Jahr 1999 auf 2,8 
Millionen im Jahr 2020 auszugehen 
(Abb. 35). Die Städte und Gemeinden 
stellen sich auf diese Entwicklung ein. 
Die Aufgaben-  und Finanzverteilung 
im föderalen System der Bundesrepu-
blik Deutschland muss sich ebenfalls 
danach richten, denn die Kommunen 
können nicht dauerhaft eine gesell-
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Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Nicht nur die Zahl der vollstationär Pflegebe-

dürftigen hat sich erhöht. Auch der Anteil der-

jenigen, die überwiegend auf Sozialhilfe an-

gewiesen sind, ist gestiegen. Nach den Er-

gebnissen des Mikrozensus’ von 1999 und 

2003 stieg der Anteil der stationär Pflegebe-

dürftigen, für deren Heimunterkunft, Pflege 

und Lebensunterhalt die Sozialämter auf-

kommen, um zwei Prozentpunkte auf knapp 

elf Prozent (Tabelle 3).

Tabelle 3:  Überwiegender Lebensunterhalt stationär betreuter Pflegebedürftiger* 
1999 2003 

Anteil an der Gesamtzahl stationär betreuter 
Pflegebedürftiger in % 

Erwerbstätigkeit/Berufstätigkeit ** ** 

Rente, Pension 70,9 72,7 

Unterhalt durch Eltern, Ehegatten etc. ** ** 

Sozialhilfe (auch Asylbewerberleistungen) 8,8 10,8 

Leistungen aus einer Pflegeversicherung 18,1 15,1 

Sonstige*** ** ** 
* Mikrozensus. 
** Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug. 
*** Arbeitslosengeld/-hilfe, eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil, BaföG, Stipendium, Vorruhestandsgeld. 
Quelle: Statistisches Bundesamt.

In der ambulanten Pflege war die Sozialhilfe 

als Haupteinkommensquelle sowohl in 1999 

als auch in 2003 für die Menschen weniger 

bedeutsam. Nur 1,5 Prozent der Pflegebe-

dürftigen in ambulanter Pflege waren 1999 

überwiegend auf Sozialhilfe angewiesen. 

Dieser Anteil blieb bis zum Jahr 2003 erfreu-

licherweise stabil. 

Die demografische Entwicklung in Deutsch-

land ist durch rückläufige Geburtenraten bei 

gleichzeitig immer höherer Lebenserwartung 

gekennzeichnet. Eine „alternde Bevölkerung“ 

führt auf verschiedenen Ebenen zu gesell-

schaftlichen Anpassungsbedarfen. So resul-

tieren aus der Bevölkerungsstruktur ernste 

Probleme für die Alterssicherungssysteme, 

die durch geringes Wirtschaftswachstum, 
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noch verstärkt werden. Daß die Städte und 

Gemeinden einen Teil der Pflegekosten für 

die zunehmende Zahl pflegebedürftiger Men-

schen tragen, wird sich bei den Sozialausga-

ben niederschlagen und tendenziell die Sozi-

alsteuerquote weiter erhöhen und damit 

Handlungsspielräume reduzieren. 

So ist von einem Anstieg der Zahl der Pfle-

gebedürftigen von etwa zwei Millionen im 

Jahr 1999 auf 2,8 Millionen im Jahr 2020 

auszugehen (Abb. 35). Die Städte und Ge-

meinden stellen sich auf diese Entwicklung 

ein. Die Aufgaben- und Finanzverteilung im 

föderalen System der Bundesrepublik 

Deutschland muss sich ebenfalls danach 

richten, denn die Kommunen können nicht 

dauerhaft eine gesellschaftliche Aufgabe al-

lein finanzieren. Hier wird sich der Bund 

beteiligen müssen!
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Abb. 35:  Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen bis 2020 
* Pflegebedürftige die den Pflegestufen I bis III zugeordnet wurden, Deutschland. 

Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-

den: Die Entwicklung im Pflegebereich gibt 

den Städten und Gemeinden aus verschie-

denen Gründen Anlass zur Sorge. 

1. Der Anteil der stationär betreuten 

Menschen wird größer („Profi-

Pflege“).

2. Kostensteigerungen im Pflegebereich 

gehen voll zu Lasten der kommunalen 

Haushalte, da die Leistungen der 

Pflegeversicherung „gedeckelt“ sind. 

3. Der Anteil der derjenigen Heimbe-

wohner, die überwiegend auf Sozial-

hilfe angewiesen sind, hat sich erhöht 

und steigt möglicherweise weiter. 

4. Infolge der demografischen Entwick-

lung wird die Zahl der pflegebedürfti-

gen Menschen weiter zunehmen.
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schaftliche Aufgabe allein finanzie-
ren. Hier wird sich der Bund beteiligen 
müssen!
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden: Die Entwicklung im Pflegebe-
reich gibt den Städten und Gemein-
den aus verschiedenen Gründen 
Anlass zur Sorge.
1.  Der Anteil der stationär betreuten 

Menschen wird größer („Profi-Pflege“).
2.  Kostensteigerungen im Pflege-

bereich gehen voll zu Lasten der 
kommunalen Haushalte, da die 
Leistungen der Pflegeversicherung 
„gedeckelt“ sind.

3.  Der Anteil der derjenigen Heimbe-
wohner, die überwiegend auf So-
zialhilfe angewiesen sind, hat sich 
erhöht und steigt möglicherweise 
weiter.

4.  Infolge der demografischen 
Entwicklung wird die Zahl der pfle-
gebedürftigen Menschen weiter 
zunehmen.

5.2.4.2 Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen

Etwa 42 Prozent der kommunalen 
Sozialhilfeleistungen kommen be-
hinderten Menschen zugute (Abb. 23, 
Seite 17). Sie erhalten Leistungen im 
Rahmen der sogenannten Eingliede-
rungshilfe.
Die Eingliederungshilfe wird überwie-
gend (zu 93 %) in Einrichtungen ge-
zahlt. Zu den Einrichtungen gehören 
zum Beispiel Tag-  und Nachtkliniken, 
Behindertenwerkstätten, Tagesstät-
ten für behinderte Kinder, Übernach-
tungsstätten (teilstationär) oder aber 
auch Anstalten oder Heime, in denen 

die Unterbringung und Betreuung 
über Tag und Nacht gewährt wird 
(vollstationär).
Im Jahr 2003 erhielten fast 600.000 
Menschen Leistungen zur „Einglie-
derung“ (Abb. 29, Seite 20). Dies 
sind etwa 270.000 Menschen mehr 
als noch 1991 (+ 83 %). Damit nahm 
die Zahl der Empfänger/- innen 
im Jahresdurchschnitt um ca. + 5,2 
Prozent zu. Anders ausgedrückt: Seit 
1991 kommen jedes Jahr etwa 22.500 
Menschen hinzu, die mit Eingliede-
rungshilfe unterstützt werden.
Die wachsenden Fallzahlen schlagen 
sich in steigenden Ausgaben nieder. 
Im Jahr 1991 gaben die Kommunen nur 
etwa vier Milliarden Euro für Einglie-
derungshilfe aus. Dieser Betrag stieg 
innerhalb von zwölf Jahren auf weit 
mehr als das Doppelte an und lag im 
Jahr 2003 bereits bei knapp elf Milliar-
den Euro (Abb. 36). Jahresdurchschnitt-
lich stiegen die Ausgaben in dieser 
Leistungskategorie seit der deutschen 
Einheit um etwa + 8,5 Prozent; das 
heißt, seit 1991 zahlten die Kommunen 
jedes Jahr knapp + 600 Millionen Euro 
mehr Eingliederungshilfe.
Bei der Eingliederungshilfe vollzieht 
sich derzeit der Ausgabenanstieg 
am dynamischsten. Die Übertragung 
zusätzlicher Leistungsverpflichtungen 
würde den Trend nach oben weiter 
verstärken. Da auch die Versorgung 
und Ausstattung behinderter Men-
schen eine gesellschaftliche und nicht 
primär eine kommunale Aufgabe ist, 
fordern die kommunalen Spitzenver-
bände ein Bundesleistungsgesetz mit 
entsprechender Bundeszuständigkeit 
für die Finanzierung. Die Dynamik der 

Eingliederungshilfe sprengt auf Dau-
er die kommunalen Haushalte, denn 
sie steht in krassem Gegensatz zur 
tatsächlichen Einnahmeentwicklung 
der Städte und Gemeinden.
Um die Dimension an einem Beispiel 
zu verdeutlichen:
Zwischen 1991 und 2003 sind die 
gemeindlichen Steuereinnahmen um 
jährlich durchschnittlich + 1,7 Prozent 
gewachsen. Das heißt, die Städte 
und Gemeinden haben seit 1991 
jedes Jahr 700 Millionen Euro mehr 
Steuern eingenommen als im Vorjahr. 
Gleichzeitig sind in diesem Zeitraum 
die Leistungen der Eingliederungshil-
fe um jährlich durchschnittlich + 8,5 
Prozent angestiegen; dies ist ein Plus 
von jährlich 600 Millionen Euro. Die 
Ausgaben für Eingliederungshilfe 
entwickelten sich wesentlich dynami-
scher als die Einnahmen, die für die 
Finanzierung dieser Leistungen zur 
Verfügung stehen.
Auf der einen Seite können sich die 
Städte und Gemeinden seit 1991 über 
einen jährlichen Zuwachs ihrer Steu-
ereinnahmen von 700 Millionen Euro 
freuen, gleichzeitig müssen sie jedoch 
auf der anderen Seite ihres Haushalts 
600 Millionen Euro allein für höhere 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
ausgeben. Es verbleibt eine rechneri-
sche Differenz von 100 Millionen Euro, 
die theoretisch nun für sämtliche 
übrigen Aufgabenbereiche noch zur 
Verfügung steht. Ein winziger Hand-
lungsspielraum...
Klar wird anhand dieses Modells das 
Ausmaß der strukturellen Abhän-
gigkeit der Gemeindehaushalte von 
den Sozialausgaben. Innerhalb der 
bestehenden Strukturen kann es den 
Kommunen nicht gelingen, Kosten-
steigerungen im Sozialbereich zu 
verkraften – weder auf der Basis be-
stehender Leistungsverpflichtungen 
und erst recht nicht bei Übertragung 
neuer (kostenträchtiger) Aufgaben. 
Ohne strukturelle Entlastungen im 
Sozialbereich ist ein Ende der kom-
munalen Finanzkrise nicht in Sicht.
Hinter der Leistungskategorie „Ein-
gliederungshilfe“ verbergen sich im 
wesentlichen sechs Einzelleistungen, 
die an jeweils ganz unterschiedliche 
Personenkreise gezahlt werden. 
Finanziell weniger bedeutsam sind 
beispielsweise die Suchtkrankenhilfe 

Abb. 36:  Kommunale Ausgaben für Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte
 * Außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, jeweils im Laufe des Berichtsjahres, einschließlich Stadt-

staaten, bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
 ** 1994 ohne Hamburg und Bremen, mit lückenhaften Angaben für Niedersachsen, 1995 ohne Bremen.
Quelle: Darstellung und Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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oder auch die heilpädagogischen 
Maßnahmen für Kinder bzw. die 
Unterstützung behinderter Kinder, 
eine angemessene Schulausbildung 
zu bekommen (Abb. 37).
Finanziell einschneidend sind
1.  die Ausgaben, mit denen die 

Kommunen behinderte Menschen 
darauf vorbereiten, am Arbeitsleben 
innerhalb oder außerhalb einer an-
erkannten Werkstatt für Behinderte 
bzw. einer sonstigen Beschäfti-
gungsstätte teilzuhaben sowie

2.  die Leistungen der „sonstigen“ Ein-
gliederungshilfe, zu der vor allem 
das betreute Wohnen gehört.

Problematisch für die Kommunen 
ist, dass in den beiden finanziell 
bedeutsamsten Leistungsbereichen 
die größte Dynamik liegt. Für die 
Kommunen resultieren daraus län-
gerfristig erhebliche Haushaltsrisiken, 
die die Aufgabenerfüllung in anderen 
Bereichen gefährden
Während die Kommunen für die 
Förderung in Behindertenwerkstätten 
1991 noch 1,2 Milliarden Euro ausga-
ben, waren es zehn Jahre später schon 
drei Milliarden Euro (Abb. 37). Dies 
entspricht einem jährlichen Ausga-
benzuwachs von fast zehn Prozent. 
Am dynamischsten – wenn auch 
(noch) auf niedrigem Niveau – verlief 
die Ausgabenentwicklung bei den 
heilpädagogischen Maßnahmen für 
Kinder. Zu Buche schlägt hier zum 
Beispiel das Engagement der Kom-
munen, die pädagogische Betreuung 
in Schulen und in Sonderkindergärten 
zu verbessern, um behinderte Kinder 
stärker zu fördern.
Festzuhalten ist: Die Dynamik der 
Leistungen für Eingliederungshilfe 
verstärkt die strukturelle Schieflage 
der Gemeindehaushalte. Die Un-
terstützung und Förderung behin-
derter Menschen ist primär eine 
gesellschaftliche Aufgabe. Für deren 
Finanzierung können auf Dauer die 
Kommunen nicht allein aufkommen. 
Deshalb muss die Eingliederungshilfe 
in einem Bundesgesetz geregelt und 
vom Bund finanziert werden.

5.2.5  Jugendhilfe
Nicht nur für behinderte Kinder und 
Jugendliche weiteten die Städte und 
Gemeinden ihre Leistungen stark aus. 

Abb. 37:  Ausgaben der Kommunen für Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte und
Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2001

 * Einschließlich Stadtstaaten.
 ** Vor allem betreutes Wohnen in Heimen.
 *** Erst seit 1994.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 38: Zahl der Empfänger/- innen von Kinder-  und Jugendhilfe sowie Zahl der institutionellen Beratungen und 
Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2002

 * Beendete Hilfen, einschließlich Stadtstaaten.
 ** Darin enthalten sind: Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege in einer anderen Familie, Heimer-

ziehung und sonstige betreute Wohnformen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.
 *** Unterstützung durch Erziehungsbeistand und durch Betreuungshelfer sowie soziale Gruppenarbeit.
 **** Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (beispielsweise „Erlebnisfahrten“).
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

5.2.5 Jugendhilfe

Nicht nur für behinderte Kinder und Jugendli-

che weiteten die Städte und Gemeinden ihre 

Leistungen stark aus. Auch nichtbehinderten 

Kindern und Jugendlichen in schwierigen 

Lebenslagen wurde und wird ein hohes Maß 

kommunaler Unterstützung zuteil. 

Seit der der deutschen Einheit erhöhten sich 

die Fallzahlen in der Jugendhilfe stark. Zum 

einen wurden die Beratungsleistungen der 

Jugendämter stärker in Anspruch genommen. 

Zum anderen erhöhte sich auch die Zahl jun-

ger hilfebedürftiger Menschen rapide. Insbe-

sondere die individuell auf den Einzelnen 

zugeschnittenen Hilfeleistungen wurden ver-

stärkt (Abb. 38).
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Abb. 38: Zahl der Empfänger/-innen von Kinder- und Jugendhilfe sowie Zahl der institutionellen Beratungen und Entwicklung im Jah-
resdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2002 

 * Beendete Hilfen, einschließlich Stadtstaaten. 
 ** Darin enthalten sind: Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege in einer anderen Familie, Heimerziehung und sonstige 

betreute Wohnformen sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. 
 *** Unterstützung durch Erziehungsbeistand und durch Betreuungshelfer sowie soziale Gruppenarbeit. 
 **** Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (bspw. „Erlebnisfahrten“). 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Die gestiegenen Fallzahlen schlagen sich in 

höheren Ausgaben für kommunale Jugendhil-

feleistungen nieder. Seit 1998 stiegen bun-

desweit die Ausgaben für Leistungen nach 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

um jährlich durchschnittlich +5,4 Prozent auf 

ca. 5 Milliarden Euro (Abb. 39). Wegen des 

bereits hohen Ausgangsniveaus im Osten fiel 

der Anstieg hier etwas moderater aus; die 

KJHG-Leistungen stiegen um jährlich etwa 

drei Prozent auf eine Milliarde Euro.
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Auch nichtbehinderten Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Lebens-
lagen wurde und wird ein hohes Maß 
kommunaler Unterstützung zuteil.
Seit der der deutschen Einheit 
erhöhten sich die Fallzahlen in der 
Jugendhilfe stark. Zum einen wurden 
die Beratungsleistungen der Jugend-
ämter stärker in Anspruch genommen. 
Zum anderen erhöhte sich auch die 
Zahl junger hilfebedürftiger Menschen 
rapide. Insbesondere die individuell auf 
den Einzelnen zugeschnittenen Hilfe-
leistungen wurden verstärkt (Abb. 38).
Die gestiegenen Fallzahlen schlagen 
sich in höheren Ausgaben für kommu-
nale Jugendhilfeleistungen nieder. Seit 
1998 stiegen bundesweit die Ausgaben 
für Leistungen nach dem Kinder-  und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) um jährlich 
durchschnittlich + 5,4 Prozent auf 
ca. 5 Milliarden Euro (Abb. 39). Wegen 
des bereits hohen Ausgangsniveaus 
im Osten fiel der Anstieg hier etwas 
moderater aus; die KJHG- Leistungen 
stiegen um jährlich etwa drei Prozent 
auf eine Milliarde Euro.
Die Ausgaben für Kinder-  und Jugend-
hilfe hatten und haben eine stei-

Abb. 39:  Kommunale Ausgaben für Jugendhilfe
 * Ohne Stadtstaaten, Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe nach dem KJHG (innerhalb und außerhalb 

von Einrichtungen), ohne Betriebskosten für Einrichtungen und Personal im Jugendhilfebereich, Kassen-
statistik.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

gende Tendenz. Ihre Dynamik stellt 
weiteres Risikopotenzial für die kom-
munalen Haushalte dar. Derzeit liegt 
der Anteil der Jugendhilfeleistungen 
an den gesamten sozialen Leistun-
gen bei „nur“ 16 Prozent. Sobald die 
Jugendhilfe einen größeren Anteil an 
den sozialen Leistungen einnimmt, 
schlagen auch die Ausgabensteige-
rungen dieser Leistungskategorie 
stärker auf den Sozialetat durch.
Neben den reinen KJHG- Leistungen 
finanzieren die Kommunen auch die 
Einrichtungen der Jugendhilfe. Hierzu 
gehören vor allem die Kindertages-
stätten, aber auch Jugend-  und Schü-
lerwohnheime, Einrichtungen für 
Erziehungs- , Jugend-  und Familien-
beratung, Einrichtungen der Familien-
förderung und für werdende Mütter. 
Die Ausgaben für die Einrichtungen 
belaufen sich jährlich auf ca. elf Milli-
arden Euro und übertreffen damit die 
reinen KJHG-Leistungen etwa um das 
Doppelte.
Die Kindertagesstätten sind mit 
Abstand der größte Kostenblock bei 
den Einrichtungen für Jugendhilfe. 
Etwa zehn Milliarden geben die 

Kommunen jährlich für Kindergärten 
und Kinderkrippen aus. In diesem 
Betrag sind die Personalkosten für die 
Erzieher/- innen enthalten, ebenso die 
Betriebskosten der Einrichtungen.
Einen vollen Kostenüberblick 
erhält man unter Einbeziehung 
der Ausgaben für die Mitarbeiter 
der Verwaltung. Je nach Ausgestal-
tung der Elternbeiträge (mit/ohne 
Einkommenstaffelung) kann der 
Verwaltungsaufwand für die Betreu-
ungsplätze höher sein oder geringer 
ausfallen. Bundesweit belaufen sich 
die Verwaltungskosten der Jugendhil-
fe auf gut eine Milliarde Euro.
Seit im Jahre 1992 der Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz für Kin-
der ab drei Jahren beschlossen wurde, 
weiteten die Kommunen ihre Investi-
tionen massiv aus. In den Jahren 1992 
bis 1996 lag die Investitionsquote 
bei den Kindertageseinrichtungen 
bei etwa 15 Prozent; sie ging ab 1997 
langsam zurück und liegt seit dem 
Jahr 2000 bei etwa 5,5 Prozent7.
Während die Städte und Gemeinden 
im Jahr 1991 noch 5,5 Milliarden Euro 
für Kindertagesstätten ausgaben, 
waren es im Jahr 1992 schon acht 
Milliarden Euro und im Jahr 1993 
bereits 9,5 Milliarden Euro (Abb. 40). 
Auf diesem Niveau bewegten sich 
die Ausgaben bis zum Jahr 2000. 
Mit dem Jahr 2001 setzte ein leichter 
Anstieg ein, im Jahr 2002 lagen die 
Ausgaben für Kindertagesstätten bei 
gut zehn Milliarden Euro.
Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Trend nach oben in den nächsten Jah-
ren weiter verstärken wird. Zum einen 
spielt die Kindertagesbetreuung auf 
der gesellschaftlichen Werteskala 
eine immer größere Rolle. Deshalb 
unternehmen die Kommunen – auch 
ohne gesetzliche Verpflichtung – er-
hebliche Anstrengungen, ihr Betreu-
ungsangebot bedarfsgerecht auszu-
gestalten und die Anforderungen der 
Eltern an eine familienfreundliche 
und qualitätsgerechte Kinderbetreu-
ung zu erfüllen.
1.  Zum anderen wurden die Kommu-

nen mit dem Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz zu einem weiteren 
Ausbau der Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder unter drei Jahren 
verpflichtet. 

Abb. 40: Ausgaben der Kommunen für Kindertagesstätten
 * Einschließlich Stadtstaaten, einschließlich Betriebskosten der Einrichtungen und Personalkosten für 

Erzieher/- innen, ohne Personalkosten der Jugendhilfeverwaltung.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

7  Statistisches Bundesamt (c), S. 65.
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Abb. 39:  Kommunale Ausgaben für Jugendhilfe 
* Ohne Stadtstaaten, Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe nach dem KJHG (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), 
ohne Betriebskosten für Einrichtungen und Personal im Jugendhilfebereich, Kassenstatistik. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 

hatten und haben eine steigende Tendenz. 

Ihre Dynamik stellt weiteres Risikopotential 

für die kommunalen Haushalte dar. Derzeit 

liegt der Anteil der Jugendhilfeleistungen an 

den gesamten sozialen Leistungen bei „nur“ 

16 Prozent. Sobald die Jugendhilfe einen 

größeren Anteil an den sozialen Leistungen 

einnimmt, schlagen auch die Ausgabenstei-

gerungen dieser Leistungskategorie stärker 

auf den Sozialetat durch. 

Neben den reinen KJHG-Leistungen finanzie-

ren die Kommunen auch die Einrichtungen 

der Jugendhilfe. Hierzu gehören vor allem die 

Kindertagesstätten, aber auch Jugend- und 

Schülerwohnheime, Einrichtungen für Erzie-

hungs-, Jugend- und Familienberatung, Ein-

richtungen der Familienförderung und für 

werdende Mütter. Die Ausgaben für die Ein-

richtungen belaufen sich jährlich auf ca. elf 

Milliarden Euro und übertreffen damit die rei-

nen KJHG-Leistungen etwa um das Doppel-

te.

Die Kindertagesstätten sind mit Abstand der 

größte Kostenblock bei den Einrichtungen für 

Jugendhilfe. Etwa zehn Milliarden geben die 

Kommunen jährlich für Kindergärten und Kin-

derkrippen aus. In diesem Betrag sind die 

Personalkosten für die Erzieher/-innen ent-

halten, ebenso die Betriebskosten der Ein-

richtungen.

Einen vollen Kostenüberblick erhält man un-

ter Einbeziehung der Ausgaben für die Mitar-

beiter der Verwaltung. Je nach Ausgestaltung 

der Elternbeiträge (mit/ohne Einkommenstaf-

felung) kann der Verwaltungsaufwand für die 

Betreuungsplätze höher sein oder geringer 

ausfallen. Bundesweit belaufen sich die Ver-

waltungskosten der Jugendhilfe auf gut eine 

Milliarde Euro. 

Seit im Jahre 1992 der Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei 

Jahren beschlossen wurde, weiteten die 

Kommunen ihre Investitionen massiv aus. In 

den Jahren 1992 bis 1996 lag die Investiti-

onsquote bei den Kindertageseinrichtungen 

bei etwa 15 Prozent; sie ging ab 1997 lang-

sam zurück und liegt seit dem Jahr 2000 bei 

etwa 5,5 Prozent7.

Während die Städte und Gemeinden im Jahr 

1991 noch 5,5 Milliarden Euro für Kinderta-

gesstätten ausgaben, waren es im Jahr 1992 
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schon acht Milliarden Euro und im Jahr 1993 

bereits 9,5 Milliarden Euro (Abb. 40). Auf 

diesem Niveau bewegten sich die Ausgaben 

bis zum Jahr 2000. Mit dem Jahr 2001 setzte 

ein leichter Anstieg ein, im Jahr 2002 lagen 

die Ausgaben für Kindertagesstätten bei gut 

zehn Milliarden Euro.

Ausgaben für Tageseinrichtungen für Kinder*
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Abb. 40: Ausgaben der Kommunen für Kindertagesstätten 
 * Einschl. Stadtstaaten, einschl. Betriebskosten der Einrichtungen und Personalkosten für Erzieher/-innen, ohne Personalkos-

ten der Jugendhilfeverwaltung. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Es ist davon auszugehen, dass sich der 

Trend nach oben in den nächsten Jahren 

weiter verstärken wird. Zum einen spielt die 

Kindertagesbetreuung auf der gesellschaftli-

chen Werteskala eine immer größere Rolle. 

Deshalb unternehmen die Kommunen – auch 

ohne gesetzliche Verpflichtung – erhebliche 

Anstrengungen, ihr Betreuungsangebot be-

darfsgerecht auszugestalten und die Anforde-

rungen der Eltern an eine familienfreundliche 

und qualitätsgerechte Kinderbetreuung zu 

erfüllen.

1. Zum anderen wurden die Kommunen 

mit dem Tagesbetreuungsausbauge-

setz zu einem weiteren Ausbau der 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder 

unter drei Jahren verpflichtet.

2. Zum anderen resultieren aus der neu-

en Aufgabenverpflichtung für Krip-

penplätze auf Dauer angelegte neue 

Ausgabenverpflichtungen. Die Dyna-

mik, die einzelnen Ausgabenkatego-

rien innewohnt, ist aus heutiger Sicht 

nur schwer einzuschätzen. Auch hier 

mahnt die Vergangenheit zur Vorsicht, 

denn einmal in Gang gesetzte dyna-

mische Prozesse sind (politisch) nur 

schwer wieder aufzuhalten. 

3. Weiterhin ist zu erinnern, dass die den 

Kommunen vorgerechnete Entlastung 

von 2,5 Milliarden Euro aus „Hartz IV“ 

im Kontext der (weitgehend geschei-

terten) Gemeindefinanzreform zu se-

hen ist. Die mit der Zusammenlegung 

von Arbeitslosen- und Sozialhilfe er-

zielten Kosteneinsparungen sollten 

die kommunale Finanzkrise mildern. 

Allein schon deshalb verbietet es sich, 

die Mittel für neue Verpflichtungen 

einzuplanen. 
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2.  Zum anderen resultieren aus der 
neuen Aufgabenverpflichtung für 
Krippenplätze auf Dauer angeleg-
te neue Ausgabenverpflichtun-
gen. Die Dynamik, die einzelnen 
Ausgabenkategorien innewohnt, 
ist aus heutiger Sicht nur schwer 
einzuschätzen. Auch hier mahnt die 
Vergangenheit zur Vorsicht, denn 
einmal in Gang gesetzte dynami-
sche Prozesse sind (politisch) nur 
schwer wieder aufzuhalten.

3.  Weiterhin ist zu erinnern, dass die 
den Kommunen vorgerechnete 
Entlastung von 2,5 Milliarden Euro 
aus „Hartz IV“ im Kontext der 
(weitgehend gescheiterten) Ge-
meindefinanzreform zu sehen ist. 
Die mit der Zusammenlegung von 
Arbeitslosen-  und Sozialhilfe erziel-
ten Kosteneinsparungen sollten die 
kommunale Finanzkrise mildern. 
Allein schon deshalb verbietet es 
sich, die Mittel für neue Verpflich-
tungen einzuplanen.

4.  Betrachtet man allein die übri-
gen Aufgaben in der Sozial-  und 
Jugendhilfe, so sind die bereits be-
stehenden Fesseln leicht erkennbar, 
die den Kommunen mit der Verant-
wortlichkeit für die sozialen Leis-
tungen auferlegt sind. Auch ohne 
die Mehrausgaben für den Ausbau 
der Tagesbetreuung für Kleinstkin-
der sind die Sozialetats erheblichen 
Ausgabensteigerungen ausgesetzt. 
Weitere Verpflichtungen würden 
die Kommunen noch stärker kne-
beln und die strukturelle Schieflage 
verstärken.

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten: Die Dynamik der kommunalen 
Sozialausgaben wird mit dem Ausbau 
der Kleinstkinderbetreuung weiter 
beschleunigt. Es fehlt das Geld für 
Investitionen, die Verschuldung 
wird vorangetrieben. Im Interesse 
der Zukunftsfähigkeit müssen neue 
Aufgaben im Sozialbereich einherge-
hen mit Kürzungen an anderer Stelle! 
Über die Aufgabenschwerpunkte ist 
ein breiter gesellschaftlicher Konsens 
erforderlich, der es erlaubt, die Wei-
chen richtig zu stellen.

5.3  Investitionen
Kommunen haben als Investoren vor 
allem im Infrastrukturbereich eine 
zentrale Bedeutung. Sie erbringen 

Abb. 41:  Öffentliche Bauinvestitionen
 * Öffentliche Bauinvestitionen insgesamt: 29, 6 Mrd. Euro, Angaben für das Jahr 2001, Abweichungen in 

der Summe sind rundungsbedingt.
 ** Wirtschaftliche Unternehmen: 2,5 % (v.a. Versorgungs- /Verkehrsunternehmen), Soziale Sicherung: 

2,2 %, Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege: 2,0 %, Allgemeine Verwaltung: 2,0 %, Allgemeines Grund-  
und Sondervermögen: 1,9 %, Öffentliche Sicherheit: 1,6 %.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 42:  Investitionsausgaben der Kommunen (Bau-  und Sachinvestitionen)
 * Ohne Stadtstaaten.
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des

Finanzplanungsrates).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

damit einen erheblichen Beitrag für 
wirtschaftliches Wachstum.
Etwa zwei Drittel der öffentlichen 
Investitionen werden von den Kom-
munen getätigt (Abb. 41). Allein für 
Bauinvestitionen geben die Kommu-
nen jährlich knapp zwanzig Milliar-
den Euro aus.
Vor allem in Schulen und Straßen 
fließen die kommunalen Gelder. Mehr 
als dreißig Prozent der investiven 
Mittel (2002: 5,5 Mrd. Euro) wenden 
die Kommunen für den Bau, Ausbau 
und Erhalt von Straßen auf, etwa 18 
Prozent der kommunalen Investiti-
onen (2002: 3,2 Mrd. Euro) kommen 
unmittelbar dem Neubau und Erhalt 
von Schulen zugute.
Die kommunalen Investitionsschwer-
punkte verdeutlichen: Kommunale 
Investitionen sind Zukunftsinves-
titionen. Es ist problematisch, dass 
die Kommunen in schlechten Zeiten 
zuerst ihre (freiwilligen) Investitio-
nen zurückfahren, um Mittel frei zu 
legen, die an anderer Stelle (v.a. im 
Sozialbereich) notwendig sind, um 
den Pflichtaufgaben nachzukom-

men. Problematisch ist auch, dass 
vor allem Zukunftsbereiche betroffen 
sind: Straßen sind Infrastruktur und 
damit unverzichtbare Grundlage 
für wirtschaftliches Wachstum und 
die Entwicklung von Regionen. Und 
Schulen sind untrennbar verbunden 
mit der Bildung junger Menschen. 
Straßen und Schulen sind Standort-
faktoren. Eine schlechte kommunale 
Finanzausstattung geht stets zu Las-
ten dieser beiden Standortfaktoren. 
Es werden sowohl die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
als auch die Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen im föderativen Stand-
ortwettbewerb geschwächt.
Stetig sind die kommunalen Inves-
titionen seit 1998 zurückgegangen. 
Lagen sie im Jahre 1998 noch bei 
24,7 Milliarden Euro, waren es im 
Jahr 2003 nur noch 21,4 Milliarden 
Euro, wobei der Rückgang im Osten 
Deutschlands mit - 6,3 Prozent deut-
lich stärker war als im Westen (- 1,6 %) 
(Abb. 42).
Während im Jahr 1998 die Kommu-
nen noch 300 Euro je Einwohner 
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Abb. 41: Öffentliche Bauinvestitionen 
 *  Öffentliche Bauinvestitionen insg.: 29, 6 Mrd. €, Angaben f. d. Jahr 2001, Abweichungen i.d. Summe sind rundungsbedingt. 

** Wirtschaftliche Unternehmen: 2,5 % (v.a. Versorgungs-/Verkehrsunternehmen), Soziale Sicherung: 2,2 %, Wissenschaft, 
Forschung, Kulturpflege: 2,0 %, Allgemeine Verwaltung.: 2,0 %, Allgemeines Grund- und Sondervermögen: 1,9 %, Öffent-
liche Sicherheit: 1,6 %. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Die kommunalen Investitionsschwerpunkte 

verdeutlichen: Kommunale Investitionen sind 

Zukunftsinvestitionen. Es ist problematisch, 

dass die Kommunen in schlechten Zeiten 

zuerst ihre (freiwilligen) Investitionen zurück-

fahren, um Mittel frei zu legen, die an anderer 

Stelle (v.a. im Sozialbereich) notwendig sind, 

um den Pflichtaufgaben nachzukommen. 

Problematisch ist auch, dass vor allem Zu-

kunftsbereiche betroffen sind: Straßen sind 

Infrastruktur und damit unverzichtbare Grund-

lage für wirtschaftliches Wachstum und die 

Entwicklung von Regionen. Und Schulen sind 

untrennbar verbunden mit der Bildung junger 

Menschen. Straßen und Schulen sind Stand-

ortfaktoren. Eine schlechte kommunale Fi-

nanzausstattung geht stets zu Lasten dieser 

beiden Standortfaktoren. Es werden sowohl 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands als auch die Wettbewerbsfä-

higkeit der Regionen im föderativen Stand-

ortwettbewerb geschwächt. 

Stetig sind die kommunalen Investitionen seit 

1998 zurückgegangen. Lagen sie im Jahre 

1998 noch bei 24,7 Milliarden Euro, waren es 

im Jahr 2003 nur noch 21,4 Milliarden Euro, 

wobei der Rückgang im Osten Deutschlands 

mit -6,3 Prozent deutlich stärker war als im 

Westen (-1,6 %) (Abb. 42).
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Abb. 42: Investitionsausgaben der Kommunen (Bau- und Sachinvestitionen) 
* Ohne Stadtstaaten. 

 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 

Während im Jahr 1998 die Kommunen noch 

300 Euro je Einwohner investieren konnten, 

waren es fünf Jahre später nur noch knapp 

260 Euro (Abb. 43). Für das Jahr 2004 ist mit 

einem weiteren Verfall der Investitionen zu 

rechnen: Je Einwohner investierten die Kom-

munen nur noch knapp 250 Euro. 

Der Bundesfinanzminister (BMF) ist optimis-

tisch. Er sieht den Verfall der kommunalen 

Investitionen ab 2005 gestoppt. Der BMF-

Projektion für den Finanzplanungsrat zufolge 

sollen die Pro-Kopf-Investitionen im Jahr 2005 

bereits wieder leicht auf etwa 253 Euro je 

Einwohner ansteigen. 

Angesichts der hohen Belastungen im Sozial-

bereich darf diese Prognose jedoch als zu 

optimistisch gelten. Woher sollen die Städte 

und Gemeinden angesichts des Trends zu 

steigenden Ausgaben im Sozialbereich bei 

gleichzeitig verhaltener Entwicklung ihrer 

Steuern und Zuweisungen Spielräume für 

mehr Investitionen haben? 

Gerade bei den Investitionen wird in Zeiten 

knapper Kassen zuerst gespart, da – anders 

als im Sozialbereich – keine gesetzlichen Vor-

gaben bestehen. Deshalb ist es eher unwahr-

scheinlich, dass die Investitionen sich auf das 

vom BMF erhoffte Niveau begeben. Es bleibt 

zu hoffen, dass im Jahr 2005 wenigstens die 

stetige Talfahrt beendet sein wird und sich die 

Investitionen auf dem Niveau von 2004 stabili-

sieren.

Aufgrund des großen Nachholbedarfs der 

Städte und Gemeinden im Osten Deutsch-

lands werden hier vergleichsweise höhere 

Pro-Kopf-Beträge erreicht. Je Einwohner in-

vestierten die ostdeutschen Gemeinden im 

Jahr 2003 355 Euro; die westdeutschen 

Kommunen gaben im Durchschnitt 263 Euro 

aus. Damit erreichten die westdeutschen 

Kommunen etwa neunzig Prozent des Investi-

tionsniveaus von 1998, während die ostdeut-

schen Kommunen nur 75 Prozent ihres 

1998er Niveaus erreichten. Eine alarmierende 

Entwicklung angesichts des nach wie vor 

bestehenden Nachholbedarfs im Osten. 
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Abb. 43:  Investitionsausgaben der Kommunen je Einwohner
 * Ohne Stadtstaaten, Einwohner jeweils per 31.12.
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des

Finanzplanungsrates).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

investieren konnten, waren es fünf 
Jahre später nur noch knapp 260 Euro 
(Abb. 43). Für das Jahr 2004 ist mit 
einem weiteren Verfall der Inves-
titionen zu rechnen: Je Einwohner 

Abb. 44:  Investitionszuweisungen der Länder und Ausgaben für kommunale Investitionen
 * Ohne Stadtstaaten.
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

investierten die Kommunen nur noch 
knapp 250 Euro.
Der Bundesfinanzminister (BMF) ist 
optimistisch. Er sieht den Verfall der 
kommunalen Investitionen ab 2005 

gestoppt. Der BMF- Projektion für den 
Finanzplanungsrat zufolge sollen die 
Pro- Kopf- Investitionen im Jahr 2005 
bereits wieder leicht auf etwa 253 
Euro je Einwohner ansteigen.
Angesichts der hohen Belastungen 
im Sozialbereich darf diese Prognose 
jedoch als zu optimistisch gelten. Wo-
her sollen die Städte und Gemeinden 
angesichts des Trends zu steigenden 
Ausgaben im Sozialbereich bei gleich-
zeitig verhaltener Entwicklung ihrer 
Steuern und Zuweisungen Spielräu-
me für mehr Investitionen haben?
Gerade bei den Investitionen wird in 
Zeiten knapper Kassen zuerst gespart, 
da – anders als im Sozialbereich – kei-
ne gesetzlichen Vorgaben bestehen. 
Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, 
dass die Investitionen sich auf das 
vom BMF erhoffte Niveau begeben. 
Es bleibt zu hoffen, dass im Jahr 
2005 wenigstens die stetige Talfahrt 
beendet sein wird und sich die Inves-
titionen auf dem Niveau von 2004 
stabilisieren.
Aufgrund des großen Nachholbedarfs 
der Städte und Gemeinden im Osten 
Deutschlands werden hier vergleichs-
weise höhere Pro- Kopf- Beträge 
erreicht. Je Einwohner investierten 
die ostdeutschen Gemeinden im Jahr 
2003 355 Euro; die westdeutschen 
Kommunen gaben im Durchschnitt 
263 Euro aus. Damit erreichten die 
westdeutschen Kommunen etwa 
neunzig Prozent des Investitions-
niveaus von 1998, während die ost-
deutschen Kommunen nur 75 Prozent 
ihres 1998er Niveaus erreichten. Eine 
alarmierende Entwicklung angesichts 
des nach wie vor bestehenden Nach-
holbedarfs im Osten.
Der Umfang der kommunalen Investi-
tionen ist nicht nur geprägt von einer 
schlechten Finanzausstattung und 
vom Ausmaß der gesetzlich fixierten 
Ausgabenverpflichtungen in anderen 
Aufgabenbereichen. In ganz beson-
derem Maße spielt auch das Zuwei-
sungsverhalten der Länder eine Rolle. 
Reduzierte Investitionszuweisungen 
schlagen sich stets unmittelbar nega-
tiv auf die Investitionstätigkeit nieder 
– und zwar überproportional. Bundes-
weit kürzten die Länder die Investi-
tionsmittel für die Kommunen seit 
1998 um jährlich - 2,3 Prozent, worauf 
die Kommunen ihre Investitionen um 
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Abb. 43: Investitionsausgaben der Kommunen je Einwohner 
* Ohne Stadtstaaten, Einwohner jeweils per 31.12. 

 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 

Der Umfang der kommunalen Investitionen ist 

nicht nur geprägt von einer schlechten Fi-

nanzausstattung und vom Ausmaß der ge-

setzlich fixierten Ausgabenverpflichtungen in 

anderen Aufgabenbereichen. In ganz beson-

derem Maße spielt auch das Zuweisungsver-

halten der Länder eine Rolle. Reduzierte In-

vestitionszuweisungen schlagen sich stets 

unmittelbar negativ auf die Investitionstätig-

keit nieder – und zwar überproportional. Bun-

desweit kürzten die Länder die Investitions-

mittel für die Kommunen seit 1998 um jährlich 

-2,3 Prozent, worauf die Kommunen ihre In-

vestitionen um jährlich -2,8 Prozent reduzier-

ten (Abb. 44). Im Osten Deutschlands rea-

gierten die Kommunen auf die gekürzten Mit-

tel noch viel stärker: während die Länder die 

investiven Zuweisungen jährlich um 

-3,9 Prozent kürzten, strichen die Kommunen 

ihre Investitionen sogar um mehr als sechs 

Prozent pro Jahr zusammen. 

Die Zahlen der Vergangenheit betonen die 

besondere Verantwortung der Länder hin-

sichtlich der kommunalen Investitionstätigkeit. 

Vor allem für Gemeinden mit nur geringem 

Grad an Finanzautonomie spielen Zuweisun-

gen eine herausragende Rolle. Ist der Grad 

an Finanzautonomie höher – und damit die 

Abhängigkeit von Investitionszuweisungen 

geringer – agieren die Kommunen eigenstän-

diger, und das Niveau der investiven Zuwei-

sungen spielt eine weniger tragende Rolle für 

die Investitionstätigkeit. 

Diese Linie verläuft nicht zwischen Ost und 

West, sondern zwischen finanzstarken und 

finanzschwachen Städten und Gemeinden. 

Festzuhalten ist: Finanzschwache Städte und 

Gemeinden benötigen in hohem Maße Inves-
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titionszuweisungen, um Investitionen durch-

führen zu können. Einschnitte bei den Zuwei-

sungen führen unmittelbar zu überproportio-

nal stärkeren Einschnitten bei den Investitio-

nen.

Um die kommunalen Investitionen zu stärken, 

ist ein Wachstumsklima zu schaffen, von dem 

auch die Kommunen profitieren. Erst stabile 

Kommunalfinanzen ohne strukturelle Schief-

lagen im Gemeindefinanzsystem kurbeln die 

Investitionstätigkeit der Kommunen an und 

setzen Wachstumskräfte des Standortes 

Deutschlands frei.
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Abb. 44: Investitionszuweisungen der Länder und Ausgaben für kommunale Investitionen 
* Ohne Stadtstaaten. 

Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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jährlich - 2,8 Prozent reduzierten (Abb. 
44). Im Osten Deutschlands reagier-
ten die Kommunen auf die gekürzten 
Mittel noch viel stärker: während die 
Länder die investiven Zuweisungen 
jährlich um - 3,9 Prozent kürzten, stri-
chen die Kommunen ihre Investitio-
nen sogar um mehr als sechs Prozent 
pro Jahr zusammen.
Die Zahlen der Vergangenheit beto-
nen die besondere Verantwortung der 
Länder hinsichtlich der kommunalen 
Investitionstätigkeit. Vor allem für 
Gemeinden mit nur geringem Grad 
an Finanzautonomie spielen Zuwei-
sungen eine herausragende Rolle. Ist 
der Grad an Finanzautonomie höher 
– und damit die Abhängigkeit von 
Investitionszuweisungen geringer 
– agieren die Kommunen eigenstän-
diger, und das Niveau der investiven 
Zuweisungen spielt eine weniger 
tragende Rolle für die Investitionstä-
tigkeit.
Diese Linie verläuft nicht zwischen 
Ost und West, sondern zwischen 
finanzstarken und finanzschwachen 
Städten und Gemeinden. Festzuhal-
ten ist: Finanzschwache Städte und 
Gemeinden benötigen in hohem 
Maße Investitionszuweisungen, um 
Investitionen durchführen zu können. 
Einschnitte bei den Zuweisungen 
führen unmittelbar zu überproporti-
onal stärkeren Einschnitten bei den 
Investitionen.
Um die kommunalen Investitionen 
zu stärken, ist ein Wachstumskli-
ma zu schaffen, von dem auch die 
Kommunen profitieren. Erst stabile 
Kommunalfinanzen ohne strukturelle 
Schieflagen im Gemeindefinanzsys-
tem kurbeln die Investitionstätig-
keit der Kommunen an und setzen 
Wachstumskräfte des Standortes 
Deutschlands frei.

5.4  Personal
Die Personalkosten stellen einen 
großen Fixkostenblock in den öffent-
lichen Haushalten dar. Im Zuge der 
Haushaltskonsolidierung sind die 
Personalkosten mehr und mehr in 
den Blickpunkt der öffentlichen Auf-
merksamkeit gerückt. Am Umfang 
des „Verwaltungsapparates“ wird oft 
„gemessen“, wie effizient Steuergel-
der eingesetzt werden.

Abb. 45: Zahl der Beschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1991 bis 2003 

 * Unmittelbarer öffentlicher Dienst (Kernhaushalte und Sonderrechnungen): Ämter, Behörden, Gerichte 
und rechtlich selbständige Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden, ohne Zweckverbände 
und Bundeseisenbahnvermögen und ohne mittelbaren öffentlichen Dienst (beispielsweise Bundesagen-
tur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Sozialversicherungsträger), Länder einschließlich Stadtstaaten, je-
weils per 30.06.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 46:  Zahl der Voll-  und Teilzeitbeschäftigten bei Bund, Ländern, Kommunen und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1991- 2003

 * Kernhaushalte und Sonderrechng. Länder einschließlich Stadtstaaten, jeweils per 30.6., Teilzeitbeschäf-
tigte: Beschäftigte, deren regelm. Arbeitszeit weniger als die übliche volle Wochenarbeitszeit eines Voll-
zeitbeschäftigten beträgt (einschließlich Altersteilzeit).

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Haben Bund, Länder und Gemeinden 
ihre Hausaufgaben gemacht, um in 
Zeiten knapper Kassen Personalkos-
ten zu sparen? Können sich die öffent-
lichen Haushalte durch Stellenabbau 
langfristig Handlungsspielräume 
verschaffen?

5.4.1  Stellenabbau bei Bund, Ländern 
und Gemeinden

Die Kommunen haben in den zurück-
liegenden Jahren ihre Haushalte in 
hohem Maße durch Stellenabbau 
konsolidiert. Noch stärker als der 
Bund und die Länder reduzierten sie 
ihre Beschäftigtenzahlen. Seit dem 
Jahr 1991 strichen die Gemeinden im 
Bereich des unmittelbaren öffent-

lichen Dienstes im Durchschnitt 
jährlich knapp 3 Prozent der Stellen. 
Der Bund verzichtete jährlich auf 2,3 
Prozent seiner Mitarbeiter, die Länder 
auf 1,5 Prozent (Abb. 45).
Um Personalkosten zu sparen und 
den Personalabbau sozialverträglich 
zu gestalten, wandelten sowohl der 
Bund als auch die Länder und Ge-
meinden einen Teil der Vollzeitstellen 
in Teilzeitstellen um. Die Länder bau-
ten zum Beispiel seit 1991 jährlich - 2,6 
Prozent ihrer Vollzeitstellen (- 47.500 
Stellen p.a.) ab und stockten auf der 
anderen Seite ihre Teilzeitstellen um 
jährlich + 2,5 Prozent (+ 12.750 Stellen 
p.a.) auf. Am stärksten reduzierten die 
Gemeinden ihren Personalbestand 
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5.5 Personal 
Die Personalkosten stellen einen großen Fix-

kostenblock in den öffentlichen Haushalten 

dar. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung 

sind die Personalkosten mehr und mehr in 

den Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksam-

keit gerückt. Am Umfang des „Verwaltungs-

apparates“ wird oft „gemessen“, wie effizient 

Steuergelder eingesetzt werden. 

Haben Bund, Länder und Gemeinden ihre 

Hausaufgaben gemacht, um in Zeiten knap-

per Kassen Personalkosten zu sparen? Kön-

nen sich die öffentlichen Haushalte durch 

Stellenabbau langfristig Handlungsspielräu-

me verschaffen? 

5.5.1 Stellenabbau bei Bund, Ländern und Gemeinden 

Die Kommunen haben in den zurückliegen-

den Jahren ihre Haushalte in hohem Maße 

durch Stellenabbau konsolidiert. Noch stärker 

als der Bund und die Länder reduzierten sie 

ihre Beschäftigtenzahlen. Seit dem Jahr 1991 

strichen die Gemeinden im Bereich des un-

mittelbaren öffentlichen Dienstes im Durch-

schnitt jährlich knapp 3 Prozent der Stellen. 

Der Bund verzichtete jährlich auf 2,3 Prozent 

seiner Mitarbeiter, die Länder auf 1,5 Prozent 

(Abb. 45). 
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Abb. 45: Zahl der Beschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2003  
 * Unmittelbarer öffentlicher Dienst (Kernhaushalte und Sonderrechnungen): Ämter, Behörden, Gerichte und rechtlich selb-

ständige Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden, ohne Zweckverbände und Bundeseisenbahnvermögen und 
ohne mittelbaren öffentlichen Dienst (bspw. Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Sozialversicherungsträger), 
Länder einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Um Personalkosten zu sparen und den Per-

sonalabbau sozialverträglich zu gestalten, 

wandelten sowohl der Bund als auch die 

Länder und Gemeinden einen Teil der Voll-

zeitstellen in Teilzeitstellen um. Die Länder 

bauten zum Beispiel seit 1991 jährlich 

-2,6 Prozent ihrer Vollzeitstellen (-47.500 

Stellen p.a.) ab und stockten auf der anderen 

Seite ihre Teilzeitstellen um jährlich 

+2,5 Prozent (+12.750 Stellen p.a.) auf. Am 

stärksten reduzierten die Gemeinden ihren 

Personalbestand (Abb. 46). Sie senkten die 

Vollzeitstellen um jährlich durchschnittlich 

57.200 (-4,6 % p.a.), und wandelten im Ge-
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genzug nur 8.300 Stellen jährlich (+1,9 % p.a.) in Teilzeitstellen um.
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Abb. 46: Zahl der Voll- u. Teilzeitbeschäftigten bei Bund, Ländern, Kommunen u. Entwicklung i. Jahresdurchschnitt d. Jahre 1991-2003 
* Kernhaushalte u. Sonderrechng. Länder einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06., Teilzeitbeschäftigte: Beschäftigte, deren 
regelm. Arbeitszeit weniger als die übliche volle Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten beträgt (einschl. Altersteilzeit).

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Entgegen ersten Vermutungen spielt die tra-

ditionelle Teilzeitbeschäftigung bei der auf 

Haushaltskonsolidierung gerichteten Perso-

nalpolitik der öffentlichen Hand keine Rolle. 

Vielmehr wurde das Instrument der Altersteil-

zeit genutzt, um Personalkosteneinsparungen 

zu erzielen. Vor allem die Länder schlossen 

Vereinbarungen über Altersteilzeit mit ihren 

älteren Mitarbeitern. Seit der Einführung der 

Altersteilzeit im Jahr 1999 verdoppelte sich 

die Mitarbeiterzahl in Altersteilzeit bei den 

Ländern fast jährlich. Bei Bund und Gemein-

den nahmen die Altersteilzeitstellen jährlich 

um gut die Hälfte zu (Abb. 47).
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(Abb. 46). Sie senkten die Vollzeit-
stellen um jährlich durchschnittlich 
57.200 (- 4,6 % p.a.), und wandelten 
im Gegenzug nur 8.300 Stellen jähr-
lich (+ 1,9 % p.a.) in Teilzeitstellen um.
Entgegen ersten Vermutungen spielt 
die traditionelle Teilzeitbeschäftigung 
bei der auf Haushaltskonsolidierung 
gerichteten Personalpolitik der öf-
fentlichen Hand keine Rolle. Vielmehr 
wurde das Instrument der Altersteil-
zeit genutzt, um Personalkostenein-
sparungen zu erzielen. Vor allem die 
Länder schlossen Vereinbarungen 
über Altersteilzeit mit ihren älteren 
Mitarbeitern. Seit der Einführung der 
Altersteilzeit im Jahr 1999 verdoppel-
te sich die Mitarbeiterzahl in Alters-
teilzeit bei den Ländern fast jährlich. 
Bei Bund und Gemeinden nahmen 
die Altersteilzeitstellen jährlich um 
gut die Hälfte zu (Abb. 47).
Je nach Dienstverhältnis vollzog sich 
der Personalabbau bei Beamten, 
Arbeitern und Angestellten unter-
schiedlich. In erster Linie wurde die 
Zahl der angestellten Arbeiter redu-
ziert. Die Gemeinden reduzierten seit 
1991 die Zahl der Arbeitsverträge mit 
Arbeitern jährlich um 27.900 (- 5,7 % 
p.a.) (Abb. 48). Auch gab es jährlich 
21.700 weniger Angestellte (- 2,1 % 
p.a.). Ein geringer Teil der eingespar-
ten Stellen wurde allerdings – oftmals 
um laufende Personalnebenkosten zu 
sparen – in Beamtenstellen umge-
wandelt. So stieg die Zahl der Beam-
ten bei den Gemeinden um jährlich 
durchschnittlich 750 (+ 0,4 % p.a.). 
Der Bund und die Länder stockten 
die Zahl ihrer Beamten relativ stärker 
auf als die Gemeinden: hier nahmen 
die Beamtenverhältnisse jährlich um 
+ 1,1 Prozent (Bund) und + 1,3 Prozent 
(Länder) zu. Darüber hinaus waren 
die Personaleinsparungen beim Bund 
geprägt durch eine geringere Zahl 
von Berufs-  und Zeitsoldaten (- 5.800 
p.a.).
Ein differenzierter Blick auf die Ent-
wicklung in West-  und Ostdeutsch-
land ist an dieser Stelle sinnvoll, 
denn die öffentlichen Haushalte in 
West-  und Ostdeutschland starteten 
nach der deutschen Einheit mit völlig 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
hinsichtlich ihres Personalbestan-
des. In Ostdeutschland waren die 
Verwaltungen überbesetzt. Seitdem 

Abb. 47:  Zahl der Teilzeitbeschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1999 bis 2003

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder einschließlich Stadtstaaten, jeweils per 30.06.
 ** 1999: Bund: 3.927, Länder 6.103 und Gemeinden 8.564 Beschäftigte in Altersteilzeit.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 48: Beschäftigte bei Bund, Ländern und Gemeinden (nach Dienstverhältnis) und Entwicklung im Jahres-
durchschnitt der Jahre 1991 bis 2003

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen (unmittelbarer öffentlicher Dienst), Länder West einschließlich 
Stadtstaaten, jeweils per 30.6.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Abb. 47: Zahl der Teilzeitbeschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1999 bis 

2003
 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06. 
 ** 1999: Bund: 3.927, Länder 6.103 und Gemeinden 8.564 Beschäftigte in Altersteilzeit. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Je nach Dienstverhältnis vollzog sich der Per-

sonalabbau bei Beamten, Arbeitern und 

Angestellten unterschiedlich. In erster Linie 

wurde die Zahl der angestellten Arbeiter re-

duziert. Die Gemeinden reduzierten seit 1991 

die Zahl der Arbeitsverträge mit Arbeitern 

jährlich um 27.900 (-5,7 % p.a.) (Abb. 48).

Auch gab es jährlich 21.700 weniger Ange-

stellte (-2,1 % p.a.). Ein geringer Teil der ein-

gesparten Stellen wurde allerdings – oftmals 

um laufende Personalnebenkosten zu sparen 

– in Beamtenstellen umgewandelt. So stieg 

die Zahl der Beamten bei den Gemeinden um 

jährlich durchschnittlich 750 (+0,4 % p.a.). 

Der Bund und die Länder stockten die Zahl 

ihrer Beamten relativ stärker auf als die Ge-

meinden: hier nahmen die Beamtenverhält-

nisse jährlich um +1,1 Prozent (Bund) und 

+1,3 Prozent (Länder) zu. Darüber hinaus 

waren die Personaleinsparungen beim Bund 

geprägt durch eine geringere Zahl von Be-

rufs- und Zeitsoldaten (-5.800 p.a.). 
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Abb. 48: Beschäftigte bei Bund, Ländern und Gemeinden (nach Dienstverhältnis) und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1991 bis 2003 
* Kernhaushalte und Sonderrechnungen (unmittelbarer öffentlicher Dienst), Länder West einschl. Stadtstaaten, jeweils per 
30.06.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Ein differenzierter Blick auf die Entwicklung in 

West- und Ostdeutschland ist an dieser Stelle 

sinnvoll, denn die öffentlichen Haushalte in 

West- und Ostdeutschland starteten nach der 

deutschen Einheit mit völlig unterschiedlichen 

Voraussetzungen hinsichtlich ihres Personal-

bestandes. In Ostdeutschland waren die 

Verwaltungen überbesetzt. Seitdem haben 

die ostdeutschen Länder und Gemeinden 

ihre Verwaltungen „verschlankt“ und massiv 

Personal abgebaut. Die Strukturen sind effi-

zienter geworden und haben sich dem West-

niveau angenähert. Vor allem die ostdeut-

schen Gemeinden setzten massiv den Rot-
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haben die ostdeutschen Länder 
und Gemeinden ihre Verwaltungen 
„verschlankt“ und massiv Personal 
abgebaut. Die Strukturen sind effizi-
enter geworden und haben sich dem 
Westniveau angenähert. Vor allem 
die ostdeutschen Gemeinden setzten 
massiv den Rotstift an. Sie kürzten im 
unmittelbaren öffentlichen Dienst 
seit 1991 jährlich durchschnittlich 
19.300 Stellen (- 7,2 % p.a.) (Abb. 49).
Die ostdeutschen Länder bauten jähr-
lich 9.600 Stellen (- 2,2 % p.a.) ab. Die 
westdeutschen Länder und Gemein-
den reduzierten ihre Stellen jährlich 
um - 1,3 Prozent (Länder: - 25.100 p.a., 
Gemeinden: - 16.300 p.a.). Sowohl in 
West-  wie in Ostdeutschland spielte 
die Altersteilzeit – und weniger die 
traditionelle Teilzeittätigkeit – beim 
Personalabbau eine Rolle. Jedoch wur-
den Altersteilzeitvereinbarungen so-
wohl in West wie Ost häufiger auf der 
Länderebene geschlossen (Abb. 50).
Ein Blick auf die Entwicklung bei 
den jeweiligen Dienstverhältnissen 
zeigt, dass die ostdeutschen Länder 
und Gemeinden seit der deutschen 
Einheit immer mehr Mitarbeitern den 
Beamtenstatus verliehen (Abb. 51).
Inzwischen hat auch hier eine ge-
wisse Annäherung an westdeutsche 
Relationen stattgefunden (Tabelle 4 
und Tabelle 5).
Bisher lag das Augenmerk auf der 
Zahl der Mitarbeiter im unmittelba-
ren öffentlichen Dienst. Zwar lässt 
sich so ein annähernder Vergleich 
herstellen. Genau genommen greifen 
die Angaben jedoch zu kurz, denn sie 
berücksichtigen nicht die Ausgliede-
rungen von Aufgabenbereichen in 
Unternehmen privater Rechtsform, 
die sowohl bei den Ländern wie auch 
bei den Gemeinden in den letzen 
Jahren rege erfolgten. 
Ein umfassendes Bild der Konsoli-
dierungsbemühungen der einzelnen 
Haushaltsebenen bezieht bei den 
Ländern auch die Beschäftigten im 
mittelbaren Landesdienst und bei 
den Gemeinden die Zweckverbände 
ein. Weiter sind bei Ländern und 
Gemeinden auch die Beschäftigten in 
Unternehmen privater Rechtsform zu 
berücksichtigen. Unter Einbeziehung 
aller Aufgabenbereiche zeigt sich, 
dass die Länder insgesamt seit 1993 

Abb. 49: Zahl der Beschäftigten bei Ländern und Kommunen in West-  und Ostdeutschland und Entwicklung im 
Jahresdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2003

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, alte Länder einschließlich Stadtstaaten, jeweils per 30.06.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 50: Zahl der Teilzeitbeschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1999 bis 2003 bei Ländern und Gemeinden in West-  und Ostdeutschland

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder West einschließlich Stadtstaaten, jeweils per 30.6.
 ** Länder West: 3.875, Gemeinden West: 6.116, Länder Ost: 2.228, Gemeinden Ost 2.448 Beschäftigte in

Altersteilzeit.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

jährlich  - 34.700 Stellen (- 1,5 % p.a.) 
abbauten (Vollzeitäquivalent). Sowohl 
im unmittelbaren Landesdienst wur-
den Stellen abgebaut (- 47.800 oder 
- 1,7 % p.a.), als auch in den „Ausglie-
derungen“ (- 2.100 oder - 4,8 % p.a.) 
(Abb. 52). Es vollzog sich eine Verschie-
bung des Personals zugunsten des 
mittelbaren Landesdienstes, zu dem 
vor allem die Sozialversicherungsträ-
ger der Länder sowie Hochschulen 
und Universitätskliniken gehören 
(+ 15.200 Stellen oder + 7,6 % p.a.).
Solche Verschiebungen des Personals 
vom unmittelbaren Landesdienst in 
andere Bereiche fanden sowohl in 
West-  als auch in Ostdeutschland 
statt. In Westdeutschland ging ein Teil 
der Beschäftigten in den mittelbaren 
Landesdienst (+ 15.000 oder + 8,9 % 

p.a.). In Ostdeutschland spielten 
Ausgliederungen von Aufgabenbe-
reichen – und damit von Personal – in 
privatrechtlich organisierte Unterneh-
men eine größere Rolle (+ 300 oder 
+ 12,6 % p.a.).
Obwohl es aufgrund von Umstruk-
turierungen in der Organisation der 
Aufgabenerfüllung Verschiebun-
gen des Personals gab, sparten die 
Länder sowohl in West-  als auch in 
Ostdeutschland per Saldo seit 1993 
jährlich 34.700 Stellen ein.
Die Gemeinden reduzierten ihre 
Stellen seit 1993 stärker als die Länder. 
Unter Einbeziehung der Zweckver-
bände und der „Ausgliederungen“ 
kürzten die Gemeinden bundesweit 
jährlich 40.200 Stellen (oder - 2,3 % 
p.a.) (Abb. 53). Ausgliederungen in 
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stift an. Sie kürzten im unmittelbaren öffentli-

chen Dienst seit 1991 jährlich durchschnittlich 

19.300 Stellen (-7,2 % p.a.) (Abb. 49).
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Abb. 49: Zahl der Beschäftigten bei Ländern und Kommunen in West- und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1991 bis 2003 
* Kernhaushalte und Sonderrechnungen, alte Länder einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Die ostdeutschen Länder bauten jährlich 

9.600 Stellen (-2,2 % p.a.) ab. Die westdeut-

schen Länder und Gemeinden reduzierten 

ihre Stellen jährlich um -1,3 Prozent (Länder: 

-25.100 p.a., Gemeinden: -16.300 p.a.). So-

wohl in West- wie in Ostdeutschland spielte 

die Altersteilzeit – und weniger die traditionel-

le Teilzeittätigkeit – beim Personalabbau eine 

Rolle. Jedoch wurden Altersteilzeitvereinba-

rungen sowohl in West wie Ost häufiger auf 

der Länderebene geschlossen (Abb. 50).
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Abb. 50: Zahl der Teilzeitbeschäftigten im unmittelbaren öffentlichen Dienst und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1999 bis 
2003 bei Ländern und Gemeinden in West- und Ostdeutschland 

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder West einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06. 
 ** Länder West: 3.875, Gemeinden West: 6.116, Länder Ost: 2.228, Gemeinden Ost 2.448 Beschäftigte in Altersteilzeit. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Ein Blick auf die Entwicklung bei den jeweili-

gen Dienstverhältnissen zeigt, dass die ost-

deutschen Länder und Gemeinden seit der 

deutschen Einheit immer mehr Mitarbeitern 

den Beamtenstatus verliehen (Abb. 51).
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Tabelle 4: 
Mitarbeiterstruktur in den west-  und ostdeutschen Gemeinden – nach 
Dienstverhältnis
 1991  2003

 Gemeinden Gemeinden Gemeinden Gemeinden
 West Ost West Ost

 Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten* in %

Angestellte 55,3 65,0 61,6 76,0

Arbeiter 32,2 34,7 24,1 18,8

Beamte 12,4  0,3 14,3  5,2
* Im unmittelbaren öffentlichen Dienst (Kernhaushalte und Sonderrechnungen).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

* Im unmittelbaren öffentlichen Dienst (Kernhaushalte und Sonderrechnungen).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Tabelle 5: 
Mitarbeiterstruktur in den west-  und ostdeutschen Ländern – nach 
Dienstverhältnis
 1991  2003

 Länder Länder Länder Länder  
 West Ost West Ost

 Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten* in %

Angestellte 37,1 86,9 30,9 59,8

Arbeiter 11,2 12,5  5,4  6,0

Beamte 51,7  0,6 63,7 34,2

Abb. 51:  Beschäftigte bei Ländern und Gemeinden in West-  und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahres-
durchschnitt der Jahre 1991- 2003

 * Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder West einschließlich Stadtstaaten, jeweils per 30.6.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

privatrechtlich organisierte Unterneh-
men oder Zweckverbände spielten bei 
den Gemeinden jedoch eine deutlich 
größere Rolle als bei den Ländern. 
Bundesweit standen der Verringe-
rung um jährlich - 51.000 Beschäftigte 
in den Kernhaushalten und in den 
rechtlich unselbständigen Sonder-
rechnungen Personalzuwächse in den 
privatrechtlich organisierten Unter-
nehmen und in den Zweckverbän-
den von insgesamt + 10.900 Stellen 
gegenüber.
Ebenso wie bei den Ländern verlief 
auf der Gemeindeebene die Entwick-
lung in West-  und Ostdeutschland 
gleichgerichtet. Im Westen wie im Os-
ten Deutschlands spielten Ausgliede-
rungen in privatrechtlich organisierte 
Unternehmen eine größere Rolle 
(West: + 9.100 Stellen oder + 6,1 % p.a., 
Ost: + 1.300 Stellen oder + 1,4 % p.a.). 
Auch gewannen in den ostdeutschen 
Gemeinden die Zweckverbände an 
Gewicht (+ 400 Stellen oder + 5,4 % 
p.a.), wenn auch auf niedrigem 
Niveau.
Alles in allem belegen die Personal-
zahlen das Bemühen der ostdeut-
schen Gemeinden, Personal abzubau-
en und die Verwaltungen effizienter 
zu strukturieren. Sie verringerten 
stärker als die Gemeinden im Westen 
ihren Personalbestand (West: - 1,1 % 
p.a., Ost: - 5,5 % p.a.) (Abb. 53). Auf der 
Länderebene lassen sich im Osten 
anhand der „ganzheitlichen“ Zahlen 
– d.h. beim Blick über den Kernhaus-
halt und die Sonderrechnungen des 
unmittelbaren Landeshaushalts 
hinaus – vergleichbare Konsolidierun-
gen nicht erkennen. Bei den Ländern 
wurden – sowohl in West wie Ost 
– seit 1993 jährlich nur 1,5 Prozent der 
Stellen abgebaut. Die ostdeutschen 
Länder dürften damit auch künftig 
über Konsolidierungspotenzial im 
Personalbereich verfügen.
Die Gemeinden nehmen Personal-
einsparungen dort vor, wo sie im 
Rahmen ihrer kommunalen Selbst-
verwaltung die größten Spielräume 
haben. Am geringsten sind die Spiel-
räume dort, wo Aufgaben gesetzlich 
fixiert sind. Am größten sind sie in 
Bereichen mit hohem Grad kommu-
naler Selbstverwaltung und geringen 
gesetzlichen Vorgaben. So verwun-
dert es nicht, dass die Kommunen in 

68

Beschäftigte der Länder West*

1.070 1.127

546

769

96
231

0
200
400
600

800
1.000
1.200
1.400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tsd.
Beamte u. Richter

Angestellte
Arbeiter

Beschäftigungsentwicklung 
bei den Ländern West*

Jahresdurchschnitt 1991-2003

-2,8%

-7,1%

-1,3%

0,4%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

Beamte u.
Richter

Ange-
stellte Arbeiter

Durch-
schnitt

Beschäftigte der Gemeinden West*

702738

166 163

430

274

0

200

400

600

800

1.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tsd.
Angestellte

Beamte
Arbeiter

Beschäftigungsentwicklung 
bei den Gemeinden West*
Jahresdurchschnitt 1991-2003

-0,4%

-3,7%

-1,3%

-0,2%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%
Beamte

Ange-
stellte Arbeiter

Durch-
schnitt

Beschäftigte der Länder Ost*

436

231

132

3
23

63
0

100

200

300

400

500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tsd.
Angestellte

Beamte u. Richter

Arbeiter

Beschäftigungsentwicklung 
bei den Ländern Ost*

Jahresdurchschnitt 1991-2003

-5,2% -8,0%
-2,2%

37,9%

-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Beamte u.
Richter

Ange-
stellte Arbeiter

Durch-
schnitt

Beschäftigte der Gemeinden Ost*

206

430

230

51
2 140

100

200

300

400

500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tsd.
Angestellte

Arbeiter

Beamte

Beschäftigungsentwicklung 
bei den Gemeinden Ost*
Jahresdurchschnitt 1991-2003

-6,0%
-11,8%

-7,2%

19,3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%
Beamte

Ange-
stellte Arbeiter

Durch-
schnitt

Abb. 51: Beschäftigte bei Ländern u. Gemeinden in West- und Ostdeutschland u. Entwicklung i. Jahresdurchschnitt d. Jahre 1991-2003 
* Kernhaushalte und Sonderrechnungen, Länder West einschl. Stadtstaaten, jeweils per 30.06. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Inzwischen hat auch hier eine gewisse Annä-

herung an westdeutsche Relationen stattge-

funden (Tabelle 4 und Tabelle 5).



www.dstgb.de32 Datenreport Kommunalfinanzen 2005                 7- 8/2005 7- 8/2005                 Datenreport Kommunalfinanzen 33www.dstgb.de

Abb. 52:  Beschäftigte der Länder in West-  und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1993 bis 2003

 * Vollzeitäquivalent, Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst (Kernhaushalte und Sonderrechnun-
gen), im mittelbaren Landesdienst und in ausgegliederten Einheiten, jeweils per 30.6.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 53:  Beschäftigte der Gemeinden in West-  und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der 
Jahre 1993 bis 2003

 * Vollzeitäquivalent, Beschäftigte i. Kernhaushalten, Sonderrechng., Zweckverbänden, „Ausgliederungen“, 
jeweils per 30.06.

 ** Rechtlich unselbständige Einheiten mit kaufmännischem Rechnungswesen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

den zurückliegenden Jahren knapper 
Kassen vor allem im Bereich Gesund-
heit, Sport und Erholung (- 5,0 % p.a.) 
einsparten (Abb. 54). Hier wirken sich 
zwar Umwandlungen kommunaler 
Krankenhäuser in privatrechtliche 
Organisationsformen aus. Aber auch 
außerhalb der Krankenhäuser bauten 
die Kommunen massiv Stellen ab. Die 
Menschen spürten diese Einschnitte 
unmittelbar zum Beispiel in Form 
geringerer kommunaler Freizeitan-
gebote.
Öffentliche Einrichtungen sowie 
der öffentliche Personennahverkehr 
waren ebenfalls relativ stark vom Per-
sonalabbau betroffen (ca. - 4 % p.a.). 
Auch in Schulen und Kultureinrich-
tungen wurde der Rotstift angesetzt. 
Sollen kommunale Leistungen auch 
in Zukunft bedarfsgerecht angeboten 
werden, stößt der Personalabbau an 
natürliche Grenzen. Nur der Abbau 
von gesetzlichen Vorgaben in weiten 
Teilen der einzelnen kommunalen 
Aufgabenfelder kann künftig Spiel-
räume schaffen und Personalabbau 
weiter ermöglichen.

5.4.2  Personalausgaben der
Kommunen im Vergleich zu 
Bund und Ländern

Trotz Personalabbaus gelang es Bund, 
Ländern und Gemeinden nicht, die 
Personalausgaben zurückzuführen. 
Lediglich deren Wachstum konnte be-
grenzt werden. Seit 1991 entwickelten 
sich die Personalausgaben der Länder 
am dynamischsten (+ 2,7 % p.a.). Der 
Bund und die Gemeinden reduzierten 
den Anstieg ihrer Personalausgaben 
auf + 0,7 Prozent bzw. + 0,8 Prozent 
jährlich (Abb. 55).
Der Vollständigkeit halber müssten 
an dieser Stelle auch die Personal-
ausgaben beziffert werden, die 
jährlich für die Beschäftigten in den 
ausgegliederten Einheiten anfallen 
(beispielsweise Hochschulen, Kliniken 
etc.). Diese werden jedoch in der 
Statistik nicht erfasst. Mangels ver-
gleichbarer statistischer Daten muss 
der Haushaltsvergleich deshalb auf 
die Kernhaushalte und Sonderrech-
nungen beschränkt bleiben. Insofern 
dienen die Daten der Orientierung; 
die aufgezeigte Entwicklung veran-
schaulicht den Trend.
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Abb. 52: Beschäftigte der Länder in West- und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1993 bis 2003 
* Vollzeitäquivalent, Beschäftigte im unmittelbaren Landesdienst (Kernhaushalte u. Sonderrechnungen), im mittelbaren Lan-
desdienst und in ausgegliederten Einheiten, jeweils per 30.06. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 
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Abb. 53: Beschäftigte der Gemeinden in West- und Ostdeutschland und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1993 bis 2003 
* Vollzeitäquivalent, Beschäftigte i. Kernhaushalten, Sonderrechng., Zweckverbänden, „Ausgliederungen“, jeweils per 30.06. 

 ** Rechtlich unselbständige Einheiten mit kaufmännischem Rechnungswesen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die Gemeinden nehmen Personaleinsparun-

gen dort vor, wo sie im Rahmen ihrer kom-

munalen Selbstverwaltung die größten Spiel-

räume haben. Am geringsten sind die Spiel-

räume dort, wo Aufgaben gesetzlich fixiert 

sind. Am größten sind sie in Bereichen mit 

hohem Grad kommunaler Selbstverwaltung 

und geringen gesetzlichen Vorgaben. So 

verwundert es nicht, dass die Kommunen in 

den zurückliegenden Jahren knapper Kassen 

vor allem im Bereich Gesundheit, Sport und 

Erholung (-5,0 % p.a.) einsparten (Abb. 54).

Hier wirken sich zwar Umwandlungen kom-

munaler Krankenhäuser in privatrechtliche 

Organisationsformen aus. Aber auch außer-

halb der Krankenhäuser bauten die Kommu-

nen massiv Stellen ab. Die Menschen spür-

ten diese Einschnitte unmittelbar zum Bei-

spiel in Form geringerer kommunaler Frei-

zeitangebote. 
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Abb. 54:  Entwicklung der Beschäftigten der Kommunen in den einzelnen Aufgabenbereichen im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1998 bis 2003

 * Kernhaushalte, Vollzeitäquivalent. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die Personalausgaben binden einen 
Großteil öffentlicher Gelder, die damit 
für andere Aufgaben nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Deshalb kommt 
dem Personalabbau eine zentrale Rol-
le beim effizienten Einsatz knapper 
öffentlicher Mittel zu. Bund, Länder 
und Gemeinden haben in den zurück-
liegenden Jahren massive Konsolidie-
rungsanstrengungen unternommen 
und Personal abgebaut. Ohne diese 
Anstrengungen hätte die Ausgaben-
entwicklung einen weitaus steileren 
Verlauf genommen (Abb. 56). Haus-
haltsdefizit und Netto- Kreditaufnah-
me wären höher ausgefallen; über die 
Zinszahlungen für zusätzliche Kredite 
würden sich die negativen Auswir-
kungen in den nächsten Haushalts-
jahren fortpflanzen.
Trotz des Personalabbaus blieben 
und bleiben die finanziellen Spiel-
räume eng begrenzt. Es wurden 
und werden nicht tatsächlich Mittel 
frei, die an anderer Stelle eingesetzt 
werden können, beispielsweise um 
Zukunftsinvestitionen etwa im Bil-
dungsbereich zu finanzieren.
Leider bewegen sich die Personalaus-
gaben nicht in gleichem Maße nach 

Abb. 55:  Personalausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1991 bis 2003

 * Ohne Sondervermögen und Sozialversicherung.
 ** Bis 1997 einschließlich Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kfm. Rechnungswesen, ab 1998 ohne 

Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kfm. Rechnungswesen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

unten wie die Personalzahlen. Zu 
hoch sind die Versorgungsleistungen, 
die die Gebietskörperschaften für 
ihre ehemaligen Mitarbeiter tragen. 
Denn unabhängig vom Personalbe-
stand strapazieren die Pensionszah-
lungen an Beamte, Richter und Solda-
ten die öffentlichen Kassen sehr.
Im West- Ost- Vergleich ergibt sich 
hinsichtlich der Versorgungsleis-
tungen ein unterschiedliches Bild: 
Im Osten liegen die Pensionszah-
lungen für ehemalige Mitarbeiter 
auf noch niedrigem Niveau und 
können deshalb vernachlässigt 
werden. Allerdings sind die Zahlun-
gen der Ost- Länder im Rahmen des 
Anspruchs-  und Anwartschaftsü-
berführungsgesetzes (AAÜG) in den 
letzten Jahren sprunghaft gestiegen 
(Bund und Ost- Länder erstatten der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
einen Teil der Zahlungen an Rentner, 
die in DDR- Zeiten Ansprüche aus 
Zusatz-  und Sonderversorgungssys-
temen erworben haben8). Im Jahr 
1994 erstatteten die Ost- Länder nach 
dem AAÜG 770 Millionen Euro, im 
Jahr 2002 waren es bereits 2,6 Milli-
arden Euro. Ab dem Jahr 2005 ist mit 

rückläufigen AAÜG- Erstattungen zu 
rechnen, da das Ausmaß an Einmal-
zahlungen (Erstattung rückwirkend 
geleisteter Rentenzahlungen als 
Folge gerichtlicher Entscheidungen) 
zurückgeht.
Die Versorgungslasten bergen 
gleichermaßen für Länder und Ge-
meinden in West und Ost erhebliche 
Haushaltsrisiken für die Zukunft.
Auch Tariferhöhungen sorgen dafür, 
dass die Früchte der Konsolidierungs-
anstrengungen durch Personalabbau 
eher klein ausfallen.
Dennoch spielt der Personalabbau 
für die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte eine zentrale Rolle! 
Die zurückliegenden Konsolidie-
rungsmaßnahmen sind ein wichtiger 
Grundstein für die aktuelle und 
künftige Handlungsfähigkeit der 
Gebietskörperschaften.
Der konsequente Personalabbau hat 
sich beim Bund (Abbau von Be-
rufs-  und Zeitsoldaten) und bei den 
Gemeinden (auch unter Berücksich-
tigung ausgegliederter Einheiten) 
noch am ehesten in Einsparungen 
niedergeschlagen. Die Gemeinden 
bauten seit 1991 jährlich - 2,9 Prozent 
ihrer Stellen ab und konnten damit 
den jährlichen Ausgabenanstieg für 
Personal auf + 0,8 Prozent begrenzen 
(Abb. 56).
Unter Einbeziehung der Krankenhäu-
ser und Hochschulkliniken, die seit 
1998 nicht mehr in den vorliegenden 
Daten enthalten sind, fiele freilich die 
aufgezeigte Dynamik der Personal-
ausgaben bei Ländern und Gemein-
den stärker aus.

5.4.3 Personalausgaben der
Kommunen in West-  und Ost-
deutschland

Wegen der unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Strukturen 
in West-  und Ostdeutschland ist es 
sinnvoll, die Entwicklung der Perso-
nalausgaben im West- Ost- Vergleich 
zu betrachten: Seit 1998 gaben die 
westdeutschen Kommunen jährlich 
+ 1,4 Prozent zusätzlich für Personal 
aus, obwohl sie stetig ihr Personal 
reduzierten (Abb. 57). Allein den 
ostdeutschen Kommunen gelang es 
infolge überproportionalen Perso-
nalabbaus ihre Ausgaben zu senken.

8  Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, S. 417.
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Abb. 54: Entwicklung der Beschäftigten der Kommunen in den einzelnen Aufgabenbereichen im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 
2003

 * Kernhaushalte, Vollzeitäquivalent.  
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Öffentliche Einrichtungen sowie der öffentli-

che Personennahverkehr waren ebenfalls 

relativ stark vom Personalabbau betroffen 

(ca. -4 % p.a.). Auch in Schulen und Kultur-

einrichtungen wurde der Rotstift angesetzt.  

Sollen kommunale Leistungen auch in Zu-

kunft bedarfsgerecht angeboten werden, 

stößt der Personalabbau an natürliche Gren-

zen. Nur der Abbau von gesetzlichen Vorga-

ben in weiten Teilen der einzelnen kommuna-

len Aufgabenfelder kann künftig Spielräume 

schaffen und Personalabbau weiter ermögli-

chen.

5.5.2 Personalausgaben der Kommunen im Vergleich zu Bund und Ländern 

Trotz Personalabbaus gelang es Bund, Län-

dern und Gemeinden nicht, die Personalaus-

gaben zurückzuführen. Lediglich deren 

Wachstum konnte begrenzt werden. Seit 

1991 entwickelten sich die Personalausga-

ben der Länder am dynamischsten (+2,7 % 

p.a.). Der Bund und die Gemeinden reduzier-

ten den Anstieg ihrer Personalausgaben auf 

+0,7 Prozent bzw. +0,8 Prozent jährlich 

(Abb. 55).

Der Vollständigkeit halber müssten an dieser 

Stelle auch die Personalausgaben beziffert 

werden, die jährlich für die Beschäftigten in 

den ausgegliederten Einheiten anfallen 

(bspw. Hochschulen, Kliniken etc.). Diese 

werden jedoch in der Statistik nicht erfaßt. 

Mangels vergleichbarer statistischer Daten 

muss der Haushaltsvergleich deshalb auf die 

Kernhaushalte und Sonderrechnungen be-

schränkt bleiben. Insofern dienen die Daten 

der Orientierung; die aufgezeigte Entwicklung 

veranschaulicht den Trend. 
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Abb. 55: Personalausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2003 
 * Ohne Sondervermögen und Sozialversicherung. 
 ** Bis 1997 einschl. Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kfm. Rechnungswesen, ab 1998 ohne Krankenhäuser und 

Hochschulkliniken mit kfm. Rechnungswesen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Die Personalausgaben binden einen Großteil 

öffentlicher Gelder, die damit für andere Auf-

gaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Des-

halb kommt dem Personalabbau eine 

zentrale Rolle beim effizienten Einsatz knap-

per öffentlicher Mittel zu. Bund, Länder und 

Gemeinden haben in den zurückliegenden 

Jahren massive Konsolidierungsanstrengun-

gen unternommen und Personal abgebaut. 

Ohne diese Anstrengungen hätte die Ausga-

benentwicklung einen weitaus steileren Ver-

lauf genommen (Abb. 56). Haushaltsdefizit 

und Netto-Kreditaufnahme wären höher aus-

gefallen; über die Zinszahlungen für zusätzli-

che Kredite würden sich die negativen Aus-

wirkungen in den nächsten Haushaltsjahren 

fortpflanzen. 

Trotz des Personalabbaus blieben und blei-

ben die finanziellen Spielräume eng be-

grenzt. Es wurden und werden nicht tatsäch-

lich Mittel frei, die an anderer Stelle einge-

setzt werden können, bspw. um Zukunftsin-

vestitionen etwa im Bildungsbereich zu finan-

zieren.

Leider bewegen sich die Personalausgaben 

nicht in gleichem Maße nach unten wie die 

Personalzahlen. Zu hoch sind die Versor-

gungsleistungen, die die Gebietskörperschaf-

ten für ihre ehemaligen Mitarbeiter tragen. 

Denn unabhängig vom Personalbestand 

strapazieren die Pensionszahlungen an Be-

amte, Richter und Soldaten die öffentlichen 

Kassen sehr. 

Im West-Ost-Vergleich ergibt sich hinsichtlich 

der Versorgungsleistungen ein unterschiedli-

ches Bild: Im Osten liegen die Pensionszah-

lungen für ehemalige Mitarbeiter auf noch 

niedrigem Niveau und können deshalb ver-

nachlässigt werden. Allerdings sind die Zah-

lungen der Ost-Länder im Rahmen des An-

spruchs- und Anwartschaftsüberführungsge-

setzes (AAÜG) in den letzten Jahren sprung-

haft gestiegen (Bund und Ost-Länder erstat-

ten der gesetzlichen Rentenversicherung 

einen Teil der Zahlungen an Rentner, die in 

DDR-Zeiten Ansprüche aus Zusatz- und 

Sonderversorgungssystemen erworben ha-

ben8). Im Jahr 1994 erstatteten die Ost-

Länder nach dem AAÜG 770 Millionen Euro, 

im Jahr 2002 waren es bereits 2,6 Milliarden 

Euro. Ab dem Jahr 2005 ist mit rückläufigen 

AAÜG-Erstattungen zu rechnen, da das 

Ausmaß an Einmalzahlungen (Erstattung 

rückwirkend geleisteter Rentenzahlungen als 

Folge gerichtlicher Entscheidungen) zurück-

geht.
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Abb. 56:  Beschäftigte und Personalausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1991- 2003

 * Unmittelbarer öffentlicher Dienst ohne Sondervermögen und Sozialversicherung, Ausgaben einschließ-
lich Versorgungs-  und Fürsorgeleistungen.

 ** Bis 1997 einschließlich, ab 1998 ohne Personalausgaben der Krankenhäuser/Hochschulkliniken mit 
kaufmännischem Rechnungswesen.

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 57:  Personalausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
 * Ohne Stadtstaaten, ohne Ausgliederungen.
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des

Finanzplanungsrates).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

5.5  Zinsen
Der Verlauf der kommunalen Zins-
ausgaben wird durch zwei Entwick-
lungen geprägt. Zum einen hielten 
die Kommunen ihre Verschuldung am 
Kapitalmarkt stabil. Dazu waren sie 
infolge knapper Kassen und aufgrund 
der Restriktionen des gemeindlichen 
Haushaltsrechts gezwungen. Zum 
anderen setzt sich der Zinsverfall seit 
1991 fast kontinuierlich fort – mit 
Tiefstständen in 1998 und 2003. Die 
Gemeinden profitierten vom nied-
rigen Zinsniveau und sicherten sich 
– vor allem Ende der neunziger Jahre 
– neue Finanzierungsmittel zu relativ 
günstigen Konditionen.
Ausgehend vom niedrigen Niveau 
des Jahres 2003 scheint eine Trend-
umkehr erreicht. Die Zinsausgaben-
entwicklung zeigt wieder nach oben 
(Abb. 58). Die Erwartungen gründen 
sich auf einer verstärkten Inanspruch-
nahme von Kassenkrediten sowie 
einem höheren Zinsniveau.
Um sich dauerhafte Haushaltsspiel-
räume zu erschließen, betreiben 
die Kommunen weiterhin eine auf 
Schuldenabbau gerichtete Haushalts-
politik.

Abb. 58:  Zinsausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
 * Ohne Stadtstaaten.
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November- Schätzung 2004, 2006- 2008 Mai- Schätzung 2004 des

Finanzplanungsrates).
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates.

6    Verschuldung
Ein Indiz für die Lage der öffentlichen 
Haushalte ist der Schuldenstand. An-
ders als bei Bund und Ländern ist eine 
angespannte kommunale Finanzlage 
nicht primär an der Netto-Neuver-
schuldung am Kapitalmarkt zu erken-
nen. Es sind vielmehr die Kassenkre-
dite, deren Anstieg ein alarmierendes 
Zeichen für die fehlende finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Kommunen 
ist. Wie haben sich die Schulden der 
Kommunen entwickelt? Welchen 
Verlauf haben die Kassenkredite 
– als Indiz für fehlende finanzielle 
Leistungsfähigkeit – genommen, und 
welche Bedeutung haben Kassenkre-
dite für die Kommunen im Vergleich 
zu Bund und Ländern?

6.1  Langfristige Verschuldung
Die öffentliche Hand hat ihre Verschul-
dung am Kapitalmarkt Jahr für Jahr 
ausgeweitet. Teilweise wurden neue 
Kredite aufgenommen, um fällige 
Kredite abzulösen oder gar um nur die 
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Abb. 56: Beschäftigte u. Personalausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt d. Jahre 1991-2003 
* Unmittelbarer öffentlicher Dienst ohne Sondervermögen und Sozialversicherung, Ausgaben einschließlich Versorgungs- und 
Fürsorgeleistungen. 

 ** Bis 1997 einschl., ab 1998 ohne Personalausgaben d. Krankenhäuser/Hochschulkliniken m. kaufmänn. Rechnungswesen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

5.5.3 Personalausgaben der Kommunen in West- und Ostdeutschland 

Wegen der unterschiedlichen Voraussetzun-

gen und Strukturen in West- und Ostdeutsch-

land ist es sinnvoll, die Entwicklung der Per-

sonalausgaben im West-Ost-Vergleich zu 

betrachten: Seit 1998 gaben die westdeut-

schen Kommunen jährlich +1,4 Prozent zu-

sätzlich für Personal aus, obwohl sie stetig ihr 

Personal reduzierten (Abb. 57). Allein den 

ostdeutschen Kommunen gelang es infolge 
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überproportionalen Personalabbaus ihre Aus- Ausgaben zu senken. 
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Abb. 57: Personalausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003  
 * Ohne Stadtstaaten, ohne Ausgliederungen. 
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

5.6 Zinsen 
Der Verlauf der kommunalen Zinsausgaben 

wird durch zwei Entwicklungen geprägt. Zum 

einen hielten die Kommunen ihre Verschul-

dung am Kapitalmarkt stabil. Dazu waren sie 

infolge knapper Kassen und aufgrund der 

Restriktionen des gemeindlichen Haushalts-

rechts gezwungen. Zum anderen setzt sich 

der Zinsverfall seit 1991 fast kontinuierlich 

fort – mit Tiefstständen in 1998 und 2003. Die 

Gemeinden profitierten vom niedrigen Zinsni-

veau und sicherten sich – vor allem Ende der 

neunziger Jahre – neue Finanzierungsmittel 

zu relativ günstigen Konditionen. 

Ausgehend vom niedrigen Niveau des Jahres 

2003 scheint eine Trendumkehr erreicht. Die 

Zinsausgabenentwicklung zeigt wieder nach 

oben (Abb. 58). Die Erwartungen gründen 

sich auf einer verstärkten Inanspruchnahme 

von Kassenkrediten sowie einem höheren 

Zinsniveau. 

Um sich dauerhafte Haushaltsspielräume zu 

erschließen, betreiben die Kommunen wei-

terhin eine auf Schuldenabbau gerichtete 

Haushaltspolitik.
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Abb. 58: Zinsausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003  
 * Ohne Stadtstaaten. 
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und des Finanzplanungsrates. 
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überproportionalen Personalabbaus ihre Aus- Ausgaben zu senken. 
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Abb. 57: Personalausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003  
 * Ohne Stadtstaaten, ohne Ausgliederungen. 
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Abb. 58: Zinsausgaben der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003  
 * Ohne Stadtstaaten. 
 ** Ab 2004 Schätzung (2004/2005 November-Schätzung 2004, 2006-2008 Mai-Schätzung 2004 des Finanzplanungsrates). 
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laufenden Zinsen zu bedienen. Oftmals 
ist nur noch eine möglichst niedrige 
Netto- Neuverschuldung das Ziel.
Die langfristige Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte am Kapital-
markt wird auch als „ordentliche“ 
Verschuldung bezeichnet. Am Kapital-
markt werden Kredite mit länger-
fristiger Laufzeit aufgenommen. Die 
Konditionen sind vergleichsweise 
günstig; Anschlussfinanzierungen 
werden seltener (mittel-  bis lang-
fristig) benötigt, was eine gewisse 
Planungssicherheit verschafft.

6.1.1  Langfristige Verschuldung
der Kommunen im Vergleich zu 
Bund und Ländern

Am Jahresende 2003 waren Bund, 
Länder und Gemeinden bei ihren 
Gläubigern am Kapitalmarkt mit etwa 
1.280 Milliarden Euro verschuldet. Die 
immensen Zinszahlungen, die für diese 
Summe jährlich von den öffentlichen 
Haushalten zu leisten sind, verhindern 
oft, Konsolidierungserfolge in echte 
Handlungsspielräume umzusetzen.
In der Entwicklung der Verschuldung 
am Kapitalmarkt tritt daher ganz 
deutlich die dramatische Situation 
der öffentlichen Finanzen zutage. Die 
Haushaltsdefizite von Bund und Län-
dern wurden und werden am Kapital-
markt gedeckt. So erhöhte der Bund 
seine Kapitalmarktkredite seit 1998 
um jährlich ca. neun Prozent, die Län-
der weiteten ihre Kapitalmarktkredite 
um gut fünf Prozent im Jahresdurch-
schnitt aus (Abb. 59). Die Kommunen 
hielten ihre Kapitalmarktverschul-
dung stabil auf dem Niveau von 1998, 
was jedoch nicht heißt, dass sie im 
Vergleich zu Bund und Ländern nicht 
auf Kredite zur Finanzierung ihrer 
Aufgaben angewiesen waren.

Abb. 59: Schulden der öffentlichen Haushalte am Kapitalmarkt sowie bei öffentlichen Haushalten und Entwick-
lung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003

 * Jeweils per 31.12., Länder einschließlich Stadtstaaten.
 ** 2000 +  2001 Sondertilgungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der UMTS- Lizenzen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Grundsätzlich schlägt sich die kom-
munale Finanznot weniger in den 
Kapitalmarktschulden nieder. Der 
Griff nach zusätzlichen Kapitalmarkt-
krediten ist den Kommunen aufgrund 
haushaltsrechtlicher Restriktionen 
verwehrt. Ohne dauerhafte finanziel-
le Leistungsfähigkeit („freie Spitze“) 
dürfen keine „ordentlichen“ Kredite 
aufgenommen werden oder anders 
gesagt: Die Kommunen haben die aus 
der Kreditaufnahme resultierenden 
Verpflichtungen mit ihrer dauern-
den Leistungsfähigkeit in Einklang 
zu bringen. Diese Maßgabe zeigt 
Wirkung: in Zeiten knapper Kassen 
bauten die Kommunen ihre Schulden 
am Kapitalmarkt ab. Anders als Bund 
und Ländern ist ihnen der Gang zum 
Kreditmarkt verwehrt.
Im Gemeindehaushaltsrecht ist die 
jüngste Forderung des Bundesrech-
nungshofs nach einer „Schulden-
bremse mit mehr Biss“9 bereits umge-
setzt. Der Bundesrechnungshof wies 
angesichts der steigenden Verschul-
dung kürzlich darauf hin, dass sich die 
Kopplung der zulässigen Netto- Neu-
verschuldung an die Investitionen in 
der Haushaltspraxis als ungeeignet 
erwiesen habe, eine wirksame Schul-
denbegrenzung herzustellen.
Eine „Schuldenbremse mit Biss“ solle 
sich nach den Vorstellungen der Rech-
nungsprüfer an den Bestimmungen 
beispielsweise der Schweizer Bundes-
verfassung10 orientieren. „Der prinzipi-
elle Verzicht auf einen Haushaltsaus-
gleich durch Kreditaufnahme wäre ein 
wesentlicher Beitrag, um langfristig 
die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte gerade im Hinblick auf die 
wachsenden intergenerativen Belas-
tungen zu gewährleisten“, mahnen 

die Prüfer. Deshalb solle der Haus-
haltsausgleich in wirtschaftlichen 
Normalzeiten ohne Kreditaufnahme 
möglich sein. Nur ausnahmsweise 
– etwa in Zeiten eines wirtschaftli-
chen Abschwungs – dürften Kredite 
aufgenommen werden, die innerhalb 
eines jeweils festzulegenden Zeit-
raums getilgt sein müssen.
Die „Schuldenbremse“, die die Prüfer 
für den Bund anmahnen, ist im 
Gemeindehaushaltsrecht bereits 
verankert und zeigt ihre Wirkung: in 
Zeiten knapper Kassen wurden die 
Kapitalmarktschulden nicht etwa 
erhöht, sondern per Saldo sogar 
zurückgeführt. Jedoch täuscht der 
Eindruck, die Gemeinden hätten aus-
geglichene Haushalte. Die Gemeinden 
sind ebenso wie Bund und Länder seit 
Ende der neunziger Jahre mit rück-
läufigen Einnahmen konfrontiert, die 
sie – wegen gesetzlich vorgegebener 
Aufgaben-  und Ausgabenverpflich-
tungen – nicht durch Ausgabenredu-
zierungen auffangen konnten. Um 
weiterhin die laufenden Ausgaben 
finanzieren zu können, griffen die 
Kommunen verstärkt auf den kurzfris-
tigen Kassenkredit (6.2) zurück. Somit 
zwang die Finanzkrise die Städte und 
Gemeinden seit Ende der neunziger 
Jahre mehr und mehr, das sinnvolle 
Instrument der „Schuldenbremse“ zu 
umgehen.

6.1.2  Langfristige Verschuldung
der Kommunen in West-  und 
Ostdeutschland

Während im Bundesdurchschnitt 
die Kommunen ihre Kapitalmarkt-
verschuldung bis heute etwa auf 
dem Niveau des Jahres 1998 hielten, 
lief die Entwicklung in West-  und 
Ostdeutschland auseinander. Die ost-
deutschen Kommunen hatten Ende 
2003 etwa 120 Millionen Euro mehr 
Schulden als noch 1998; die westdeut-
schen Kommunen konnten in diesen 
fünf Jahren per Saldo ca. 730 Millio-
nen Euro Schulden tilgen (Abb. 60).

6.2  Kurzfristige Verschuldung
Während es sich bei den Kapital-
marktkrediten um die sogenannten 
„ordentlichen“ Schulden handelt, 
sind die Kassenkredite für vorüberge-

9  Bundesrechnungshof, S. 86.
10 In Artikel 126 der Schweizer Bundesverfassung wurde im Jahr 2001 eine sogenannte Schuldenbremse eingeführt. 

Danach haben sich die Ausgaben grundsätzlich an den im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden ordentli-
chen Einnahmen zu orientieren. Bei Überschreiten sind die Mehrausgaben in den Folgejahren zu kompensieren.
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Abb. 59: Schulden der öffentlichen Haushalte am Kapitalmarkt sowie bei öffentlichen Haushalten und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Jeweils per 31.12., Länder einschl. Stadtstaaten. 

 ** 2000 + 2001 Sondertilgungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der UMTS-Lizenzen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Abb. 60: Langfristige Schulden der Kommunen (Schulden am Kapitalmarkt und bei öffentlichen Haushalten) und 
Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003

 * Jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

hende Liquiditätsengpässe vorge-
sehen. Streng genommen darf ein 
Kassenkredit nur zur Finanzierung 
eines Kassendefizits und nicht eines 
Haushaltsdefizits aufgenommen wer-
den. Sie werden deshalb auch als Kas-
senverstärkungskredite bezeichnet, 
sollen die Liquidität im Haushaltsjahr 
sicherstellen und Schwankungen im 
Geldeingang im Laufe eines Haus-
haltsjahres ausgleichen. Kassenkre-
dite sind eine Art Vorfinanzierung 
der im Haushaltsplan veranschlagten 
Einnahmen.
Kassenkredite dürfen nicht uner-
wähnt bleiben, wenn das Bild von 
der kommunalen Verschuldung 
vollständig sein soll. Denn Kassen-
kredite spielen für die Gemeinden 
eine erhebliche Rolle (Abb. 63, Seite 
37). Anders als Bund und Ländern ist 
den Gemeinden der Zugang zum Ka-
pitalmarkt bei fehlender Finanzaus-
stattung haushaltsrechtlich verwehrt 
(„Schuldenbremse“).

6.2.1 Kurzfristige Verschuldung
der Kommunen im Vergleich zu 
Bund und Ländern

Angesichts der hohen Bedeutung der 
Kassenkredite für die Finanzierung 
der kommunalen Haushalte wiegt die 
verstärkte Inanspruchnahme dieses 
Finanzierungsinstruments für die 
Kommunen besonders schwer! Am 
Ende des Jahres 2003 waren die Kom-
munen mit 16 Milliarden Euro in Form 
von Kassenkrediten verschuldet (Abb. 
61). Fünf Jahres zuvor waren es noch 
5,8 Milliarden Euro; dies entspricht 
einem jährlichen Zuwachs von gut 
zwei Milliarden Euro oder gut + 22 (!) 
Prozent.
Der Bund weitete seinen Bestand an 
Kassenkrediten seit 1998 um jährlich 
etwa eine Milliarde Euro aus (+ 31,8 % 
p.a.). Die Länder verzeichnen einen 
jährlichen Zuwachs von ca. + 950 
Millionen Euro (+ 16,8 % p.a.).
Die Entwicklung verdeutlicht, dass 
der formal kurzfristige Kassenkredit 
von den Kommunen inzwischen der 
Beschaffung dauerhafter Finanzie-
rungsmittel für kommunale Aufga-
ben dient. Zum Teil werden sogar die 
Gehälter der Mitarbeiter über Kassen-
kredite finanziert. Schon längst hat 
der eigentliche Zweck des Kassenkre-

Abb. 61:  Kurzfristige Schulden der öffentlichen Haushalte („Kassenkredite“) und Entwicklung im Jahresdurch-
schnitt der Jahre 1998- 2003

 * Jeweils per 31.12., Länder einschließlich Stadtstaaten.
 ** 2000 und 2001 Sondertilgungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der UMTS- Lizenzen.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

dits auf kommunaler Ebene faktisch 
keine Bedeutung mehr. Entgegen 
dem gesetzgeberischen Grundge-
danken, mit dem Kassenkredit nur 
ein vorübergehendes Kassendefizit 
auszugleichen, finanzieren zahlreiche 
Kommunen inzwischen ihre Haus-
haltsdefizite über Kassenkredite.
Festzuhalten ist: In eine umfassende 
Beurteilung der kommunalen Finanz-
lage ist die Entwicklung der Kassen-
kredite wegen der überproportionalen 
Bedeutung für die kommunale Ebene 
unbedingt einzubeziehen. Ein Blick 
nur auf die „ordentlichen“ Schulden 
am Kapitalmarkt greift zu kurz!

6.2.2  Kurzfristige Verschuldung
der Kommunen in West-  und 
Ostdeutschland

Die westdeutschen Kommunen 
weiteten ihre Kassenkredite seit 1998 
jährlich um durchschnittlich + 1,9 
Milliarden Euro (+ 22 % p.a.) aus (Abb. 
62). In den ostdeutschen Kommunen 
verlief die Entwicklung etwas schnel-
ler, jedoch auf niedrigerem Niveau: 
Jährlich kamen seit 1998 Kassenkre-
dite im Wert von 150 Millionen Euro 
dazu (+  26,6 % p.a.).

6.3  Gesamtverschuldung
Entsprechend der unterschiedlichen 
Bedeutung von Kapitalmarkt-  und 
Kassenkredit für die öffentlichen 
Haushalte sind stets beide Kreditar-
ten zu betrachten. Während beim 
Bund auf einen Euro Schulden am 
Kapitalmarkt ein Euro- Cent und 
bei den Ländern zwei Euro- Cent an 
kurzfristigen Kassenkrediten hinzu-
kommen, müssen die Kommunen 
sogar 18 Euro- Cent zu ihren Kapital-
marktschulden hinzurechnen, um 
ein vollständiges Bild ihrer Gesamt-
verschuldung zu erhalten (Abb. 63). 
Angesichts des steigenden Trends der 
kommunalen Kassenkredite ist damit 
zu rechnen, dass die Schere zwischen 
Bund und Ländern einerseits und den 
Kommunen andererseits immer grö-
ßer wird. Mit steigender Bedeutung 
der Kassenkredite fallen immer mehr 
kommunale Schulden aus der Statis-
tik („ordentliche“ Schulden) heraus 
und werden beim Vergleich mit Bund 
und Ländern vernachlässigt.
Festzuhalten ist: Die Verschuldungs-
situation der öffentlichen Haushalte 
kommt nicht ohne einen Blick auf 
die Kassenkredite aus. Kassenkredite 
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re mehr und mehr, das sinnvolle Instrument der „Schuldenbremse“ zu umgehen. 
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Abb. 60: Langfristige Schulden der Kommunen (Schulden am Kapitalmarkt und bei öffentlichen Haushalten) und Entwicklung im 
Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 

 * Jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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Während es sich bei den Kapitalmarktkredi-
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fehlender Finanzausstattung haushaltsrecht-

lich verwehrt („Schuldenbremse“).
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6.2.1 Kurzfristige Verschuldung der Kommunen im Vergleich zu Bund und Ländern 

Angesichts der hohen Bedeutung der Kas-

senkredite für die Finanzierung der kommu-

nalen Haushalte wiegt die verstärkte Inan-

spruchnahme dieses Finanzierungsinstru-

ments für die Kommunen besonders schwer! 

Am Ende des Jahres 2003 waren die Kom-

munen mit 16 Milliarden Euro in Form von 

Kassenkrediten verschuldet (Abb. 61). Fünf 

Jahres zuvor waren es noch 5,8 Milliarden 

Euro; dies entspricht einem jährlichen Zu-

wachs von gut zwei Milliarden Euro oder gut 

+22 (!) Prozent. 

Kurzfristige Verschuldung der öffent-
lichen Haushalte ("Kassenkredite")*
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Abb. 61: Kurzfristige Schulden der öffentlichen Haushalte („Kassenkredite“) u. Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998-2003 
 * Jeweils per 31.12., Länder einschl. Stadtstaaten. 
 ** 2000 und 2001 Sondertilgungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der UMTS-Lizenzen. 
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Der Bund weitete seinen Bestand an Kas-

senkrediten seit 1998 um jährlich etwa eine 

Milliarde Euro aus (+31,8 % p.a.). Die Länder 

verzeichnen einen jährlichen Zuwachs von 

ca. +950 Millionen Euro (+16,8 % p.a.). 

Die Entwicklung verdeutlicht, dass der formal 

kurzfristige Kassenkredit von den Kommunen 

inzwischen der Beschaffung dauerhafter Fi-

nanzierungsmittel für kommunale Aufgaben 

dient. Zum Teil werden sogar die Gehälter 

der Mitarbeiter über Kassenkredite finanziert. 

Schon längst hat der eigentliche Zweck des 

Kassenkredits auf kommunaler Ebene fak-

tisch keine Bedeutung mehr. Entgegen dem 

gesetzgeberischen Grundgedanken, mit dem 

Kassenkredit nur ein vorübergehendes Kas-

sendefizit auszugleichen, finanzieren zahlrei-

che Kommunen inzwischen ihre Haushaltsde-

fizite über Kassenkredite. 

Festzuhalten ist: In eine umfassende Beurtei-

lung der kommunalen Finanzlage ist die Ent-

wicklung der Kassenkredite wegen der über-

proportionalen Bedeutung für die kommunale 

Ebene unbedingt einzubeziehen. Ein Blick 

nur auf die „ordentlichen“ Schulden am Kapi-

talmarkt greift zu kurz! 

6.2.2 Kurzfristige Verschuldung der Kommunen in West- und Ostdeutschland

Die westdeutschen Kommunen weiteten ihre 

Kassenkredite seit 1998 jährlich um durch-

schnittlich +1,9 Milliarden Euro (+22 % p.a.) 

aus (Abb. 62). In den ostdeutschen Kommu-
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Abb. 62:  Kassenkredite der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003
 * Jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

sind ein wichtiger Indikator für die 
Beurteilung der kommunalen Fi-
nanzsituation. Ihr Verlauf der letzten 
Jahre ist Beleg für die zunehmend 
angespannte Haushaltslage der 

Abb. 63:  Lang-  und kurzfristige Schulden der öffentlichen Haushalte
 * Per 31.12.2003, Länder einschließlich Stadtstaaten.
 ** Ohne Stadtstaaten.
 *** Langfristige Schulden: Kreditmarktschulden i.w.S. sowie Schulden bei öffentlichen Haushalten.
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Abb. 64: Pro- Kopf- Verschuldung der Kommunen (lang-  und kurzfristige Schulden)
 * Schulden und Einwohner jeweils per 31.12.
Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Kommunen. Der Kassenkredit ist als 
formal kurzfristiger Kredit oftmals 
der einzige Ausweg zur Finanzierung 
laufender Ausgaben. Während die 
Kapitalmarktkredite der Kommunen 

seit 1998 weitgehend stabil geblieben 
sind, haben sich die Kassenkredite 
fast verdreifacht (Abb. 63).

6.4  Kommunale Verschuldung
je Einwohner

Im Durchschnitt waren die Kommu-
nen am Ende des Jahres 2003 mit 
1.365 Euro je Einwohner verschuldet. 
Dies waren 116 Euro mehr als noch 
Ende 1998 (Abb. 64). Die kommunalen 
Schulden je Einwohner stiegen seit 
1998 im Westen um 117 Euro auf 1.390 
Euro, im Osten um 105 Euro auf 1.244 
Euro.
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nen verlief die Entwicklung etwas schneller, 

jedoch auf niedrigerem Niveau: Jährlich ka-

men seit 1998 Kassenkredite im Wert von 

150 Millionen Euro dazu (+ 26,6 % p.a.).
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Abb. 62: Kassenkredite der Kommunen und Entwicklung im Jahresdurchschnitt der Jahre 1998 bis 2003 
* Jeweils per 31.12., ohne Stadtstaaten. 

Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

6.3 Gesamtverschuldung 
Entsprechend der unterschiedlichen Bedeu-

tung von Kapitalmarkt- und Kassenkredit für 

die öffentlichen Haushalte sind stets beide 

Kreditarten zu betrachten. Während beim 

Bund auf einen Euro Schulden am Kapital-

markt ein Euro-Cent und bei den Ländern 

zwei Euro-Cent an kurzfristigen Kassenkredi-

ten hinzukommen, müssen die Kommunen 

sogar 18 Euro-Cent zu ihren Kapitalmarkt-

schulden hinzurechnen, um ein vollständiges 

Bild ihrer Gesamtverschuldung zu erhalten 

(Abb. 63). Angesichts des steigenden Trends 

der kommunalen Kassenkredite ist damit zu 

rechnen, dass die Schere zwischen Bund und 

Ländern einerseits und den Kommunen an-

dererseits immer größer wird. Mit steigender 

Bedeutung der Kassenkredite fallen immer 

mehr kommunale Schulden aus der Statistik 

(„ordentliche“ Schulden) heraus und werden 

beim Vergleich mit Bund und Ländern ver-

nachlässigt.
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Lang- und kurzfristige Verschuldung der öffentlichen Haushalte*
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Abb. 63: Lang- und kurzfristige Schulden der öffentlichen Haushalte 
* Per 31.12.2003, Länder einschl. Stadtstaaten. 

 ** Ohne Stadtstaaten. 
 *** Langfristige Schulden: Kreditmarktschulden i.w.S. sowie Schulden bei öff. Haushalten. 
Quelle: Darstellung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. 

Festzuhalten ist: Die Verschuldungssituation 

der öffentlichen Haushalte kommt nicht ohne 

einen Blick auf die Kassenkredite aus. Kas-

senkredite sind ein wichtiger Indikator für die 

Beurteilung der kommunalen Finanzsituation. 

Ihr Verlauf der letzten Jahre ist Beleg für die 

zunehmend angespannte Haushaltslage der 

Kommunen. Der Kassenkredit ist als formal 

kurzfristiger Kredit oftmals der einzige Aus-

weg zur Finanzierung laufender Ausgaben. 

Während die Kapitalmarktkredite der Kom-

munen seit 1998 weitgehend stabil geblieben 

sind, haben sich die Kassenkredite fast ver-

dreifacht (Abb. 63).

6.4 Kommunale Verschuldung je Einwohner 
Im Durchschnitt waren die Kommunen am 

Ende des Jahres 2003 mit 1.365 Euro je Ein-

wohner verschuldet. Dies waren 116 Euro 

mehr als noch Ende 1998 (Abb. 64). Die 

kommunalen Schulden je Einwohner stiegen 

seit 1998 im Westen um 117 Euro auf 

1.390 Euro, im Osten um 105 Euro auf 

1.244 Euro. 
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Quelle: Berechnung des DStGB nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.
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